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Begründung des Bebauungsplans 
 
1. Lage des Plangebietes 
 
1.1 Lage in der Region 
 

 
                                                                                                                        unter Verwendung von Daten des Landes Brandenburg 

 
Das Plangebiet liegt südöstlich des Stadtzentrums der Stadt Zehdenick im Nordosten des Landkreises Oberhavel 
im Land Brandenburg. 
Die Stadt Zehdenick, bestehend aus der Kernstadt Zehdenick sowie aus den Ortsteilen Badingen, Bergsdorf, 
Burgwall, Kappe, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal, Mildenberg, Ribbeck, Vogelsang, Wesendorf und 
Zabelsdorf, hat ca. 13.550 Einwohner (Stand 2021). 
Sie grenzt an die Stadt Templin im Nordosten, an die Gemeinde Schorfheide im Südosten, an die Stadt Lieben-
walde und die Gemeinde Löwenberger Land im Süden, an die Stadt Gransee im Westen und an die Stadt Fürs-
tenberg im Nordwesten. 
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1.2 Lage des Plangebietes im Stadtgebiet 
 
Das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes der Stadt Zehdenick „Wohnen an der Castrop-Rauxel-
Allee“ liegt östlich der Zehdenicker Altstadt zwischen der Kampstraße und der Castrop-Rauxel-Allee. 

 

 Darstellung unter Verwendung von Daten des Landes Brandenburg 
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1.3 Plangebiet des Bebauungsplanes 
 
1.3.1 Plangebiet des Bebauungsplanes gemäß Aufstellungsbeschluss  
 
Das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes umfasste gemäß Aufstellungsbeschluss Nr.058/22 vom 
30.06.2022 die damaligen Flurstücke 434, 454, 453, 435 (teilweise), 452 (teilweise) und 531 (teilweise), Flur 018, 
Gemarkung Zehdenick. Zwischenzeitlich wurde das Liegenschaftskataster fortgeführt, sodass die Flurstücke des 
kommunalen Weges im Nordwesten des Plangebietes zu Flurstück 667 zusammengefasst wurden. Das Plange-
biet hatte gemäß Aufstellungsbeschluss eine Größe von ca. 1,18 ha. 
 
Es wird begrenzt: 

- im Nordwesten durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Kampstraße 45 bis 51 
- im Nordosten durch eine innerörtliche Grünfläche auf Flurstück 531 Flur 018, Gemarkung Zehdenick 
- im Südosten durch die Castrop-Rauxel-Allee (Bundesstraße B 109) 
- im Süden durch die nördliche Grundstücksgrenze des Grundstücks Kampstraße 44 

 
 
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes gemäß Aufstellungsbeschluss 
(Web-Atlas und Liegenschaftskarte) 
 

 
   
Umgrenzung des Plangebietes gemäß Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes 
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1.3.2 Verkleinertes Plangebiet im Entwurf des Bebauungsplanes  
 
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchungen machte sich eine Überarbeitung des Planungskonzeptes und 
insbesondere auch der Lage der geplanten Erschließungsstraße erforderlich. (siehe unter 7. Und 8.6) Die Nut-
zung des kommunalen Weges auf der Nordwestseite des Plangebietes war in Folge dieser notwendigen Ände-
rung des ursprünglichen Erschließungskonzeptes nicht mehr sinnfällig. (siehe unter 7.2.1) Deshalb bestand für 
die Fläche des kommunalen Weges kein Planerfordernis mehr und er wurde im Entwurf des Bebauungsplanes 
aus dem Plangebiet ausgenommen. 
 
Das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes umfasst nun die Flurstücke 434 und 531 (teilweise), Flur 
018, Gemarkung Zehdenick. Es hat eine Größe von ca. 1,09 ha. 
 
Es wird begrenzt: 

- im Nordwesten durch einen kommunalen Weg, 
- im Nordosten durch eine innerörtliche Grünfläche auf Flurstück 531 Flur 018, Gemarkung Zehdenick 
- im Südosten durch die Castrop-Rauxel-Allee (Bundesstraße B 109) 
- im Süden durch die nördliche Grundstücksgrenze des Grundstücks Kampstraße 44 

 
 
Lageplan mit Umgrenzung des Plangebietes im Entwurf des Bebauungsplanes 
(Web-Atlas und Liegenschaftskarte) 
 

31.05.2023 
 Umgrenzung des Plangebietes im Entwurf des Bebauungsplanes 
 

 
 
2. Ziel und Zweck der Planung und Planverfahren 
 
2.1 Ziel und Zweck der Planung 
 
In der Stadt Zehdenick besteht ein erheblicher Wohnbedarf, der sich insbesondere aus der gewerblichen Ent-
wicklung in der Kernstadt und dem damit verbundenen Wohnbedarf der Beschäftigten ergibt. 
 
Das Plangebiet umfasst eine bisher unbebaute Teilfläche im Siedlungsraum der Kernstadt Zehdenick und ist von 
Wohnbaunutzungen, gewerblichen Nutzungen und innerstädtischen Grünflächen umgeben.  
Es ist über die Castrop-Rauxel-Allee erschließbar und grenzt zugleich an einen kommunalen Weg mit Anschluss 
an die Kampstraße. 
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Aus diesen Gründen soll für das Plangebiet die Aufstellung eines Bebauungsplanes als Planungsmaßnahme der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach §13a erfolgen, mit dem die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine wohnbauliche Nutzung geschaffen werden. Der Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichti-
gung gemäß §13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst werden. 
 
Planungsziele des aufzustellenden Bebauungsplanes sind: 
 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung des Plangebietes mit Wohnnutzun-
gen in Form von Ein- und Mehrfamilienhäusern entsprechend dem Bedarf in der Stadt Zehdenick 
 
- planungsrechtliche Sicherung der für die geplanten baulichen Nutzungen erforderlichen Erschließung mit 
Zu- und Ausfahrt zur Castrop-Rauxel-Allee und Anschluss für Fußgänger und Radfahrer über den kommu-
nalen Weg südlich des Friedhofs an die Kampstraße 
 
- Erhalt der innerstädtischen Grünfläche mit Feuchtbiotop im nordöstlichen Teil des Flurstücks 531 Flur 018, 
Gemarkung Zehdenick (außerhalb des Plangebietes) 

 
Als Anpassung des Flächennutzungsplans nach §13a(2)2. BauGB im Zuge der Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes ist die Änderung der Darstellung einer Teilfläche des Plangebietes von einem eingeschränkten 
Gewerbegebiet zu einer Darstellung als Wohnbaufläche geplant. 
 
Der Bebauungsplan ist erforderlich, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Nutzung im 
Plangebiet zu schaffen. Zur Tragung der Kosten für die Erstellung der Planung und Erschließung hat sich ein 
Vorhabenträger bereit erklärt. 
 
 
2.2 Planverfahren 
 
2.2.1 Vorbemerkungen 
 
Der Bebauungsplan soll als Planungsmaßnahme der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach §13a 
BauGB aufgestellt werden. Nachfolgend werden die hierfür geltenden rechtlichen Anforderungen sowie deren 
Berücksichtigung dargelegt. 
 
 
2.2.2  Rechtliche Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes nach §13a BauGB 
 
Gemäß BauGB wird für Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB folgendes geregelt: 

 
(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Be-
bauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 
 
1. weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachli-

chen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, �oder 
 
2. 20.000 Quadratmetern bis weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter 

Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Be-
bauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung 
zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen.  

 
Wird in einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe der Grundfläche festgesetzt, ist bei 
Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei Durchführung des Bebauungsplans voraussichtlich versiegelt 
wird. Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, 
wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür 
bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 
(2) Im beschleunigten Verfahren 
1. gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend; 
2. kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 
darf nicht beeinträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen; 
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3. soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemessener Weise 
Rechnung getragen werden; 
4. gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
 
(3) Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ist ortsüblich bekannt zu machen,  
1. dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

aufgestellt werden soll, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 einschließlich der hierfür wesentlichen Gründe, und   
2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 

unterrichten kann und dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann, sofern 
keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 stattfindet.  

Die Bekanntmachung nach Satz 1 kann mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 verbunden werden. 
In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 erfolgt die Bekanntmachung nach Satz 1 nach Abschluss der Vorprüfung des 
Einzelfalls.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Änderung, Ergänzung und Aufhebung eines Bebauungsplans. 

 
Gemäß §13a(2)4. BauGB gelten in den Fällen des §13a(1) Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Demnach ist ein Ausgleich des Eingriffes nach dem Naturschutzrecht 
nicht erforderlich. Gemäß §1(6)7. BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, dennoch zu berücksichtigen. Die 
Berücksichtigung dieser Belange erfolgt im Rahmen der vorliegenden Planbegründung des Bebauungsplanes. 
Für die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes erfolgte die Erarbeitung eines entsprechenden Fach-
beitrages als Bestandteil der vorliegenden Planbegründung einschließlich der Erfassungen der geschützten Ar-
ten, die im Plangebiet einen Lebensraum haben. 
 
 
2.2.3 Begründung der Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach 

§13a BauGB 
 
§13a BauGB Absatz 1 Satz 1 regelt: 
Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maß-
nahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden. 
 
In der Arbeitshilfe Bebauungsplanung (1. überarbeitete und erweiterte Neuauflage Dezember 2022, Minis-
terium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg) wird hierzu ausgeführt: 
 
F 6   Bebauungspläne der Innenentwicklung (Beschleunigtes Verfahren) 
… 

 

 
… 
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Das Plangebiet umfasst eine bisher unbebaute Teilfläche im Siedlungsraum der Kernstadt Zehdenick und ist von 
Wohnbaunutzungen, gewerblichen Nutzungen und innerstädtischen Grünflächen umgeben. Demnach dient die 
vorliegende Planung der Verwirklichung einer Planungsmaßnahme der Innenentwicklung. 
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Übersicht Lage des Plangebietes im Siedlungsraum 

 
 
 
§13a BauGB Absatz 1 Satz 2 regelt: 
     Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zuläs-

sige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grund-
fläche festgesetzt wird von insgesamt 

     1. weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem 
engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, 
(…) 

 
Größe des Plangebietes:   ca. 1,09 ha 
Größe der geplanten Baugebietsfläche WA ca. 0,915 ha 
Geplantes Maß der baulichen Nutzung:  GRZ 0,3 
Geplante Grundfläche gemäß §19(2) BauNVO: 0, 915 ha x 0,3 = 0,2745 ha  
 

Die geplante Grundfläche gemäß §19(2) BauNVO liegt mit ca. 2.745 m² erheblich unterhalb des Schwel-
lenwertes gemäß §13a(1) Satz 2 Nr. 1 von 20.000 m².  
 
Eine mögliche kumulierende Wirkung mit weiteren Bebauungsplangebieten besteht nicht. 
 
 
 Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit 

von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

 
Anlagen und Nutzungen, die auf Grund ihrer erheblichen Auswirkungen einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht un-
terliegen, sind in Wohngebieten nach der Art der baulichen Nutzung nicht zulässig. 
Demnach begründet der aufzustellende Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 
 
 
 Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-

gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen.  

 
§1(6) Nr. 7b BauGB betrifft folgende Belange: 

b)   die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 
 
 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000-Gebiet. Es befinden sich auch keine Natura-2000-Gebiete im 
Einwirkungsbereich der vorliegenden Planung. (siehe unter U.2.1) 
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Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete sind in Bezug auf das vorliegende Plangebiet folgende Gebiete nach 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie mit folgenden Entfernungen zum Plangebiet: 

- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) Zehdenicker - Mildenberger Tonstiche:  
 ca. 0,8 km Entfernung nordwestlich des Plangebietes 
- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) Schnelle Havel:  
 ca. 0,4 km Entfernung südlich des Plangebietes 
- Vogelschutzgebiet (SPA) Obere Havelniederung:  
 ca. 0,4 km Entfernung südlich des Plangebietes sowie 1,0 km südöstlich des Plangebietes 

 
Auf Grund der Entfernung des Plangebietes zu den genannten Natura 2000-Gebieten in Verbindung mit dem 
geplanten nicht erheblich störenden Wohngebiet sowie wegen des zwischen dem Plangebiet und den Schutzge-
bieten liegenden Siedlungsgebietes einschließlich der Straßen und teilweise Gewässern und Wasserstraßen 
kann davon ausgegangen werden, dass die vorliegende Planung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf diese Gebiete haben wird oder vorbereitet. 
 
 
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 
Im Bundes-Immissionsschutzgesetz ist hierzu geregelt: 
 
§ 50 Planung 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Arti-
kels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, ins-
besondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des 
Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so 
weit wie möglich vermieden werden. 
 
In dem vorliegend geplanten Wohngebiet sind keine „Betriebe der unteren Klasse“ oder „Betriebe der oberen 
Klasse“ gemäß Artikel 3 der Seveso-III-Richtlinie oder störfallrelevante Errichtung oder einen störfallrelevanten 
Betrieb oder Betriebsbereich im Sinne des § 3 (5) BImSchG zulässig. 
Das Plangebiet liegt nach Kenntnis der Stadt nicht im Einwirkungsbereich von bekannten störfallrelevanten Be-
trieben oder Betriebsbereichen. 
 
 
Gemäß §13a(2)3. BauGB soll ein Bebauungsplan der Innenentwicklung einem Bedarf an Investitionen zur 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der 
Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden 

 
Der aufzustellende Bebauungsplan dient der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung eines allgemeinen Wohngebietes und der planungsrechtlichen Sicherung der Erschließung. Hiermit wird 
ein Beitrag zur Deckung des Bedarfes an Wohnungen in der Stadt Zehdenick geleistet. Mit der beabsichtigten 
Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche umfasst der aufzustellende Bebauungsplan auch ein Infrastrukturvor-
haben. 
 
 
3. Übergeordnete Planung 
 

3.1 Raumordnung und Landesplanung 
 

3.1.1 Rechtliche Grundlagen der Raumordnung und Landesplanung 
 

Für die Stadt Zehdenick ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des §3 Nr. 1 ROG insbeson-
dere aus 

•  Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBI. 1 S. 235) 
•  Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) in der Fassung der Verordnung 

vom 29.04.2019, (GVBl. II - 2019, Nr. 35), in Kraft getreten mit Wirkung vom 01.07.2019 
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3.1.2 Berücksichtigung der Anforderungen gemäß LEP HR und LEPro 2007 in der vorliegenden  
 Planung 
 
Gemäß Festlegungskarte 1 des LEP HR ist die Stadt Zehdenick ein Mittelzentrum in Funktionsteilung mit 
der Stadt Gransee (3.6(Z)). 
 
- Ziel 3.6 LEP HR Mittelzentren 
(1) Mittelzentren im Weiteren Metropolenraum sind (…) Zehdenick – Gransee (…) 
(3) Die als Mittelzentren in Funktionsteilung festgelegten Gemeinden übernehmen gemeinsam Versorgungsfunk-
tionen für den gemeinsamen Verflechtungsbereich.  
(4) In den Mittelzentren sind die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung räumlich 
zu konzentrieren. Dazu sind Waren- und Dienstleistungsangebote des gehobenen Bedarfes zu sichern und zu 
qualifizieren. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll auf der Grundlage folgender Ziele und Grundsätze erfolgen: 
 
- Grundsatz aus § 5 Abs. 1 LEPro 2007: die Siedlungsentwicklung soll auf Zentrale Orte und raumordnerisch 
festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden; 
 
- Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007: die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenentwicklung haben; 
Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und Reaktivierung 
von Siedlungsbrachflächen sollen Priorität haben; 
 
- Grundsatz aus § 5 Abs. 3 LEPro 2007: verkehrssparende Siedlungsstrukturen sollen angestrebt werden; In den 
raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereichen, die durch schienengebundenen Personennahverkehr gut er-
schlossen sind, soll sich die Siedlungsentwicklung an dieser Verkehrsinfrastruktur orientieren.   
 
- Grundsätze 5.1 LEP HR Innenentwicklung und Funktionsmischung 
(1) Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener Sied-
lungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert wer-
den. Dabei sollen die Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung insbesondere der Innenstädte 
ergeben, berücksichtigt werden. 
(2) Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung sollen einander räumlich zugeordnet 
und ausgewogen entwickelt werden. 
 
- Ziel 5.2 LEP HR Anschluss neuer Siedlungsflächen 
(1) Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen. 
 
- Ziel 5.4 LEP HR Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen 
Die Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen ist zu vermeiden. 
 
- Ziel 5.6 LEP HR Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung 
(2) Im Weiteren Metropolenraum sind die Oberzentren und Mittelzentren die Schwerpunkte für die Entwicklung 
von Wohnsiedlungsflächen.  
(3) In den Schwerpunkten nach Absatz 1 und Absatz 2 ist eine quantitativ uneingeschränkte Entwicklung von 
Wohnsiedlungsflächen über die Eigenentwicklung hinaus möglich. 
 
Berücksichtigung der raumordnerischen Anforderungen zur Siedlungsentwicklung: 
Das Plangebiet liegt im Mittelzentrum Zehdenick in Funktionsteilung mit der Stadt Gransee, in dem die Siedlungs-
entwicklung vorrangig erfolgen soll. Das geplante Wohngebiet liegt innerhalb des Siedlungsraumes der Kernstadt 
Zehdenick und im Einzugsbereich des ÖPNV. Insofern widerspricht die vorliegende Planung den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung in Bezug auf die Siedlungsentwicklung nicht. 
 
 
Für die Freiraumentwicklung sind insbesondere folgende Ziele und Grundsätze zu beachten: 
 
- Grundsätze zur Freiraumentwicklung aus § 6 LEPro 2007:  
(1) Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und Regenerationsfä-
higkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Den Anforderungen des Klimaschutzes 
soll Rechnung getragen werden.  
(2)  Die Inanspruchnahme und die Zerschneidung des Freiraums, insbesondere von großräumig unzerschnittenen 
Freiräumen, sollen vermieden werden. Zerschneidungswirkungen durch bandartige Infrastruktur sollen durch 
räumliche Bündelung minimiert werden.  
(3)  Die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern und anderen Gebieten, die für die Er-
holungsnutzung besonders geeignet sind, sollen erhalten oder hergestellt werden. Siedlungsbezogene Freiräume 
sollen für die Erholung gesichert und entwickelt werden.  
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(4) Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funktionen sollen in einem Freiraumverbund entwi-
ckelt werden. 
 
- Grundsätze 6.1 LEP HR Freiraumentwicklung  
(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt werden. Bei Planungen und 
Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes 
besonderes Gewicht beizumessen.  
(2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen be-
sonderes Gewicht beizumessen. Die Weiterentwicklung von Möglichkeiten der Erzeugung nachhaltiger ökolo-
gisch produzierter Landwirtschaftsprodukte ist in Ergänzung zur konventionellen Erzeugung von besonderer Be-
deutung. 
 
- Ziel 6.2 LEP HR Freiraumverbund 
(1) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, sind ausgeschlossen, 
sofern sie die Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur beeinträchtigen.   
 
 
Berücksichtigung der raumordnerischen Anforderungen zur Freiraumentwicklung: 
 
Da sich das Plangebiet innerhalb des Siedlungsraumes der Kernstadt Zehdenick befindet, erfolgt mit der vorlie-
genden Planung keine Inanspruchnahme oder Zerschneidung von großräumig unzerschnittenen Freiräumen. 
Die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern und anderen Gebieten, die für die Erho-
lungsnutzung besonders geeignet sind, wird durch die vorliegende Planung nicht beeinträchtigt. Es werden keine 
Freiraumflächen mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funktionen in Anspruch genommen. 
Mit der vorliegenden Planung wird keine Fläche der landwirtschaftlichen Bodennutzung entzogen.  
Der Freiraumverbund ist von der vorliegenden Planung nicht betroffen. 
Die Ziele und Grundsätze des Freiraumschutzes stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. 
 
 
Zur Berücksichtigung der Belange Klima, Hochwasser und Energie sind folgende Ziele und Grundsätze 
zu beachten: 
 
- Grundsätze zu Klima und Hochwasser aus § 6 LEPro 2007:  
(1) […] Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden. 
(5) Zum vorbeugenden Hochwasserschutz sollen Überschwemmungsgebiete erhalten und Rückhalteräume ge-
schaffen werden. Die Wasserrückhaltung in Flusseinzugsgebieten soll verbessert werden. In Gebieten, die auf-
grund ihrer topografischen Lage hochwassergefährdet sind, sollen Schadensrisiken minimiert werden. 
 
- Grundsätze 8.1 LEP HR Klimaschutz, Erneuerbare Energien   
(1) Zur Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase sollen   
– eine energiesparende, die Verkehrsbelastung verringernde und zusätzlichen Verkehr vermeidende  
Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung angestrebt werden,  
–  eine räumliche Vorsorge für eine klimaneutrale Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien, 
getroffen werden.   
(2) Ökosysteme wie Wälder, Moore und Feuchtgebiete sollen als natürliche Kohlenstoffsenken zur CO2 -Spei-
cherung erhalten und entwickelt werden.   
 
- G 8.3 Anpassung an den Klimawandel  
Bei Planungen und Maßnahmen sollen die zu erwartende Klimaveränderungen und deren Auswirkungen und 
Wechselwirkungen berücksichtigt werden. Hierzu soll durch einen vorbeugenden Hochwasserschutz in Flussge-
bieten, durch den Schutz vor Hitzefolgen in bioklimatisch belasteten Verdichtungsräumen und Innenstädten, 
durch Maßnahmen zu Wasserrückhalt und -versickerung sowie zur Verbesserung des Landschaftswasserhaus-
haltes Vorsorge getroffen werden. 
 
Berücksichtigung der raumordnerischen Anforderungen zu Klima, Hochwasser und Energie: 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem festgestellten Überschwemmungsgebiet. Mit der vorliegenden Planung wer-
den keine Ökosysteme wie Wälder, Moore und Feuchtgebiete in Anspruch genommen. 
Für eine Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung in Bezug auf Klima, Hochwasser und 
Energie wird gewährleistet, dass die schadlose Versickerung von Niederschlagswasser im Plangebiet auch bei 
Starkregenereignissen möglich ist.  
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3.2 Raumordnungsverfahren „Ferienhauslandschaft Zehdenick“ Tonstichlandschaft 
 
Im Raumordnungsverfahren „Ferienhauslandschaft Zehdenick“ Tonstichlandschaft (Landesplanerische 
Beurteilung Ferienhauslandschaft Zehdenick, Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, 29. 
Februar 2008) wurden für das hier vorliegende Plangebiet keine Festlegungen getroffen.  
 
 
3.3 Regionalplanung 
 
3.3.1 Rechtliche Grundlagen der Regionalplanung 
 
- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, - Sachlicher Teilplan „Rohstoffsicherung / Windenergienutzung" (ReP-RW) 

Satzungsbeschluss vom 24. November 2010 und Teilgenehmigung (ohne Windenergie und Vorbehaltsgebiet 
Nr. 65 „Velten“ vom 14.02.2012) (ABI. 2012 S. 1659) 

- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Freiraum und Windenergie" (ReP FW) 
vom 21. November 2018 (teilweise genehmigt mit Ausnahme Windenergie, noch nicht in Kraft) 

- Sachlicher Teilplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" vom 8. Oktober 2020 (mit Bekanntmachung der Geneh-
migung im Amtsblatt für Brandenburg- Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 in Kraft getreten)  

- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, sachlicher Teilplan "Windenergienutzung" (ReP Wind), Entwurf vom 8. Juni 
2021 

 
 
3.3.2 Berücksichtigung der Anforderungen der Regionalplanung in der vorliegenden Planung 
 
Die unter 3.3.1 aufgeführten Planungen enthalten in Bezug auf das hier vorliegende Plangebiet keine relevanten 
Ziele der Regionalplanung.  
Das Plangebiet liegt nach dem Sachlichen Teilplan "Freiraum und Windenergie" (ReP FW) der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, Festlegungskarte, im Vorbehaltsgebiet "Historisch bedeutsame 
Kulturlandschaft" (2.1 (G)), Hierbei handelt es sich um das Gebiet Nr. 11. Zehdenicker Tonstichlandschaft. 
 
Hierfür sind im Rep FW folgende Grundsätze formuliert: 
 

2.1 (G)  
Die in der Festlegungskarte dargestellten Vorbehaltsgebiete "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" sind 
Teilräume in der Region, die aufgrund ihrer wertvollen Landschaftsstrukturen und besonderen kulturhistori-
schen Bedeutung den zusammenhängenden Charakter des Gebietes als Kulturlandschaft prägen. Die Vor-
behaltsgebiete sollen vor einer raumbedeutsamen Inanspruchnahme geschützt werden, welche die beste-
henden Qualitäten der Landschaft entwerten oder stark überprägen könnte. Räume mit besonderer kultur-
historischer Bedeutung sind die Kulturlandschaften:  
 
Tabelle 1: Vorbehaltsgebiete "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" (Auszug) 

Nr. Bezeichnung 

11 Zehdenicker Tonstichlandschaft 
 
2.2 (G)  
In den Vorbehaltsgebieten "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" mit ihrer hohen Dichte an wahrnehm-
baren Denkmalen und ihrer damit landschaftsprägenden Bedeutung soll das kulturelle Erbe erhalten und für 
die Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Sie sollen einen Beitrag zur Schaffung regionaler Identität leisten 
und als Potenzial und Handlungsraum für die Regionalentwicklung verstanden werden.  
Die Vorbehaltsgebiete besitzen eine besondere Bedeutung bei der weiteren Gestaltung der Erholungs- und 
Wohnfunktion des ländlichen Raumes sowie von Stadt-Umland-Räumen. 

 
 
Berücksichtigung der regionalplanerischen Anforderungen: 
 
Das Plangebiet liegt im Siedlungsraum der Kernstadt Zehdenick, die wesentlicher Bestandteil der Zehdenicker 
Tonstichlandschaft und somit des Vorbehaltsgebietes Nr. 11 "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" ist. 
Mit dem vorliegend geplanten Wohngebiet trägt die Planung der besonderen Bedeutung des Vorbehaltsgebietes 
bei der weiteren Gestaltung der Wohnfunktion des ländlichen Raumes angemessen Rechnung. Die Beschrän-
kung der geplanten Gebäudehöhe auf maximal 2 bzw. 3 Vollgeschosse und die Festsetzung einer angemessenen 
Bebauungsdichte (GRZ 0,3) gewährleisten das Einfügen der geplanten Bebauung in das umgebende Siedlungs-
gebiet. Die Grundsätze 2.1 (G) und 2.2 (G) stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. 
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4. Bisherige kommunale Planungen für den Bereich des Plangebietes 
 
4.1 Flächennutzungsplan 
 
4.1.1 Anpassung des Flächennutzungsplanes nach §13a(2)2. BauGB 
 
Gemäß §8 BauGB sind Bebauungspläne aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu entwickeln.  
 
Gemäß §13a(2)2. BauGB kann im beschleunigten Verfahren ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt 
ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden; der Flä-
chennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen; 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Plangebiet bisher nur teilweise eine Wohnbaufläche und im Übrigen ein ein-
geschränktes Gewerbegebiet dar. Der Landschaftsplan enthält für das Plangebiet identische Darstellungen. 
Gemäß den vorliegenden Planungszielen wird für das Plangebiet die Änderung der Darstellung des Flächennut-
zungsplanes in eine Wohnbaufläche erforderlich werden.  
Bei Bebauungsplänen, die gemäß §13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, erfolgt die Än-
derung des Flächennutzungsplanes gemäß §13a Abs.2 Nr.2 BauGB durch Anpassung der Darstellung auf dem 
Wege der Berichtigung. 
 
Planausschnitte Flächennutzungsplan Stadt Zehdenick in der wirksamen Fassung Mai 2010 mit Um-
grenzung des Plangebietes 

 
 

 

 Umgrenzung des Plangebietes 
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Legende Flächennutzungsplan (Auszug) 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
bisherige Darstellung mit Umgrenzung der Teil-
flächen des Plangebietes, in denen die Anpas-
sung des FNP erfolgt  
 

 

angepasste Darstellung im Plangebiet mit Um-
grenzung der Teilflächen des Plangebietes, in 
denen die Anpassung des FNP erfolgt 
 

 
Flächenübersicht FNP für das Plangebiet der Anpassung 
 

Nutzung Fläche Anpassung FNP 
bisher  
(ca. ha) 

Fläche Anpassung FNP 
nach Anpassung 

(ca. ha) 

Bilanz 
Anpassung FNP 

(ca. ha) 
Wohnbaufläche 0 0,75 + 0,75 
Eingeschränktes 
Gewerbegebiet 

0,75 0 - 0,75 

Gesamt 0,75 0,75  
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4.1.2 Erfüllung der Voraussetzungen für die Anpassung der Darstellung des Flächennutzungsplanes 
auf dem Wege der Berichtigung gemäß §13a Abs.2 Nr.2 BauGB 

 
Die geplanten Anpassungen der Darstellungen des Flächennutzungsplanes beeinträchtigt die geordnete städte-
bauliche Entwicklung des Gemeindegebiets aus folgenden Gründen nicht: 
Zu den benachbarten Wohnnutzungen an der Kampstraße ergeben sich aus dem geplanten heranrückenden 
Wohngebiet keine Nutzungskonflikte. Im Gewerbegebiet auf der gegenüberliegenden Seite der Castrop-Rauxel-
Allee befinden sich eine Tankstelle und ein Autohaus. Südlich des Plangebietes befinden sich Einzelhandel und 
Dienstleistungen einschließlich eines Imbisses. Diese gewerblichen Nutzungen könnten auch in einem Mischge-
biet zulässig sein, welches auch dem Wohnen dient. Das gilt auch für die gewerblichen Nutzungen im verbleiben-
den eingeschränkten Gewerbegebiet gemäß Darstellung des Flächennutzungsplanes nördlich und südlich des 
Plangebietes, wobei die Fläche nördlich des Plangebietes auch innerhalb eines eingeschränkten Gewerbegebie-
tes eher für eine grünräumliche Funktion, z. B. für die Niederschlagsretention, in Betracht käme.  
Zur Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes in Bezug auf den Gewerbelärm (insbesondere Tank-
stelle) und den Verkehrslärm der Castrop-Rauxel-Allee wurde im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Be-
bauungsplanes eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in den Bebauungsplan 
eingearbeitet (siehe unter 8.6). 
 
 
4.2 Bisherige verbindliche Bauleitplanung im Bereich des Plangebietes 
 
Für das Plangebiet selbst sowie für dessen unmittelbare Umgebung besteht bisher kein Bebauungsplan oder eine 
andere Satzung nach dem BauGB. 
 
4.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
 
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist eine gemeinsame Konzeption der Städte Gransee, Zehdenick und 
Fürstenberg, die sich 2009 zu einem Mittelzentrum in Funktionsteilung zusammengeschlossen haben.  
Für die vorliegende Planung ist im Integrierten Stadtentwicklungskonzept INSEK 2015, Maßnahmeplan Zeh-
denick (Stand 30.09.2015) folgende relevante Maßnahme vorgesehen: 
 
INSEK Maßnahme 2.6 
"Entwicklung von Flächen für Einfamilienhäuser nur schrittweise und in kleinteiligen Maßnahmen. Im Flächennut-
zungsplan ist die Rahmensetzung für die Entwicklung neuer Bauflächen in Zehdenick erfolgt, die auch künftig 
vorrangig für Einfamilienhäuser nachgefragt werden dürften.  
Aufgrund der umfangreichen Grundstückspotentiale, die in Zehdenick auch durch Ergänzung vorhandener Wohn-
gebiete vorhanden sind, sollen neue Gebietserschließungen nur schrittweise und kleinteilig erfolgen." 
 
Berücksichtigung in der vorliegenden Planung: 
Seit Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept INSEK 2015 hat sich in der Kernstadt Zehdenick auf 
Grund der positiven Entwicklung von Gewerbebetrieben ein Wohnbedarf ergeben, der sich sowohl auf Einfamili-
enhäuser als auch auf Mehrfamilienhäuser erstreckt. Wegen der Lage des Plangebietes im Siedlungsraum der 
Kernstadt Zehdenick und der Nähe zu den relevanten Gewerbestandorten ist das Plangebiet insbesondere ge-
eignet, einen Beitrag zur Deckung dieses Bedarfs zu leisten. Mit der geringen Größe des Plangebietes und des-
sen integrierter Lage im Siedlungsraum der Kernstadt trägt die vorliegende Planung den Entwicklungszielen des 
INSEK angemessen Rechnung. 
 
 
5. Bestand im Plangebiet und dessen Umgebung 
 
5.1 Übersicht Bestand 2023 
 
Das Plangebiet grenzt im Südwesten an das Wohnsiedlungsgebiet Kampstraße. Nordwestlich des Plangebietes 
verläuft ein Fußweg. Nördlich des Plangebietes liegt der Friedhof der Kernstadt Zehdenick. Nordöstlich des Plan-
gebietes befindet sich ein Pfuhl, der von Gehölzen umstanden ist. Im Osten und Südosten grenzt das Plangebiet 
an die Castrop-Rauxel-Allee, an der sich gegenüberliegend zum Plangebiet eine Tankstelle befindet. Weiter süd-
lich schließen sich auf der östlichen Seite der Castrop-Rauxel-Allee ein Autohandel und ein Elektrofachbetrieb 
an. 
180m östlich des Plangebietes befinden sich, eingebettet in weitere Wohnnutzungen eine Kita und in 600m Ent-
fernung die Exin- Förderschule, die Exin-Oberschule sowie das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum." 
Ca. 300m östlich des Plangebietes befindet sich ein Gewerbegebiet, in dem insbesondere ein Autozulieferbetrieb 
(Diehl), ein Betrieb für Kunststofftechnik, ein Hersteller von Hanfprodukten und ein weiterer Autohandel ansässig 
sind.  
Südwestlich des Plangebietes liegt in ca. 230m Entfernung die Havel. Südwestlich der Havel befinden sich ein 
Sportplatz, Wohngebiete mit einzelnen gewerblichen Nutzungen sowie ca. 500m westlich des Plangebietes die 
Altstadt von Zehdenick.  
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Übersicht Luftbild und Liegenschaftskarte 
 

unter Verwendung von Daten des Landes Brandenburg 
 

 
 

Umgrenzung des Plangebietes 
 

 
Das Plangebiet selbst umfasst eine innerörtliche Brachfläche mit ruderaler Gras- und Staudenflur und teilweisem 
Gehölzaufwuchs. Im Jahr 2016 hatte eine temporäre Baustraße das Gebiet von der Castrop-Rauxel-Allee bis zur 
Kampstraße gequert, die für den Ausbau der Kampstraße genutzt worden war.  
 
 
Luftbild und Liegenschaftskarte 
 

 
unter Verwendung von Daten des Landes Brandenburg 

 

 Umgrenzung des Plangebietes 
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5.2 Bestand im Plangebiet - Fotodarstellung 
 

Blick von Süd nach Nord über das Plangebiet 
 

Blick von West nach Ost über das Plangebiet in 
Richtung Tankstelle und Autohandel 

 
Blick von Ost nach West entlang der südlichen 
Plangebietsgrenze in Richtung Kampstraße 

 
Mittlerer Bereich des Plangebietes mit Gehölzen 

 
Blick von West zur geplanten Zufahrt zur Castrop-
Rauxel-Allee im Nordosten des Plangebietes 

 
Blick von West über das Plangebiet zur Castrop-
Rauxel-Allee, Tankstelle und Autohaus 
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5.3 Baulicher Bestand in der Umgebung des Plangebietes - Fotodarstellung 
 
5.3.1 Wohnbebauung an der Kampstraße 
 
Die Wohnbebauung an der Kampstraße westlich des Plangebietes ist 1- bis 3-geschossig. Die Gebäude sind 
teilweise aneinander gebaut und teilweise mit seitlichem Grenzabstand errichtet. 
 

 
Blick in die Kampstraße von der Einmündung des 
Fußweges zum Plangebiet in Richtung Nord 

 
Wohnbebauung Kampstraße nördlich der 
Einmündung des Fußweges zum Plangebiet 
 

Blich vom Plangebiet zu den Gartenfronten der 
Wohngebäude an der Kampstraße 

Blich vom Plangebiet zu den Gartenfronten der 
Wohngebäude an der Kampstraße 
 

 
Bebauung an der Kampstraße südwestlich des 
Plangebietes, Blick vom Fußweg nach Süd 

 
Die Grundstücke an der Kampstraße nordwestlich 
des Plangebietes reichen bis zum Fußweg 
nordwestlich des Plangebietes und haben in diese 
Richtung Zugänge. 
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Bebauung an der Kampstraße südwestlich des 
Plangebietes 

 
Die Grundstücke an der Kampstraße südlich des 
Plangebietes reichen bis zur Castrop-Rauxel-Allee 
und haben Garagen, die von hier aus erschlossen 
sind. 

 
 
5.3.2 Gewerbliche Nutzungen an der Castrop-Rauxel-Allee 
 

 
Tankstelle östlich des Plangebietes an der Castrop-
Rauxel-Allee 
 

 
Tankstelle östlich des Plangebietes an der Castrop-
Rauxel-Allee, Blick von Süd 

 
Autohändler südöstlich des Plangebietes an der  
Castrop-Rauxel-Allee 

 
Einzelhandelsbetrieb südlich des Plangebietes, west-
lich der Castrop-Rauxel-Allee (2023 nicht genutzt) 
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5.4 Grünraum mit Pfuhl im Nordosten des Plangebietes 
 
Der mit Bäumen umstandene Pfuhl nordöstlich des Plangebietes hat ein hohes Potential als innerörtlicher Grün-
raum. Er liegt im Siedlungsgebiet, nahe dem nördlich gelegenen Friedhof und ist über einen kommunalen Fußweg 
zugänglich.  
Der landschaftliche und naturräumliche Wert dieses Grünraumes ist durch Ablagerungen von Abfällen am süd-
westlichen Ufer des Pfuhls erheblich beeinträchtigt. 
 

 
Ostufer des Pfuhls, Blick nach Süd 
 

 
Blick vom Ostufer des Pfuhls nach Nordwest in Rich-
tung Friedhof 
 

 
illegal abgelagerte Abfälle am Westufer des Pfuhls 

 
illegal abgelagerte Abfälle am Südwestufer des 
Pfuhls 

 
 
5.5 Friedhof nördlich des Plangebietes 
 
Über den Fußweg nordwestlich des Plangebietes ist auch der nördlich gelegene Friedhof zugänglich.  
 

 
Blick über den Friedhof vom Weg nordwestlich des 
Plangebietes 

 
Zugang zum Friedhof vom Weg nordwestlich des 
Plangebietes 
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6. Erschließung 
 

6.1 Straßenseitige Erschließung 
 

6.1.1 Erschließung durch die Castrop-Rauxel-Allee (Bundesstraße B 109) 
 

Das Plangebiet grenzt im Südosten unmittelbar an die Castrop-Rauxel-Allee, die eine Bundesstraße (B 109) ist. 
Die Castrop-Rauxel-Allee ist mit einer asphaltierten Fahrbahn, Straßenlaternen und beidseitigen Gehwegen aus-
gebaut. Im Bereich des Plangebietes ist an der Castrop-Rauxel-Allee kein Straßenbaumbestand vorhanden, je-
doch sind unterhalb der Böschung innerhalb der Straßenverkehrsfläche 4 Bäume mit mehr als 60cm Stammum-
fang als Sämlinge aufgewachsen (2 Birken, 1 Eschenahorn, 1 Linde). 
Das Gelände des Plangebietes liegt im Süden ca. 0,5m und im Norden ca. 0,8m tiefer als die befestigten Stra-
ßenverkehrsflächen der Castrop-Rauxel-Allee. Die Böschung und ein Geländer am Gehweg gehören zur Stra-
ßenverkehrsfläche. 
 

Ausschnitt des Lage- und Höhen-
plans, der Plangrundlage des Be-
bauungsplanes ist (ÖbVI Thomas 
Kühl, 30.11.2022) 
 

 
 

 
Fotodarstellung Erschließung 
 

 
Blick von Südwest nach Nordost entlang des  
Plangebietes (links) in die Castrop-Rauxel-Allee 

 
Blick von Süd auf Höhe der Tankstelle in die Castrop-
Rauxel-Allee und zum Plangebiet 
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Böschung (ca. 0,5m) und aufgewachsene Birken an 
der Castrop-Rauxel-Allee im Südosten des Plangebie-
tes (Blick nach NO) 

 
Böschung (ca. 0,8m) an der Castrop-Rauxel-Allee im 
Nordosten des Plangebietes im Bereich der geplanten 
Grundstückszufahrt (Blick nach SW) 

 
 
6.1.2 Kommunaler Weg und Anschluss an die Kampstraße 
 
Nordwestlich des Plangebietes befindet sich ein kommunaler Weg, der im Südwesten an die Kampstraße an-
schließt und in nordöstlicher Richtung entlang des Plangebietes zum Friedhof führt. Die Durchfahrtbreite zur 
Kampstraße beträgt an der schmalsten Stelle ca. 3,5m. Deshalb ist aus dieser Richtung keine Erschließung des 
Plangebietes für den Kraftfahrzeugverkehr möglich. Für Fußgänger und Radfahrer ist die Anbindung an die 
Kampstraße jedoch nutzbar. Einige Grundstücke an der Kampstraße haben rückwärtige Garagen und Grund-
stückszufahrten, die den Weg als Zufahrt nutzen. 
 

Ausschnitt des Lage- und Höhen-
plans, der Plangrundlage des Be-
bauungsplanes ist (ÖbVI Thomas 
Kühl, 30.11.2022) 
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Blick von der Kampstraße in die Einmündung des 
kommunalen Weges westlich des Plangebietes 

 
Blick aus Richtung Kampstraße in den kommunalen 
Weg und zum Plangebiet 

 
Garagenzufahrt am kommunalen Weg nordwestlich 
des Plangebietes 

 
Garagenzufahrt am kommunalen Weg westlich des 
Plangebietes 

 
kommunaler Weg nordwestlich des Plangebietes, 
Blick nach Südwest 

 
kommunaler Weg nordwestlich des Plangebietes, 
Blick nach Nordost 

 
6.2 Öffentlicher Personen-Nahverkehr 
 

In der Castrop-Rauxel-Allee befindet sich in ca. 3 Gehminuten vom Plangebiet entfernt die Bushaltestelle Zehde-
nick Friedhof der Regionalbuslinie 833, die die Zentren von Zehdenick und Gransee einschließlich der hier vor-
handenen Regionalbahnhöfe anfährt. 
 
6.3 Ruhender Verkehr 
 

Für die Stadt Zehdenick besteht keine Stellplatzsatzung.  
Gemäß §3 BbgBO sind Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden. Das Parken an der Castrop-Rauxel-Allee (Bundesstraße B 
109) ist im Bereich des Plangebietes nicht möglich. (siehe hierzu 8.8 Festsetzung der Anzahl erforderlicher Stell-
plätze) 
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6.4 Vorhandene Niederschlagsentwässerung  
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser versickert hier über die belebte Bodenzone. Das von den 
bebauten Grundflächen anfallende Niederschlagswasser ist gemäß §54 WHG grundsätzlich auf dem Grundstück, 
auf dem es anfällt, zurückzuhalten bzw. zu versickern. 
Die westlich benachbarte Kampstraße hat ein eigenes Niederschlagsentwässerungssystem, Niederschlagswas-
ser gelangt bei Starkregen von den befestigten Flächen dennoch in den an das Plangebiet westlich angrenzenden 
kommunalen Weg und von dort in den tiefer liegenden Hof des Grundstücks Kampstraße 44. 
Ca.30m nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Pfuhl mit stark rückgängigem Wasserstand. Die Einleitung 
von unbelastetem Niederschlagswasser könnte zum Erhalt des Pfuhls und zu dessen Entwicklung als Feuchtbi-
otop beitragen. Zum Trinkwasserschutz, Gewässerschutz siehe unter U.3.5. 
 
 
6.5 Leitungsgebundene Ver- und Entsorgung 
 
Im Plangebiet sind bisher keine Anschlüsse an die zentralen Ver- und Entsorgungsnetze vorhanden. Die Erschlie-
ßung für das Plangebiet ist in der geplanten Erschließungsstraße neu herzustellen. 
Die Baugrundstücke in der Umgebung des Plangebietes an der Castrop-Rauxel-Allee und der Kampstraße sind 
an die zentralen Ver- und Entsorgungsnetze für Elektroenergie, Frischwasser und Schmutzwasser angeschlos-
sen.  
Soweit die Löschwasserentsorgung nicht durch Hydranten im Straßenraum gewährleistet werden kann, ist im 
Zuge der späteren Baugenehmigungsverfahren der Nachweis einer ausreichenden Löschwasserversorgung, z.B. 
über Brunnen, zu erbringen.  
Die Erfordernisse zum Schutz von Leitungen und Anlagen sind bei Baumaßnahmen entsprechend zu berücksich-
tigen. 
 
 
6.6 Abfallentsorgung 
 
Für die Abfallentsorgung im Planbereich ist der Landkreis Oberhavel zuständig. 
Für die Abfuhr von Wertstoffen und Restmüll aus den Haushalten werden die betreffenden Behälter durch die 
Anlieger zum Entsorgungszeitpunkt am Straßenrand aufgestellt und nach erfolgter Entleerung wieder zurück auf 
die jeweiligen Grundstücke gebracht. 
Abfälle sind gemäß den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW- / AbfG), der auf dieser 
Grundlage erlassenen Verordnungen und der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Oberhavel vorrangig 
zu verwerten bzw. zu beseitigen. Fallen Abfälle an, die gem. § 48 KrW- I AbfG i. V. m. der Abfallverzeichnisver-
ordnung (AW) als gefährlich einzustufen sind, sind diese der SBB Sonderabfallentsorgungsgesellschaft Branden-
burg/Berlin mbH, Großbeerenstraße 231 in 14480 Potsdam anzudienen. Anfallender Bodenaushub ist entspre-
chend LAGA -TR zu analysieren und entsprechend Schadstoffgehalt ggf. zu entsorgen.  
 
 
7. Planungskonzept und Planungsalternativen 
 
7.1. Planungskonzept und geplante Erschließung 
 
Dem Planungskonzept liegen folgende Planungsziele zu Grunde: 
 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung des Plangebietes mit Wohnnutzun-
gen in Form von Ein- und Mehrfamilienhäusern entsprechend dem Bedarf in der Stadt Zehdenick 

- planungsrechtliche Sicherung der für die geplanten baulichen Nutzungen erforderlichen Erschließung mit 
Zu- und Ausfahrt zur Castrop-Rauxel-Allee und Anschluss für Fußgänger und Radfahrer über den kommu-
nalen Weg südlich des Friedhofs an die Kampstraße  

- Erhalt der innerörtlichen Grünfläche mit Baumbestand und Feuchtbiotop (Wäldchen) im nordöstlichen Teil 
des Flurstücks 531 Flur 018, Gemarkung Zehdenick   

 
Entsprechend den Planungszielen ist die Festsetzung eines Wohngebietes geplant. Die innerörtliche Grünfläche 
mit Baumbestand und Feuchtbiotop (Wäldchen) im nordöstlichen Teil des Flurstücks 531 Flur 018, Gemarkung 
Zehdenick liegt außerhalb des Plangebietes und bleibt erhalten. 
 
Im Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchungen (siehe unter 8.6) machte sich an der Castrop-Rauxel-Allee 
die Errichtung einer Lärmschutzwand zum Schutz des Wohngebietes vor dem nächtlichen Anlagenlärm der ge-
genüberliegenden Tankstelle erforderlich. Zugleich gewährleistet die geplante Lärmschutzwand auch einen 
Schutz vor dem Verkehrslärm der Castrop-Rauxel-Allee. 
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Um einen wirksamen Schutz durch die Lärmschutzwand zu erreichen, muss die Anbindung der geplanten inneren 
Erschließungsstraße des Plangebietes an die Castrop-Rauxel-Allee so erfolgen, dass hierdurch die Lärmschutz-
wand nicht unterbrochen oder in ihrer Wirkung erheblich eingeschränkt wird. Deshalb wurde für die geplante 
Anbindung an die Castrop-Rauxel-Allee der Standort am nordöstlichen Rand des Plangebietes gewählt, da dieser 
den größtmöglichen Abstand zur Tankstelle als maßgebliche Lärmquelle hat und zur Abschirmung des Lärms der 
Tankstelle eine durchgängige Lärmschutzwand ermöglicht.  
 

Die geplante innere Erschließungsstraße mit Ein- und Ausfahrt zur Castrop-Rauxel-Allee führt zu einem Wende-
platz für dreiachsige Lkw in der Mitte des Plangebietes. Hierdurch wird für die Feuerwehr, das Müllfahrzeug sowie 
weitere Fahrzeuge, wie z.B. Lieferdienste, das Befahren des Plangebietes von der Castrop-Rauxel-Allee aus 
ermöglicht. 
Im Südwesten des Plangebietes bindet die innere Erschließung in reduzierter Breite an den dort vorhandenen 
kommunalen Weg an, der zur Kampstraße und zum Friedhof führt.  
Wegen der geringen Breite des vorhandenen Durchgangs an der Kampstraße von ca. 3,5m ist eine Straßenan-
bindung für den Kraftfahrzeugverkehr zur Erschließung des Plangebietes über die Kampstraße nicht möglich. Für 
Fußgänger und Radfahrer besteht jedoch über die geplante innere Erschließungsstraße des Plangebietes und 
den bereits bestehenden kommunalen Weg nordwestlich des Plangebietes die Möglichkeit der Zuwegung von 
der Kampstraße und in Richtung Friedhof. Hierdurch entsteht zukünftig durch das Plangebiet eine direkte Wege-
verbindung zwischen der Kampstraße und der Bushaltestelle am Friedhof, die sich in der Castrop-Rauxel-Allee 
direkt nordöstlich des Plangebietes befindet. 
Die innere Erschließung des Plangebietes ist als öffentliche Straßenverkehrsfläche geplant, da sie alle Wohnge-
bietsflächen im Plangebiet erschließen wird und zugleich das bestehende öffentliche Straßen- und Wegenetz 
ergänzen soll. 
 

In der Mitte des Plangebietes ist ein kleiner öffentlicher Kinderspielplatz geplant, der insbesondere mit Blick auf 
eine mögliche Bebauung mit Mehrfamilienhäusern den diesbezüglichen Bedarf des geplanten Wohngebietes de-
cken soll.  
 
Erschließungskonzept 

 

Bei einer geplanten Höhe der Lärmschutzwand von 6,5m über dem Straßenniveau der Castrop-Rauxel-Allee ist 
im Abschirmungsbereich der Lärmschutzwand nur eine maximal zweigeschossige Bebauung mit schutzwürdigen 
Nutzungen (Wohnen) möglich. Für eine dreigeschossige Bebauung an der Castrop-Rauxel-Allee wäre eine noch 
größere Höhe der Lärmschutzwand erforderlich. Aus Gründen des Schutzes des Ortsbildes soll die Höhe der 
Lärmschutzwand auf 6,5m beschränkt werden. Das entspricht der Wandhöhe einer zweigeschossigen Bebauung, 
die hier nicht zu städtebaulichen Konflikten führt. Im Bebauungsplan ist im Nahbereich hinter der Lärmschutzwand 
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die Festsetzung von maximal 2 Vollgeschossen geplant, da hierfür durch die geplante Schallschutzwand erheb-
liche Beeinträchtigungen schutzwürdiger Nutzungen durch Lärm vermieden werden. 
Um dem Wohnbedarf in der Stadt Zehdenick angemessen Rechnung zu tragen und insbesondere auch die Er-
richtung von Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen, ist im westlichen Teil des Plangebietes, in dem Belange des 
Immissionsschutzes dem nicht entgegenstehen, eine maximal dreigeschossige Bebauung geplant. Da auch die 
Bebauung an der Kampstraße nahe dem Plangebiet teilweise bis zu 3 Vollgeschosse aufweist (siehe unter 5.3.), 
fügt sich die geplante dreigeschossige Bebauung hier ein. 
 
Feuerwehrbewegungsflächen 
 

Zur maximalen Entfernung von der Bewegungsfläche für die Feuerwehr zu den Gebäuden regelt die BbgBO: 
 

§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken 
(Satz 1): 
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang 
zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungs-
weg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt.  
(Satz 2): 
Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 
mehr als 8 Meter über Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine 
Zu- oder Durchfahrt zu schaffen.  
(Satz 3) 
Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen 
Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen.  
(Satz 4) 
Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 Meter von einer öffentlichen Verkehrsfläche ent-
fernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen 
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes 
erforderlich sind. 

 
Die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr – Fassung Juli 2007 - (zuletzt geändert durch Be-
schluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) regelt die bautechnischen Anforderungen für Zu- 
und Durchfahrten für die Feuerwehr.  
 
Geplante Feuerwehrbewegungsflächen 

 
 

 Beispiel möglicher Standort Feuerwehrbewegungsfläche mit Umgebungsradius 50m 
 



Stadt Zehdenick, Bebauungsplan „Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee“       Entwurf August 2023 

Planungsbüro Ludewig GbR 32

In den Teilen der geplanten Erschließungsstraße mit mindestens 8m Straßenraumbreite ist im Rahmen der Er-
schließungsplanung die Anordnung von Feuerwehrbewegungsflächen (7m mal 12m) möglich.  
Der westliche Teil der geplanten Erschließungsstraße hat nur eine Breite von 6m, da in Richtung Kampstraße 
keine Erschließung des Plangebietes durch Kraftfahrzeuge geplant ist. Die an der schmalsten Stelle ca. 3,5m 
breite Durchwegung in Richtung Kampstraße (siehe unter 6.1.2.) bietet jedoch grundsätzlich die Möglichkeit der 
Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, sodass ein Notarztfahrzeug das Plangebiet auch dann erreichen könnte, wenn 
auf dem westlichen Abschnitt der geplanten Erschließungsstraße, wie oben dargestellt, die Feuerwehr stehen 
würde.  
 
Zufahrbarkeit für Müllfahrzeuge 
 
In Regel, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten der Abfallwirtschaft, Teil 1: Sammlung und 
Transport von Abfall, GUV-R 238-1 Januar 2007 (bisher GUV-R 2113), Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV), Berlin) wird hierzu ausgeführt: 
 

3.2.5 Rückwärtsfahren 
3.2.5.1 Die Sammelfahrt ist so zu planen, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist [vgl. § 3 (2) ArbSchG]. Dies 
erfordert, dass der Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Sackgassen, Zufahrten, Bereitstellungsplätze 
und Arbeitsabläufe daraufhin prüft, ob die Versicherten Abfälle gefahrlos abholen können. Dies ist bei Sackgassen der 
Fall, wenn an deren Ende eine Wendemöglichkeit für das Abfallsammelfahrzeug besteht.  
Ein Zurücksetzen, z.B. bei Wendemanövern oder für den Ladevorgang von Großbehältern, gilt nicht als Rückwärtsfahren. 

 

Die Abfallentsorgung für das geplante Vorhaben erfolgt über die geplante innere Erschließungsstraße.  
Die geplante Erschließung ermöglicht das Wenden für einen dreiachsigen Lkw, sodass auch Müllfahrzeuge in 
das Plangebiet hineinfahren, dort wenden und wieder hinausfahren können.  
 
Ruhender Verkehr 
Das Plangebiet ist von der Castrop-Rauxel-Allee aus erschlossen, die eine Bundesstraße mit erheblichem Ver-
kehrsaufkommen ist. Das Abstellen von Kraftfahrzeugen der Nutzer und Besucher des Plangebietes ist hier nicht 
möglich. Die geplante innere Erschließungsstraße des Plangebietes endet in einem Wendeplatz. Die Flächen für 
das Wenden des Müllfahrzeugs sowie notwendige Bewegungsflächen für die Feuerwehr dürfen ebenfalls nicht 
zum Parken genutzt werden. Aus diesem Grund werden im vorliegenden Bebauungsplan Festsetzungen getrof-
fen, welche die Anzahl der erforderlichen Stellplätze regeln, die im Zusammenhang mit baulichen Nutzungen auf 
dem jeweiligen Baugrundstück zu errichten sind. (siehe hierzu 8.8 Festsetzung der Anzahl erforderlicher Stell-
plätze) 
 
Niederschlagsentwässerung 
Das von den bebauten Grundflächen anfallende Niederschlagswasser ist gemäß §54 WHG grundsätzlich auf 
dem Grundstück, auf dem es anfällt, zurückzuhalten bzw. zu versickern.  
Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Pfuhl mit stark rückgängigem Wasserstand. Die Einleitung von 
unbelastetem Niederschlagswasser könnte zum Erhalt des Pfuhls und zu dessen Entwicklung als Feuchtbiotop 
beitragen. Zum Trinkwasserschutz, Gewässerschutz siehe unter U.3.5. 
 
 
7.2 Planungsalternativen 
 

7.2.1 Planungsalternative Einmündung der geplanten Erschließungsstraße in die Castrop-Rauxel-Allee 
gegenüber der Tankstellenzufahrt 

 

In der Anlage zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes war folgendes Planungskonzept dargestellt: 
 

 
Die Erschließung der geplanten Baugrund-
stücke sollte in dieser Variante mit einer 
Stichstraße mit Zu- und Ausfahrt von und 
zur Castrop-Rauxel-Allee erfolgen, die ge-
genüber der Tankstellenzufahrt in die Cas-
trop-Rauxel-Allee einmünden sollte.  
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Gründe, aus denen diese Erschließungsvariante nicht gewählt wurde: 
Im Zuge der Erarbeitung des Entwurfs des Bebauungsplanes wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt, 
in der die Auswirkungen des Verkehrslärms der Castrop-Rauxel-Allee und der umgebenden gewerblichen Nut-
zungen, insbesondere der Tankstelle an der Castrop-Rauxel-Allee im Nahbereich des Plangebietes untersucht 
wurden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass durch die Tankstelle im Nachtzeitraum eine erhebliche Lärmbelas-
tung zu erwarten ist. Deshalb ist die Errichtung einer Schallschutzwand an der Castrop-Rauxel-Allee geplant. Um 
den Schallschutz nicht zu unterbrechen, wurde die Zufahrt zum Plangebiet an die nordöstliche Plangebietsgrenze 
verlegt. 
 
 
7.2.2 Planungsalternativen zur geplanten Schallschutzwand 
 
Abrücken der geplanten Wohnbebauung von der Castrop-Rauxel-Allee 
 
Gemäß vorliegender Schalltechnischer Untersuchung (siehe unter 8.6) würden ohne aktive Schallschutzmaßnah-
men nur im rückwärtigen Grundstücksteil im Nachtzeitraum die schalltechnischen Orientierungswerte von 45 
dB(A) in Bezug auf den Anlagenlärm der gegenüber liegenden Tankstelle eingehalten werden. 
 
Gründe, aus denen diese Alternative nicht gewählt wurde: 
Bei einer Beschränkung der geplanten Wohnbebauung auf den rückwärtigen Grundstücksteil, in dem der Orien-
tierungswert 45 dB(A) auch nachts in Bezug auf den Anlagenlärm der Tankstelle eingehalten wird, wäre das 
Planvorhaben im Plangebiet in erheblichen Teilen nicht umsetzbar. Deshalb wurde diese Variante nicht gewählt. 
 
 
Errichtung einer lärmabschirmenden Bebauung an der Castrop-Rauxel-Allee 
 
Um den erforderlichen Schallschutz des geplanten Wohngebietes vor dem nächtlichen Lärm der Tankstelle und 
dem Verkehrslärm der Castrop-Rauxel-Allee zu gewährleisten, wäre als Alternative zur Lärmschutzwand auch 
die Errichtung einer 2- oder 3-geschossigen Bebauung an der Castrop-Rauxel-Allee in Betracht gekommen. Hier-
für wurden folgende städtebauliche Varianten entwickelt: 
 

Geschlossene Bebauung an der Castrop-Rauxel-
Allee mit Mehrfamilienhäusern  

 

Geschlossene Bebauung an der Castrop-Rauxel-
Allee mit Reihenhäusern  

 
Gründe, aus denen diese Alternative nicht gewählt wurde: 
Die geschlossene Bebauung an der Castrop-Rauxel-Allee hätte in diesem Fall erhebliche schalltechnische An-
forderungen erfüllen müssen und wäre zwingend vor der übrigen Bebauung des Plangebietes zu errichten gewe-
sen.  
Durch die Abhängigkeit der Realisierbarkeit des Gesamtvorhabens von der Errichtung einer geschlossenen Be-
bauung an der Castrop-Rauxel-Allee würde die Umsetzbarkeit der Planung erheblich erschwert. Der Beitrag zur 
Deckung des Wohnbedarfs in der Stadt Zehdenick, den das Planvorhaben leisten soll, würde so möglicher Weise 
erheblich verzögert werden. Deshalb wurde diese Variante nicht gewählt. 
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7.2.3 Planungsalternative Nutzung des Plangebietes gemäß bisheriger Darstellung  
  des Flächennutzungsplanes 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Plangebiet bisher nur teilweise eine Wohnbaufläche und im Übrigen ein ein-
geschränktes Gewerbegebiet dar. (siehe unter 4.1.1) Dem entsprechend wäre im aufzustellenden Bebauungs-
plan alternativ zum geplanten Wohngebiet an der Castrop-Rauxel-Allee und im mittleren Bereich des Plangebie-
tes die Festsetzung eines eingeschränkten Gewerbegebietes in Betracht gekommen.  
 
Gründe, aus denen diese Alternative nicht gewählt wurde: 
In der Stadt Zehdenick besteht ein erheblicher Wohnbedarf, der sich insbesondere aus der gewerblichen Ent-
wicklung in der Kernstadt und dem damit verbundenen Wohnbedarf der Beschäftigten ergibt. 
Das Plangebiet umfasst eine bisher unbebaute Teilfläche im Siedlungszusammenhang der Kernstadt Zehdenick, 
die über die Castrop-Rauxel-Allee erschließbar ist. Wegen der in das Siedlungsgebiet integrierten Lage ist das 
Plangebiet insbesondere geeignet, einen Beitrag zur Deckung des Wohnbedarfs zu leisten. 
Aus diesen Gründen ist im vorliegenden Bebauungsplan die Festsetzung eines Wohngebiets an Stelle des bisher 
im Flächennutzungsplan dargestellten eingeschränkten Gewerbegebietes geplant. 
 
 
7.2.4 Planungsalternative Nullvariante – Verzicht auf die Planung 
 
Bei Verzicht auf die Planung bleibt die bisherige Brachfläche innerhalb des Siedlungsgebietes erhalten. Das Pla-
nungsziel, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes einen Beitrag zur Deckung des Wohnbedarfs im Sied-
lungsbereich der Kernstadt Zehdenick zu leisten, würde nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde die Null-
variante nicht gewählt. 
 
 
7.2.5 Standortalternativen 
 
Als Standortalternativen kommen insbesondere jene Flächen in Betracht, die der Flächennutzungsplan Zehde-
nick (2010) als geplante Wohnbauflächen darstellt.  
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes (2010) war der Bestand an Wohnbauflä-
chen in Zehdenick erfasst worden. Hierbei hatte sich gezeigt, dass in erheblichem Umfang Siedlungssplitter im 
Außenraum vorhanden waren. Diese waren vorrangig aus früheren Zieglerkasernen (Mehrfamilienwohnhäuser 
für Ziegeleiarbeiter) im Zusammenhang mit der früher in Zehdenick weit verbreiteten Ziegelindustrie entstanden. 
Diese vorhandenen Siedlungssplitter im Außenraum, die dem Wohnen dienten, umfassten insgesamt eine 
Flächengröße von 39,82ha. Um in Zehdenick eine weitere Zersiedlung des Außenraumes zu vermeiden und 
hiermit die kommunale Planung auch an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen, wurden 
diese vorhandenen Siedlungssplitter im Außenraum im Flächennutzungsplan der Stadt Zehdenick nicht als 
Wohnbauflächen dargestellt. 
 
An Stelle der nicht erschlossenen Siedlungssplitter im Außenbereich wurden im Flächennutzungsplan (2010) 
Abrundungsflächen und Lückenschließungen in den Ortslagen und insbesondere in der Kernstadt ergänzend 
dargestellt, die die vorhandenen Erschließungsanlagen nutzen und die Ortskerne stärken. 
Der Flächennutzungsplan (2010) sah insgesamt Wohnentwicklungsflächen mit einer Gesamtgröße von 27,01 
ha vor.  
 
Die vorliegende Planung dient der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung von 
Wohnbauflächen in der Kernstadt Zehdenick, da hier die Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie soziale Ein-
richtungen, Einzelhandel, medizinische Betreuung und Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr vor-
handen sind. Zudem befinden sich in der Kernstadt Zehdenick die Gewerbebetriebe, für deren Mitarbeiter insbe-
sondere der Wohnbedarf besteht, zu dessen Deckung die vorliegende Planung beitragen soll. Deshalb kommen 
als Standortalternative für das hier vorliegende Planvorhaben nur Flächen in Betracht, die ebenfalls in der Kern-
stadt Zehdenick liegen. 
In der Kernstadt Zehdenick waren im Flächennutzungsplan der Stadt Zehdenick (2010) folgende Entwick-
lungsflächen für Wohngebiete geplant: 
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Entwicklungsflächen für Wohngebiete in der Kernstadt Zehdenick gemäß Flächennutzungsplan der Stadt 
Zehdenick (2010) - Prüfung als Standortalternative 
 
Nr. 
 

Lage Größe 
Gesamt-
fläche in 
ha 

bisherige Nut-
zung 

Größe der geplanten 
Wohnbauflächen in ha

Prüfung als Standortalternative 

Wohnen andere 
Nutzungen 

Z4 Gärten nördlich Darrgang 

 

0,58 Garten 0,58  - Nutzung als Gärten,  
- Kleinstflächen,  
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 

Z10 Lücke Ostseite Robinien-
weg Nordrand 

 

0,24 Garten 0,24  - Nutzung als Gärten / Weide,  
- Kleinstflächen,  
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 
- Lage in TWSZ 

Z12 Lücke Grüner Weg Ost-
seite (nördlich Heideweg) 

 

0,27 Garten 0,13ha 
Lw/Offl. 0,14ha 

0,27  - Nutzung als Wiese,  
- Kleinstfläche,  
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 
- Lage in TWSZ 

Z13 Lücke südl. Heideweg 

 

0,44 Garten 0,12ha 
Lw/Offl. 0,32ha 

0,44  - bereits vollständig bebaut 

Z14 südliche Siedlungsabrun-
dung Grüner Weg West-
seite   

 

0,44 Lw/Offl. 0,44  - Nutzung als Acker, 
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 
- Lage in TWSZ 

Z17 Lücke Exinstraße West-
seite  

 

0,28 Lw/Offl. 0,28  - bereits vollständig bebaut 

Z18a Fläche zw. Tannenweg 
und Exinstraße Nord 

 

1,40 Garten 1,40  - teilweise bereits bebaut, 
- teilweise nicht erschlossen, 
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 
- teilweise Lage in TWSZ 
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Nr. 
 

Lage Größe 
Gesamt-
fläche in 
ha 

bisherige Nut-
zung 

Größe der geplanten 
Wohnbauflächen in ha

Prüfung als Standortalternative 

Wohnen andere 
Nutzungen 

Z18b südlich Kirschenallee, öst-
lich Exinstraße 

 

1,26 0,48 ha Lw/Offl.
0,78 ha Grün 
priv. 

1,26  - teilweise bereits bebaut 
- teilweise nicht erschlossen, 
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 
- Lage in TWSZ 

Z20 ehem. Kohlelager an der 
Hastbrücke  

 

2,79 Gewerbe 1,41ha
Lw/Offl.1,38ha 

1,02 öffentl. 
Grünfl. 
0,77ha 
Garten 
1,00ha 

- fehlende Erschließung, 
- notwendige Altlastensanierung 
erschwert Umsetzung einer bauli-
chen Nutzung erheblich 

Z21 Blockinnenbereich zwi-
schen Schleusen- u. 
Dammhaststr. 

 
 

1,87 Garten 1,87  - fehlende Erschließung, 
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 
- zwischenzeitlich bereits ander-
weitige Nutzungen (Verbraucher-
markt, Arztpraxen)  

Z27 Lücke Siedlung II an Lie-
benwalder Chaussee 
(B109) 

 

0,45 Lw/Offl. 0,45  - teilweise bereits bebaut, 
- Nutzung abhängig von Eigentü-
merinteressen 

Z28 Wochenendhäuser am 
Mieten- und Schmidtstich 

 

6,65 6,41 ha SO 
(Woch) 
0,24 ha Grün 
priv. 

6,41 0,24ha 
Garten 

- Nutzung für Wohnzwecke be-
reits weitgehend realisiert 

 Gesamterweiterung 
Wohnen Kernstadt  
Zehdenick 

  14,66   

 
Der Flächennutzungsplan (2010) sah in der Kernstadt Zehdenick insgesamt Wohnentwicklungsflächen mit 
einer Gesamtgröße von 14,66 ha vor.  
Die größte der geplanten Wohnbaufläche ist Z28 Wochenendhäuser am Mieten- und Schmidtstich mit 6,41 ha 
Wohnbaufläche, die zwischenzeitlich auf der Grundlage eines Bebauungsplanes im Wesentlichen bebaut ist. 
Auch von den weiteren o. g. Flächen ist ein erheblicher Teil bereits baulich genutzt. Weitere Flächen sind bisher 
nicht erschlossen und stehen aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht für eine zeitnahe bauliche Nutzung zur 
Verfügung. Auf einer Fläche (Z20 ehem. Kohlelager an der Hastbrücke, 1,02ha Wohnbaufläche) erschwert zudem 
eine notwendige Altlastensanierung die Umsetzung einer baulichen Nutzung erheblich. 
Aus diesen Gründen wurden die o. g. Flächen nicht als Alternativstandorte für das hier vorliegende Planvorhaben 
gewählt. Da das vorliegende Planvorhaben nicht allein den Wohnbedarf in Zehdenick decken kann, ist zusätzlich 
die Entwicklung weiterer Wohnstandorte erforderlich. 
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8. Begründung der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Geplante Art der baulichen Nutzung 
 
Für das Plangebiet ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes geplant. Diese Festsetzung entspricht 
der im Flächennutzungsplan im Plangebiet bereits teilweise dargestellten Wohnbaufläche, die im Rahmen der 
Aufstellung des hier vorliegenden Bebauungsplanes im Wege der Berichtigung gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
auf das gesamte Plangebiet erweitert wird. (siehe unter 4.1). 
 
Ergänzend hierzu sind folgende textliche Festsetzungen geplant: 
 

1.  Art der baulichen Nutzung (§9 BauGB, BauNVO) 
 
Es wird festgesetzt: allgemeines Wohngebiet gemäß §4 BauNVO 
 
(1) Allgemein zulässig sind Nutzungen nach §4 Absatz 2 BauNVO. Das sind: 
1. Wohngebäude, 
2. nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
 
Gemäß §1(5) BauNVO wird bestimmt, dass folgende Nutzungen nach §4(2)2. BauNVO nicht zulässig sind:  
- Anlagen für kirchliche und sportliche Zwecke 
-  die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften. 
 
(2) Gemäß §1(6) BauNVO wird bestimmt, dass die Ausnahme nach §4 Abs.3 BauGB nicht Bestandteil des Be-
bauungsplanes werden. Das sind: 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltung, 
4. Gartenbaubetriebe  
5. Tankstellen 
 
(3) Gemäß §1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird festgesetzt, dass innerhalb des allgemeinen Wohngebietes bis zu einer 
Tiefe von 52 m hinter der tatsächlichen Straßengrenze der Castrop-Rauxel-Allee Gebäude mit Wohnnutzungen so 
lange unzulässig sind, bis eine Lärmschutzwand gemäß Festsetzung I. 4. errichtet wurde. 

 
Als Art der baulichen Nutzung wurde für den vorliegenden Bebauungsplan das allgemeine Wohngebiet gewählt, 
weil es neben dem Wohnen auch weitere Nutzungen zulässt, die das geplante Wohngebiet in der siedlungsinte-
grierten Lage in der Kernstadt ergänzen können und innerhalb des Plangebietes das Wohnen ergänzende Nut-
zungen und Dienstleistungen ermöglichen. Hierzu könnten z. B. Friseur, Fußpflege, Steuerbüro, Arztpraxen, oder 
Tagesmutter für Kinderbetreuung gehören. 
 
Anlagen für religiöse und sportliche Zwecke sollen im Plangebiet nicht zulässig sein, da diese für das geplante 
Wohngebiet wegen dessen geringer Größe nicht erforderlich sind und bei Bedarf durch die Bewohner des Plan-
gebietes hierfür auch Angebote außerhalb des Plangebietes genutzt werden können. 
 
Die Ausnahme nach §4 Abs.3 BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, da das Planungsziel des 
aufzustellenden Bebauungsplan darin besteht, einen Beitrag für die Deckung des Wohnbedarfs in der Kernstadt 
Zehdenick zu leisten. Die Nutzungen nach §4 Abs.3 BauNVO haben jeweils erhebliche Flächenbedarfe und kön-
nen auf die geplanten Wohnnutzungen störend wirken. Auch wegen der geringen Größe des Plangebietes beste-
hen hier keine geeigneten Möglichkeiten, im geplanten Wohngebiet die Nutzungen nach §4 Abs.3 BauNVO zu 
entwickeln. 
 
Gemäß §13 BauNVO sind in Wohngebieten Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Ge-
werbetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, zulässig. 
 
Die Festsetzung der Unzulässigkeit der Errichtung von Wohnnutzungen bis zur Errichtung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Lärmschutzwand ergibt sich aus der Schalltechnischen Untersuchung. (siehe unter 
8.6) 
Gemäß der nachfolgend dargestellten Bestandssituation Anlagenlärm Tankstelle nachts ohne Schallschutz-
wand würden ohne aktive Schallschutzmaßnahmen nur in dem mit blauer Linie abgegrenzte dunkelgrünen Be-
reich im Nachtzeitraum die schalltechnischen Orientierungswerte von 45 dB(A) in Bezug auf den Anlagenlärm 
der gegenüber liegenden Tankstelle eingehalten werden. Dieser Bereich hat eine Tiefe von bis zu 52m hinter der 
tatsächlichen Straßengrenze der Castrop-Rauxel-Allee. Zur Gewährleistung einer angemessenen Nachtruhe im 
geplanten Wohngebiet ist für den betreffenden Bereich zuerst die Errichtung der geplanten Schallschutzwand 
erforderlich, bevor hier Gebäude mit Wohnnutzungen errichtet werden können. 
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Bestandssituation Anlagenlärm Tankstelle nachts ohne Schallschutzwand 
 

 
 
 
8.2 Geplantes Maß der baulichen Nutzung 
 
8.2.1 Grundflächenzahl 
 

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmt hierzu: 
 

§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche 
 

 

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des 
Absatzes 3 zulässig sind. 
 

(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen über-
deckt werden darf. 
 

(3) Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und 
hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht fest-
gesetzt, so ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze liegt oder die im 
Bebauungsplan als maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist. 
 

(4) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
1.   Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2.   Nebenanlagen im Sinne des § 14, 
3.   baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzu-
rechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom 
Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8; weitere Überschreitungen in 
geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. Im Bebauungsplan können von Satz 2 abweichende Bestimmungen 
getroffen werden. Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt, kann im Einzelfall von der Einhaltung der sich 
aus Satz 2 ergebenden Grenzen abgesehen werden  
1.   bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens oder 
2.  wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnut-

zung führen würde. 
 
Die Festsetzung der Grundflächenzahl ist gemäß vorliegendem Bebauungsplan in der Planzeichnung und durch 
ergänzende textliche Festsetzung wie folgt geplant: 
 

2.1 Grundflächenzahl (§9Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 Abs.2 Nr.1 und § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO) 
 

(1) Für das gemäß Planzeichnung festgesetzten allgemeinen Wohngebietes wird festgesetzt:  
Grundflächenzahl GRZ 0,3 
 

(2) Gemäß § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass durch die Grundflächen gemäß § 19 Abs.4 Satz 1 BauNVO 
die festgesetzte GRZ um 100% bis zu GRZ 0,6 überschritten werden darf. 
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Die auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche des allgemeinen Wohngebietes geplante Grundflächen-
zahl GRZ 0,3 ermöglicht im Zusammenhang mit der festgesetzten Zahl von maximal 2 bzw. 3 Vollgeschossen 
eine zweckentsprechende Nutzung der Baugebietsfläche im Plangebiet für die Realisierung des geplanten Wohn-
gebietes. Insbesondere die Errichtung von Mehrfamilienhäusern oder auch eine Bebauung mit Doppelhäusern 
wird hierdurch planerisch vorbereitet. Hierdurch wird ein angemessener Spielraum geschaffen, um auf den Wohn-
bedarf in der Stadt Zehdenick in Verbindung mit den wohnungswirtschaftlichen Möglichkeiten flexibel reagieren 
zu können. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung liegt unterhalb des Orientierungswertes für die Obergrenzen gemäß §17(1) 
BauNVO, welcher für allgemeine Wohngebietes bei GRZ 0,4 liegt.  
 
Um dem Bedarf der geplanten Wohnnutzungen an Stellplätzen und weiteren befestigten Flächen angemessen 
Rechnung zu tragen, darf die zulässige Grundfläche baulicher Anlagen für Anlagen §19(4) BauNVO um bis zu 
100% überschritten werden. Bei einer zulässigen GRZ 0,3 ergibt sich bei einer Überschreitung um 100% durch 
die genannten Anlagen insgesamt eine GRZ 0,6. 
 
Wegen der innerörtlichen Lage des Plangebietes ist die geplante Bebauungsdichte angemessen. Durch den nord-
östlich des Plangebietes gelegenen Grünraum wird eine grünräumliche Qualität innerhalb des Siedlungsgebietes 
erhalten und erforderlichen Falls auch die Ableitung von unbelastetem Niederschlagswasser aus dem Plangebiet 
ermöglicht. 
 
 
8.2.2 Zahl der Vollgeschosse, Dachgestaltung 
 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmt hierzu: 
 

§ 20 Vollgeschosse, Geschossflächenzahl, Geschossfläche 
 
(1) Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl 
angerechnet werden. 

 
In der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) ist zum Begriff des Vollgeschosses geregelt: 

�(2) Solange § 20 Absatz 1 der Baunutzungsverordnung zur Begriffsbestimmung des Vollgeschosses auf Landesrecht 
verweist, gilt insoweit § 2 Absatz 4 der Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
September 2008 (GVBl. I S. 226) fort. Auf Satzungen nach dem Baugesetzbuch, die bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes Rechtswirksamkeit erlangt haben, ist der zum Zeitpunkt des jeweiligen Satzungsbeschlusses geltende Begriff des 
Vollgeschosses weiter anzuwenden.� 

 

Gemäß §2(4) der Brandenburgischer Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Sep-
tember 2008 (GVBl. I S. 226) ist der Begriff des Vollgeschosses wie folgt bestimmt: 

 �Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelän-
deoberfläche hinausragt. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen 
(Installationsgeschosse) sowie Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthalts-
räume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse.� 

 

Hiernach sind alle Dachgeschosse, in denen Aufenthaltsräume möglich sind, Vollgeschosse. 
 
Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse erfolgt im vorliegenden Bebauungsplan unter Berücksichtigung 
den Anforderungen des Immissionsschutzes (siehe unter 8.6)  
 
In der Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der Stadt 
Zehdenick (HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 15. 06.2023) wird hierzu ausgeführt: 
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Im Nahbereich hinter der Lärmschutzwand ist dem entsprechend bis zu einem Abstand von 38m zur Castrop-
Rauxel-Allee die Festsetzung von maximal 2 Vollgeschossen geplant, da hierfür durch die geplante Schallschutz-
wand erhebliche Beeinträchtigungen schutzwürdiger Nutzungen durch Lärm vermieden werden. Die Teilfläche 
des allgemeinen Wohngebietes, in der maximal 2 Vollgeschosse zulässig sind, ist in der Planzeichnung mit WA1 
bezeichnet. 
Um dem Wohnbedarf in der Stadt Zehdenick angemessen Rechnung zu tragen und insbesondere auch die Er-
richtung von Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen, ist im übrigen Bereich des Plangebietes, in dem Belange des 
Immissionsschutzes dem nicht entgegenstehen, eine maximal dreigeschossige Bebauung geplant. Die Teilflä-
chen des allgemeinen Wohngebietes, in denen maximal 3 Vollgeschosse zulässig sind, sind in der Planzeichnung 
mit WA2 bezeichnet. 
Da auch die Bebauung an der Kampstraße nahe dem Plangebiet teilweise bis zu 3 Vollgeschosse aufweist (siehe 
unter 5.3.), fügt sich die geplante dreigeschossige Bebauung hier ein. 
Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse erfolgt im vorliegenden Bebauungsplan als Obergrenze, d. h., dass 
auch Gebäude mit geringerer Geschosszahl im Plangebiet zulässig sind. 
Festsetzungen zur Dachgestaltung sind im vorliegenden Bebauungsplan nicht geplant, da sich aus der heteroge-
nen umgebenden Bebauungsstruktur hierfür kein Erfordernis ergibt. (Darstellung Bestand siehe unter 5.) Zudem 
wird der Blick auf das Plangebiet durch die Lärmschutzwand abgeschirmt, die an der Castrop-Rauxel-Allee erfor-
derlich ist. So ergibt sich ein Gestaltungsspielraum, der auch Anlagen zur Nutzung von Solarenergien auf Dach-
flächen und Dachbegrünungen im Plangebiet ermöglicht. 
 
 
8.3 Geschossfläche 
 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmt hierzu: 

 
§ 20 Vollgeschosse, Geschoßflächenzahl, Geschoßfläche 
(�) 
(2) Die Geschoßflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschoßfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 3 zulässig sind. 
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(3) Die Geschoßfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Im Bebauungsplan 
kann festgesetzt werden, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen 
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz oder teilweise mitzurechnen oder ausnahms-
weise nicht mitzurechnen sind. 
(4) Bei der Ermittlung der Geschoßfläche bleiben Nebenanlagen im Sinne des § 14, Balkone, Loggien, Terrassen sowie 
bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen (seitlicher Grenzabstand und sonstige Abstands-
flächen) zulässig sind oder zugelassen werden können, unberücksichtigt. 

 
Im vorliegenden Bebauungsplan ist keine Festsetzung zur Geschoßflächenzahl bzw. Geschossfläche geplant, da 
sich diese gemäß §20 BauNVO wie folgt bereits aus der Festsetzung der Grundflächenzahl GRZ und der Zahl 
der Vollgeschosse ergeben: 
 

Geplante  
Baugebietsfläche 

geplante  
Grundflächenzahl 

(GRZ) 

Geplante Zahl der  
Vollgeschosse 

(als Höchstmaß) 

Geschossflächenzahl 
(GFZ) gemäß 
§ 20 BauNVO 

Allgemeines Wohnge-
biet (WA) 

GRZ 0,3 II GFZ 0,6 

Allgemeines Wohnge-
biet (WA) 

GRZ 0,3 III GFZ 0,9 

 
Aus den geplanten Festsetzungen der Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse ergibt sich für das ge-
plante allgemeine Wohngebiet (WA) eine Geschossflächenzahl GFZ 0,6 bzw. GFZ 0,9. Diese Geschossflächen-
zahl liegt ebenfalls erheblich unterhalb der Orientierungswerte für Obergrenzen gemäß §17 BauNVO, die für 
allgemeine Wohngebiete bei GFZ 1,2 liegt. 
 
 
8.4. Geplante Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
 
8.4.1 Bauweise 
 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmt hierzu: 
 

§ 22 Bauweise 
(1) Im Bebauungsplan kann die Bauweise als offene oder geschlossene Bauweise festgesetzt werden. 
(2) In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Haus-
gruppen errichtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichneten Hausformen darf höchstens 50 m betragen. 
Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen 
oder nur zwei dieser Hausformen zulässig sind. 
(3) In der geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn, dass die 
vorhandene Bebauung eine Abweichung erfordert. 
(4) Im Bebauungsplan kann eine von Absatz 1 abweichende Bauweise festgesetzt werden. Dabei kann auch festgesetzt 
werden, inwieweit an die vorderen, rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgrenzen herangebaut werden darf oder muss. 

 

Hierzu ist folgende Festsetzung geplant: 
 

3. Bauweise (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, BauNVO) 
Es wird eine offene Bauweise gemäß §22 Abs.2 BauNVO festgesetzt.  

 

In der Umgebung des Plangebietes sind unterschiedliche Bauweisen vorhanden. An der Kampstraße sind die 
Gebäude teilweise in geschlossener Bauweise an beide seitlichen Grundstücksgrenzen angebaut, teilweise sind 
zwischen den Gebäuden auch seitliche Abstände unterschiedlicher Größe vorhanden.  
Die Gewerbebauten an der Castrop-Rauxel-Allee sind mit seitlichen Grenzabständen errichtet. Die Gebäudelän-
gen sind verschieden und gehen teilweise über 50m hinaus (Autohaus). 
Da das Plangebiet wegen der erforderlichen Lärmschutzwand von der Castrop-Rauxel-Allee aus nicht einsehbar 
ist und auch eine städtebauliche Wirkung von der Kampstraße aus nicht besteht, soll im geplanten Wohngebiet 
ein eigener Gebietscharakter entstehen, der durch eine offene Bauweise geprägt ist. In diesem Rahmen sollen 
alle Hausformen zulässig sein. Wegen der geplanten Grundflächenzahl GRZ 0,3 wird die Errichtung von Haus-
gruppen (Reihenhäusern) jedoch nur bei entsprechend großen Grundstückstiefen möglich sein. 
Die erforderlichen Abstandsflächen der baulichen Anlagen, die insbesondere zu Nachbargrenzen einzuhalten 
sind, ergeben sich aus der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO). 
 
 
8.4.2 Überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche erfolgt im vorliegenden Bebauungsplan durch Baugren-
zen. 
 
§23 BauNVO regelt hierzu: 

 

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstie-
fen bestimmt werden. § 16 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 
� 
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(3) Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
� 

(5) Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 zugelassen werden. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in 
den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. 

 
Die geplante Baugrenze hat zur tatsächlichen Straßengrenze der Castrop-Rauxel-Allee (Flurstücksgrenze, hier 
zugleich Plangebietsgrenze) einen Abstand von 11m, um ausreichend Platz für die Errichtung der hier erforderli-
chen Lärmschutzwand zu belassen. 
Zur geplanten inneren Erschließungsstraße sowie zum kommunalen Weg nordwestlich des Plangebietes hat die 
geplante Baugrenze einen Abstand von mindestens 4m. Zum südlich angrenzenden Nachbargrundstück ist die 
Baugrenze mit einem Abstand von 5m geplant. Hierdurch wird insbesondere im Bereich mit maximal 3 Vollge-
schossen eine bedrängende Wirkung vermieden. Die Anforderungen bezüglich erforderlicher Abstandsflächen 
gemäß der BbgBO sind ergänzend zu beachten. 
Zur nordöstlichen Plangebietsgrenze anschließend an den Grünraum ist die Baugrenze ebenfalls mit 3m Abstand 
geplant.  
 
Auch wenn die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche insgesamt einen individuellen Spielraum für die An-
ordnung der späteren Gebäude im Plangebiet belässt, wird durch die Begrenzung des zulässigen Maßes der 
baulichen Nutzung auf eine Grundflächenzahl GRZ 0,3 eine angemessene Bebauungsdichte gewährleistet. 
 

Da der Bebauungsplan für die übrigen Baugrundstücksflächen nichts anderes festsetzt, können gemäß §22(5) 
BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zugelas-
sen werden. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig 
sind oder zugelassen werden können.  
 
 
8.5 Festsetzung der Geländehöhe 
 
Das Sachverständigenbüro Helmuth Arlt hatte für das Plangebiet 
eine Baugrundvoruntersuchung Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, 
Castrop-Rauxel-Allee, „Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee" 
(Alt Ruppin, den 07.09. 2022) erstellt. Hierfür wurden am 19.08. 
2022 an den aus Anlage 1 ersichtlichen Stellen insgesamt fünf 
Kleinstbohrungen bis in 3m Tiefe abgeteuft. Die Bohrproben wur-
den labortechnisch untersucht. (siehe unter U.3.3) 
 
Zu den Grundwasserständen wurde hier folgendes ausgeführt: 
 

 
 

 
 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Entwurfes des Bebauungsplanes wurde durch das Planungsbüro 
Ludewig um die Ergänzung der Angabe des HGW durch das Sachverständigenbüro Arlt gebeten. Im Ergebnis 
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wurde der Nachtrag zu Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee, Festlegung 
des HGW (höchster Grundwasserstand) des Sachverständigenbüros Helmuth Arlt (Alt Ruppin vom 
15.06.2023) erstellt, wo zum HGW im Plangebiet folgende Angaben gemacht werden: 
 

 

 
 
Entsprechend der o. g. Ausführungen wird empfohlen, zur Vorbereitung der Realisierung der Planung in der nord-
östlichen und der südwestlichen Ecke des Plangebietes jeweils Pegel zu setzen und die Veränderung der Grund-
wasserstände monatlich zu erfassen. Das Ergebnis sowie weitere Erkenntnisse zum HGW sind bei der Erschlie-
ßungsplanung und Objektplanung im Plangebiet entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Auf der Planungsebene des vorliegenden Bebauungsplans wird die Grundwassersituation im Plangebiet wie folgt 
berücksichtigt: 
 
Gemäß der Auskunftsplattform Wasser des Landes Brandenburg (https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufga-
ben/wasser/hochwasserschutz/hochwasserrisikomanagement/hochwasser-gefahren-und-risikokarten/ 
21.06.2023) liegt das Plangebiet außerhalb der dort dargestellten Bereiche mit Hochwassergefahren, Hochwas-
serrisiken und auch außerhalb von Überschwemmungsgebieten. (siehe hierzu auch unter U.3) 
 
Ausgehend von der Annahme des Sachverständigenbüro Helmuth Arlt, nach der der HGW mit 1m über den am 
19.08. 2022 gemessenen Grundwasserständen anzunehmen ist, ergeben sich für das Plangebiet an den Mess-
stellen HGW im Verhältnis zur Geländehöhe wie folgt: 
 

Aufschluss vorhandene Gelän-
dehöhe in m über 
NHN im DHHN 
2016 

Grundwasser-
stände am 
19.08.2022 in m 
über NHN im 
DHHN 2016 

HGW mit 1m über 
den am 19.08. 2022 
gemessenen 
Grundwasserstän-
den 

Flurabstand HGW zu 
OK Gelände in m 

S 1/22 43,4 m 42,54 m 43,54 m 0,14 
S 2/22 44,5 m 42,64 m 43,64 m 0,14 
S 3/22 44,5 m 42,54 m 43,54 m -0,96 
S 4/22 44,6 m 42,45 m 43,45 m -1,15 
S 5/22 43,7 m 42,35 m 43,35 m -0,35 

 
Demnach würde bei der durch das Sachverständigenbüro Helmuth Arlt angenommen Lage der HGW von 1m 
über den am 19.08. 2022 gemessenen Grundwasserständen am nördlichen Rand des Plangebietes bei Erreichen 
dieser HGW eine Überstauung des bestehenden Geländes von bis zu 14 cm Wasserstand eintreten. Dies stände 
einer baulichen Nutzung der betreffenden Grundstücksflächen entgegen. 
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Aus diesem Grund ist im vorliegenden Bebauungsplan die Festsetzung einer Mindestgeländehöhe geplant, die 
im Plangebiet auch bei Erreichen der durch das Sachverständigenbüro Helmuth Arlt angenommen HGW eine 
Überstauung der Geländeoberfläche durch Wasser verhindert. Zugleich wird diese Mindestgeländehöhe so ge-
wählt, dass ein Anschluss des Weges nordwestlich des Plangebietes und des Grundstücks südlich des Plange-
bietes gut möglich ist. 
 

Deshalb ist im vorliegenden Bebauungsplan folgende Festsetzung einer Mindestgeländehöhe geplant: 
 

4. Festsetzung der Geländehöhe (§9 Abs. 3 BauGB) 
Im Plangebiet darf eine Geländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 nicht unterschritten werden.  

 

Die geplante Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 liegt nochmals um 0,36m bis 0,65m 
höher als der angenommene HGW (HGW 1m über den am 19.08. 2022 gemessenen Grundwasserständen).  
Die geplante Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 liegt 1m über der Hydroisohypse von 
43,0m über NHN, die gemäß Hydrologischer Karte im Bereich des Plangebietes liegt.  
Mit der Festsetzung der Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 soll gewährleistet werden, 
dass die Fläche des Plangebietes auch bei Eintreten der HGW nicht durch Grundwasser überstaut wird.  
 

Zugleich liegt die geplante Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 nicht höher als die Gelän-
dehöhen des nordöstlich an das Plangebiet anschließenden Weges und des südlich an das Plangebiet anschlie-
ßenden Grundstücks. Hierdurch wird verhindert, dass die geplante Festsetzung einer Mindestgeländehöhe in der 
Umsetzung der Planung zu Konflikten in Bezug auf die an das Plangebiet anschließenden Geländehöhen von 
Grundstücken in fremdem privaten oder öffentlichem Eigentum führt. 
 

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Ausdehnung der Fläche, in der die Geländehöhe bisher un-
terhalb der im Bebauungsplan geplanten Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 liegt. 
 
Vermessener Lage- und Höhenplan mit Eintragung der ungefähren Lage der Fläche, in der die Gelände-
höhe bisher unterhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im 
DHHN 2016 liegt 
 

 
 

 
Fläche, in der die Geländehöhe bisher unterhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Min-
destgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 liegt 

 vorhandene Geländehöhe 

 
Vorhandene Böschung 

 
Umgrenzung des Plangebietes 
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In der im vorstehenden Plan dargestellten Fläche, in der die Geländehöhe bisher unterhalb der im Bebauungsplan 
festgesetzten Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 liegt, ist für die Umsetzung der Planung 
die Anhebung der Geländehöhe erforderlich. (zum Bodengutachten siehe unter U.3.3) Es handelt sich hierbei um 
den Bereich einer angenommenen früheren Schlinge der Havel, die Havel liegt heute ca. 230m südwestlich des 
Plangebietes. Die Flächen zwischen der Havel und dem Plangebiet sind als Teil des Stadtgebietes bebaut. 
 
Die geplante Mindestgeländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 stellt eine Untergrenze für die Gelände-
höhe im Plangebiet dar, die zum Schutz vor Überflutung nicht unterschritten werden darf.  
Zur Berücksichtigung der im Plangebiet bereits teilweise vorhandenen darüber liegenden Geländehöhen sowie 
aus Gründen eines ausreichenden Flurabstandes für die Versickerung von Niederschlagswasser und des An-
schlusses an die höher gelegene Geländehöhen der Castrop-Rauxel-Allee, des südlich an das Plangebiet an-
grenzenden Grundstücks sowie des Weges nordwestlich des Plangebietes werden sich im Plangebiet im Zuge 
der Umsetzung der Planung auch noch höhere Geländehöhen ergeben. 
 
 
8.6 Festsetzungen zum Immissionsschutz 
 
8.6.1 Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchung 
 
Für den Entwurf des vorliegenden Bebauungsplanes wurde die Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 
»Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der Stadt Zehdenick (HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesell-
schaft mbH, Berlin, 15. 06.2023) erstellt, das zu folgendem Ergebnis kommt: 
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Die Berücksichtigung der Gewerbelärmeinwirkungen gemäß TA Lärm erfolgt durch Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse in der Planzeichnung des Bebauungsplanes (siehe unter 8.2.2)  
Darüber hinaus erfolgt die Festsetzung einer Lärmschutzwand (siehe unter 8.6.2).  
Diese Lärmschutzwand ist notwendige Voraussetzung für die Zulässigkeit der geplanten Wohnbebauung im Nah-
bereich der Castrop-Rauxel-Allee (siehe unter 8.1) 
 
Zur Berücksichtigung der Verkehrslärmeinwirkungen gemäß DIN 18005 sind textliche Festsetzungen zur 
Grundrissausrichtung geplant (siehe unter 8.6.3).  
 
Für die Gewährleistung des erforderlichen baulichen Schallschutzes gemäß DIN 4109 sind Festsetzungen 
zum erforderlichen Bau-Schalldämm-Maße geplant. (siehe unter 8.6.4). 
 
 
8.6.2 Festsetzung einer Lärmschutzwand in der Fläche M1 
 
Im Ergebnis der Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in 
der Stadt Zehdenick (HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 15. 06.2023) ist zum Schutz 
der geplanten Wohnbebauung vor dem Anlagenlärm der gegenüber liegenden Tankstelle die Errichtung einer 
Lärmschutzwand erforderlich. Hierdurch wird zugleich ein Beitrag zur Minderung der Einwirkungen des Verkehrs-
lärms der Castrop-Rauxel-Allee auf das Plangebiet geleistet. 
 
In der Planzeichnung des Bebauungsplanes ist hierfür eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wie folgt geplant: 
 
Auszug Planzeichnung Bebauungsplan 
 

Geplante Lärmschutzwand 
 
 
Die Breite der Fläche für die Lärmschutzwand ist mit 3m 
so bemessen, dass ein geringer Spielraum für die An-
ordnung der Wand besteht.  
Der Abstand der Lärmschutzwand zur Straßenver-
kehrsfläche der Castrop-Rauxel-Allee beträgt 2m. Zu-
sammen mit der Breite des Grünstreifens incl. Bö-
schung an der Castrop-Rauxel-Allee von ca. 3m Breite 
ergibt sich ein Abstand zwischen dem Gehweg und der 
geplanten Lärmschutzwand von 5m. Bei einer Höhe der 
Lärmschutzwand von 6,5m über Straßenniveau ergibt 
sich wegen des ausreichenden Abstandes keine be-
drängende Wirkung. 
Der Abstand der nächstgelegenen Baugrenze zur Flä-
che für die Lärmschutzwand beträgt 6m. Ergänzend 
sind die Anforderungen der BbgBO zu Abstandsflächen 
zu berücksichtigen. 

 

Ergänzend ist hierzu folgende textliche Festsetzung geplant: 
 

5.1 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(§9 Abs. 1 Nr. 24. BauGB) 

 

5.1 Lärmschutzwand auf Fläche M1 
 

Zum Schutz vor dem Anlagenlärm der gegenüber liegenden Tankstelle sowie vor dem Verkehrslärm der Castrop-
Rauxel-Allee ist innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9(1)24. BauGB) M1 eine Lärmschutzwand mit einer 
Höhe von mindestens 6,5 m, gemessen über der vorhandenen Fahrbahnhöhe der anliegenden Castrop-Rauxel-
Allee, zu errichten. Die Bezugshöhe ist die jeweils nächstgelegenen vorhandene Höhe der Fahrbahnoberkante der 
Castrop-Rauxel-Allee. Die vorhandenen Höhen sind im vermessenen Lage- und Höhenplan dargestellt, der Plan-
grundlage des Bebauungsplanes ist. 
Die Lärmschutzwand ist als erdgefüllte Wand auszuführen und gemäß Festsetzung I.6.1 zu begrünen.  
Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf der Lärmschutzwand ist zulässig.  

 
Im Bestand ist die Geländehöhe der befestigten Flächen der Castrop-Rauxel-Allee angrenzend an das Plange-
biet 0,5m bis 0,8m höher als die Geländehöhe im Plangebiet. Es davon auszugehen, dass im Zusammenhang 
mit der Bebauung und Erschließung eine Anpassung der Geländehöhen im Plangebiet erfolgt.  
Die Höhenfestsetzung der zu errichtenden Lärmschutzwand bezieht sich auf die höher gelegene Straßenver-
kehrsfläche der Castrop-Rauxel-Allee.  
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Die Lärmschutzwand soll als erdgefüllte Wand ausgeführt und beidseits durch Kletterpflanzen begrünt werden. 
Hierdurch werden erhebliche Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch die geplante Lärmschutzwand vermieden 
und es wird zugleich ein positiver Effekt für das lokale Kleinklima und für die Bindung von CO2 erreicht. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf der Lärmschutzwand zur Nutzung regenerativer Energie Photovoltaikele-
mente zu montieren. 
 
Diese Anforderungen erfüllt z. B. die nachfolgend dargestellte Lärmschutzwand: 
 
Beispiel: Klimawand der Fa. RAU Lärmschutzwände Geosystem GBK GmbH 
 

 
Schnitt Klimawand Fa. Rau (Prospekt Fa. Rau) 
(Für eine 7m hohe Wand ergibt sich eine Basisbreite von 
1,8m zuzüglich beidseitigem Pflanzstreifen von je 0,5 m.) 

 

Möglichkeit der Montage einer PV-Anlage auf der 
Lärmschutzwand  (Prospekt Fa. Rau) 
 

 
Beispiel Klimawand der Fa. RAU, Foto Prospekt 
Fa. Rau 

 
Zur Begrünung der Lärmschutzwand siehe nachfolgend unter 8.7.1. 
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8.6.3 Festsetzungen zur Grundrissausrichtung in den Flächen M2 
 
Die Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der Stadt 
Zehdenick (HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 15. 06.2023) führt hierzu aus: 
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Entsprechend den vorstehenden Ausführungen der Schalltechnischen Untersuchung sind im vorliegenden Be-
bauungsplan aufgrund der erhöhten Schalleinwirkung durch den Verkehrslärm gemäß DIN 18005 folgende Fest-
setzungen zur Grundrissausrichtung geplant: 
 
Die in der Schalltechnischen Untersuchung als „Flächen zwischen den Punkten ABCDEF sowie GHIJKL“ be-
zeichneten Flächen werden in der Planzeichnung des Bebauungsplanes als Flächen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9(1)24. BauGB) M2 festge-
setzt. 
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Ergänzend hierzu wird folgende textliche Festsetzung getroffen: 
 

5.2 Festsetzungen zur Grundrissausrichtung in den Flächen M2 
 
Zum Schutz vor Verkehrslärm muss innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9(1)24. BauGB) M2 mindestens ein Auf-
enthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufent-
haltsräume mit den notwendigen Fenstern zu der lärmabgewandten Gebäudeseite orientiert sein. 
 
Bei Wohnungen mit Fenstern, die innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9(1)24. BauGB) M2 liegen und die nicht 
über mindestens ein Fenster zur verkehrslärmabgewandten Gebäudeseite verfügen, sind die lüftungstechnischen An-
forderungen für die schutzwürdigen Räume durch den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit 
Nacht-Beurteilungspegeln ≥ 50 dB(A) zu berücksichtigen oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung 
gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden. 

 
 
8.6.4 Festsetzungen zum baulichen Schallschutz in den Flächen M2 
 
Die Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der Stadt 
Zehdenick (HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 15. 06.2023) führt hierzu aus: 
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Die Flächen, für welche gemäß Schalltechnischer Untersuchung Festsetzungen zum Bau-Schalldämm-Maß er-
forderlich werden, liegen innerhalb der geplanten Flächen M2, die in der Planzeichnung des Bebauungsplanes 
als Flächen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(§9(1)24. BauGB) festgesetzt werden. (siehe unter 8.6.3) 
 
Entsprechend dem Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchung werden folgende textliche Festsetzung zum 
baulichen Schallschutz in den Flächen M2 getroffen: 
 

5.2 Festsetzungen zum baulichen Schallschutz in den Flächen M2 
 
Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm müssen innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9(1)24. BauGB) M2 bei Errich-
tung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume 
der Gebäude im nordöstlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ein bewertetes Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß 
(R�w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist: 
 
R�w, ges  = LA � KRaumart 
mit LA     = maßgeblicher Außenlärmpegel 
mit KRaumart    = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen.   
 
Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels LA erfolgt hierbei entsprechend Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-
2:2018-01. 
 
Dabei sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume durch den Einsatz von schallgedämmten 
Lüftern in allen Bereichen mit nächtlichen Beurteilungspegeln >50 dB(A) zu berücksichtigen.  
 
Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im Schall-
schutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten. 
 
Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) sind aus den ermittelten Beurteilungspegeln des Schall-
gutachtens von HOFFMANN-LEICHTER vom 15.06.2023 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist.  
Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im Schallgutachten zugrunde gelegten 
Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind. 
 
Hinweis:  Die Norm DIN 4109-1:2018-01 wird in der Gemeindeverwaltung Oberkrämer - Bauamt - OT Eichstädt, Per-
wenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
Auszug aus der Planzeichnung des Be-
bauungsplans mit den geplanten Flächen 
M2 zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (§9 Abs.1 Nr.24).  

 
 
8.7 Geplante Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft, Maßnahmen und Hinweise zum Artenschutz 
 

8.7.1 Begrünung der Lärmschutzwand 
 

Zum Schutz des Ortsbildes und auch wegen der Verbesserung der Schallabsorption, der Staubbindung und der 
positiven Wirkung auf das Kleinklima soll die Lärmschutzwand beidseits begrünt werden.  
 

Hierfür ist folgende textliche Festsetzung geplant: 
 

6.1 Begrünung der Lärmschutzwand (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) 
Die Lärmschutzwand gemäß Festsetzung I. 5.1. ist mit standortgerechten Kletterpflanzen, mindestens 2 Stück je lfd. m, 
beidseits zu begrünen. Es sind mindestens 50% immergrüne Kletterpflanzen zu verwenden. Die Anpflanzung ist zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
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8.7.2 Anpflanzen von Bäumen auf Stellplatzanlagen 
 

Da im Plangebiet insbesondere die Errichtung von Mehrfamilienhäusern geplant ist, werden hierfür gemäß den 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechende Stellplatzanlagen auf den Grundstücken erfor-
derlich werden. (siehe unter 8.8) Um für große befestigte Stellplatzflächen eine Verschattung zu gewährleisten 
und so deren nachteilige Wärmerückstrahlung an heißen Tagen zu mindern, ist im vorliegenden Bebauungsplan 
folgende Festsetzung geplant: 
 

6.2 Anpflanzen von Bäumen auf Baugrundstücken (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) 
 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche des allgemeinen Wohngebietes ist bei Herstellung 
von Stellplatzanlage mit mehr als 2 Stellplätzen je angefangene 5 Stellplätze 1 Laubbaum im Bereich der 
Stellplatzfläche zu pflanzen. 
Als Ersatzpflanzungen sind heimische standortgerechte Laubbäume (außer Obstbaum, Walnussbaum, 
Pappel, Weide) als Hochstamm mit Ballen, 3x verpflanzt mit einem Mindeststammumfang von 14-16cm zu 
pflanzen. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Innutzungnahme der be-
treffenden Stellplätze zu erfolgen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu erset-
zen. 
Die Anzahl der zu pflanzenden Bäume ist auf die Anzahl der Ersatzpflanzungen für Eingriffe in den Baum-
bestand im vorliegenden Plangebiet anzurechnen. 

 

Der Beschattung von Stellplätzen kommt insbesondere mit Blick auf die zunehmenden sommerlichen Hitzeperi-
oden in Folge des Klimawandels eine besondere Bedeutung zu. Zugleich tragen die geplanten Baumpflanzungen 
an diesem Standort zur Entwicklung des Ortsbildes im geplanten Wohngebiet bei.  
Für Stellplatzanlagen bis zu 2 Stellplätzen wurde keine Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen getroffen, da 
es sich in diesem Fall um eine Bebauung in kleinteiliger Grundstücksstruktur (Einfamilienhaus oder kleines Zwei-
familienhaus) handelt und bei 2 Stellplätzen die befestigte Fläche eine geringe Größe hat. 
Die Festsetzung bezieht sich auf angefangene 5 Stellplätze, d. h. ab 3 Stellplätze ist bereits 1 Baum zu pflanzen, 
ab 6 Stellplätze 2 Bäume u.s.w.. 
Die Verwendung heimischer standortgerechter Laubbäume (außer Obstbaum, Walnussbaum, Pappel, Weide) als 
Hochstamm mit Ballen, 3x verpflanzt mit einem Mindeststammumfang von 14-16cm für die Ersatzpflanzung ent-
spricht den Anforderungen der Baumschutzsatzung der Stadt Zehdenick. (siehe Anhang) 
 
 
8.7.3 Maßnahmen zum Artenschutz (Sand-Grasnelke, Heide-Nelke) 
 
Zur Vermeidung eines Verstoß gegen § 44 Abs.1 Nr. 4 BNatSchG (siehe Fachbeitrag Artenschutz) ist im vorlie-
genden Bebauungsplan am Standort der im Plangebiet vorgefundenen Sand-Grasnelke und Heide-Nelke von 
ca.180m² Größe zuzüglich einer angrenzenden Entwicklungsfläche von 120m², insgesamt auf 304m² (8m x 38m) 
die Festsetzung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft geplant. 
 
Ergänzend hierzu ist folgende textliche Festsetzung geplant: 
 

6.3 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote (Sand-Grasnelke) 
(§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft ist eine Extensivwiese trockener Ausprägung zu erhalten. Hierfür sind auf der betreffenden Fläche fol-
gende Handlungen unzulässig: 

- Errichtung baulicher Anlagen und Versiegelungen jeglicher Art, 
- Aufschüttungen, Abgrabungen 
- Abstellen von Fahrzeugen oder Ablegen von Gegenständen oder Schüttgut  
- Aufbringen von Mutterboden, Dünger oder Pflanzenschutzmittel, 
- Ausbringen von Saatgut jeglicher Art  
- Bewässern 

Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft ist jährlich nach dem 31.Juli mindestens 1 Mal, maximal 2 Mal zu mähen. Gehölzaufwuchs ist innerhalb dieser 
Fläche zu beseitigen. 

 
 
8.7.4 Hinweise zum Artenschutz (Avifauna, Fledermäuse) 
 
Im Plangebiet wurden bei den Erfassungen 2023 fünf Brutreviere siedlungstypischer Vogelarten festgestellt, bei 
den der Schutz der Fortpflanzungsstätte mit dem Ende der Brutsaison endet. Sommerquartiere von Fledermäu-
sen wurden nicht festgestellt, können in Zukunft jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 BNatSchG (siehe Fach-
beitrag Artenschutz) werden vorsorglich folgende Hinweise zum Artenschutz in den Bebauungsplan aufgenom-
men: 
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IV. Hinweise zum Artenschutz 
Schutz von Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen bei geplanten Eingriffen 
in den Baumbestand 
Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände i. S. d. § 44 Abs. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu 
vermeiden, ist es gemäß §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG verboten, im Plangebiet Bäume, Gebüsche und andere Ge-
hölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. 
Vor künftigen Eingriffen in den Baumbestand ist dieser durch eine sachkundige Person auf das Vorkommen von Fort-
pflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen der europarechtlich geschützten Arten 
untersuchen zu lassen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde (uNB) rechtzeitig vor Beginn mitzuteilen. 
Mit der uNB sind dann gegebenenfalls notwendige Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen abzustimmen.  
Die Beseitigung/Beschädigung von nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
die zukünftig im Plangebiet festgestellt werden, ist nur genehmigungsfrei möglich, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin und dauer-
haft erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 

 
 
8.7.5 Baumschutz 
 

In der Stadt Zehdenick gilt folgende Satzung, die gemäß §9 Abs.6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen wird: 
- Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Zehdenick (Baumschutzsatzung) (sh. hierzu unter U.4.3 

sowie im Anhang) 
Die Satzung soll, ebenso wie in ihrem übrigen Geltungsbereich, in der zum Anwendungszeitpunkt jeweils gelten-
den Fassung angewendet werden. Die gegenwärtig geltende Fassung liegt in der Anlage bei. 
 
 
8.8 Festsetzung der Anzahl erforderlicher Stellplätze 
 

Für die Stadt Zehdenick besteht keine Stellplatzsatzung. In den bestehenden Siedlungsstrukturen sind i. d. R. 
ausreichend Flächen für das Parken und Abstellen von Fahrzeugen vorhanden.  
Das Plangebiet weist diesbezüglich jedoch eine besondere Situation auf. Es ist von der Castrop-Rauxel-Allee 
aus erschlossen, die eine Bundesstraße mit erheblichem Verkehrsaufkommen ist. Das Abstellen von Kraftfahr-
zeugen der Nutzer und Besucher des Plangebietes ist hier nicht möglich. 
Die geplante innere Erschließungsstraße des Plangebietes endet in einem Wendeplatz. Die Flächen für das Wen-
den des Müllfahrzeugs sowie notwendige Bewegungsflächen für die Feuerwehr dürfen ebenfalls nicht zum Par-
ken genutzt werden.  
 
Aus diesem Grund werden im vorliegenden Bebauungsplan Festsetzungen getroffen, welche die Anzahl der er-
forderlichen Stellplätze regeln, die im Zusammenhang mit baulichen Nutzungen auf dem jeweiligen Baugrund-
stück zu errichten sind. Die Festsetzungen orientieren sich am Leitfaden Stellplatz- und Stellplatzablösesat-
zungen nach der Brandenburgischen Bauordnung (MIRAKTUELL 3/05)  
 
Die Auswahl der Nutzungen, für welche die Anzahl erforderlicher Stellplätze festgesetzt wird, richtet sich nach 
den gemäß den geplanten Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes zulässigen Nutzungen (siehe un-
ter 8.1) unter Berücksichtigung der geringen Größe des Plangebietes und der hier geplanten Baugrundstücksflä-
chen. 
Dem entsprechend sind folgende Festsetzungen zu erforderlichen Stellplätze (§87 Abs.4 Nr.1 BbgBO) geplant: 
 

Erforderliche Stellplätze (§87 Abs.4 Nr.1 BbgBO) 
 
(1) Bei der Errichtung, Erweiterung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, müssen notwendige Stellplätze wie folgt auf dem jeweiligen 
Baugrundstück hergestellt werden: 
 
Zahlen für den Stellplatzbedarf 

Nr. Nutzungsarten Zahl der Stellplätze 

1  Wohngebäude   

1.1  Einfamilien- / Mehrfamilienhäuser 1 je Wohnung bis 100 m2 Wohnfläche 
  2 je Wohnung über 100 m2 Wohnfläche 
1.2 Altenwohnungen 1 je 5 Wohnungen 
1.3 Kinder- und Jugendwohnheime 1 je 15 Betten 
    
2. nicht störende Handwerksbetriebe,  

freie Berufe, Anlagen für kulturelle, so-
ziale und gesundheitliche Zwecke 

  

2.1 Handwerksbetriebe   1 je 60 m2 Nutzfläche 
2.2 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 je 40 m2 Nutzfläche 
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Nr. Nutzungsarten Zahl der Stellplätze 

2.3 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 
(Schalter-, Abfertigungs-, Beratungs-
räume, Kanzleien oder Praxen) 

1 je 30 m2 Nutzfläche 

2.4 Altenpflegeheime 1 je 10 Betten 
2.5 Kindertagesstätten, Tagesbetreuung von 

Kindern 
1 je Gruppenraum bzw. je 5 zu betreuender Kinder 

 Veranstaltungsräume, Vortragsräume 1 je 8 Besucherplätze 
 Schulen (z. B. Musikschule, Sprach-

schule) 
1 je 8 Schüler 

2.6 Unter Nr. 2.1 bis Nr. 2.5 nicht genannte 
Nutzungen 

1 genannte je 30 m2 Nutzfläche 
 

 
(2) Soweit der Stellplatzbedarf nach der Fläche zu bemessen ist, sind die Flächen nach DIN 277 zu ermitteln. Für die 
Berechnung der Wohnfläche gilt § 2 der VO zur Berechnung der Wohnfläche v.25.11.2003 (BGBl. I S. 2346). 

 
 
8.9 Geplante Grünfläche Kinderspielplatz 
 
Durch das geplante Wohngebiet ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Kinderspielplätzen. Dies gilt insbesondere 
im Fall der Errichtung von Mehrfamilienhäusern. Im Nahbereich des Plangebietes sind keine Spielmöglichkeiten 
für Kinder vorhanden. Deshalb ist im Zentrum des Plangebietes eine kleine Grünfläche geplant, die als Kinder-
spielplatz den diesbezüglichen Bedarf des geplanten Wohngebietes decken soll. Da der Spielplatz für alle Be-
wohner des Gebietes nutzbar sein soll, ist die Festsetzung als öffentliche Grünfläche geplant.  
 
 
9. Flächenbilanz 
 

Nutzung Fläche Bestand 
(ca. ha) 

Fläche Planung 
(ca. ha) 

Bilanz 
(ca. ha) 

allgemeines Wohngebiet  0 0,915 +0,915 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche 0 0,157 +0,157 
Öffentliche Grünfläche Kinderspielplatz 0 0,018 +0,018 
Grünfläche (innerstädtische Ruderalfläche) 1,09 0 -1,09 
gesamt 1,09 1,09  

 
10. Durchführung der Planung 
 

Die Fläche des Plangebietes befindet sich in privatem Eigentum. Die Erschließung des Plangebietes, Errichtung 
der Lärmschutzwand und des Kinderspielplatzes sowie die Bebauung im Plangebiet erfolgt durch einen privaten 
Vorhabenträger. Hierzu werden die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen getroffen.  

 
11. Auswirkungen der Planung 
 

Mit der vorliegenden Planung wird in der Stadt Zehdenick auf einer bisher unbebauten Teilfläche im Siedlungs-
zusammenhang der Kernstadt Zehdenick ein Beitrag zur Deckung des erheblichen Wohnbedarfs geleistet, der 
sich insbesondere aus der gewerblichen Entwicklung in der Kernstadt und dem damit verbundenen Wohnbedarf 
der Beschäftigten ergibt. 
 

Zugleich wird die Erschließung des Plangebietes planungsrechtlich gesichert, die straßenseitig an die Castrop-
Rauxel-Allee anschließt und zugleich über einen kommunalen Weg für Fußgänger und Radfahrer Anschluss an 
die Kampstraße hat. Hierdurch entsteht zukünftig durch das Plangebiet eine direkte Wegeverbindung zwischen 
der Kampstraße und der Bushaltestelle am Friedhof, die sich in der Castrop-Rauxel-Allee direkt nordöstlich des 
Plangebietes befindet. 
 

Da das Parken auf der Castrop-Rauxel-Allee (Bundesstraße B109) nicht möglich ist und auf der inneren Erschlie-
ßungsstraße im Plangebiet nur sehr eingeschränkt erfolgen kann, sind im vorliegenden Bebauungsplan Festset-
zungen zur Herstellung notwendiger Stellplätze geplant. Eine Stellplatzsatzung besteht für die Stadt Zehdenick 
nicht.  
 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch einen möglichen hohen Grundwasserstand in Teilen des Plangebie-
tes werden durch die Festsetzung einer Mindestgeländehöhe vermieden, mit der Überstauungen des Plangebie-
tes vermieden werden sollen. Die Anforderungen von Grundwasserflurabständen für die Niederschlagsentwäs-
serung sind zusätzlich zu beachten. 
 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen des Gewerbelärms der Tankstelle, welche an der Castrop-Rauxel-Allee dem 
Plangebiet gegenüberliegt, sowie des Verkehrslärms der Castrop-Rauxel-Allee auf die geplanten Wohnnutzun-
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gen im Plangebiet werden durch die Festsetzung einer zu begrünenden 6,5m hohen Lärmschutzwand in Verbin-
dung mit der Begrenzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie Festsetzungen zur Grundrissgestaltung 
und zum Schalldämmmaß von Außenbauwerksteilen vermieden.  
 

Im Plangebiet ist teilweise Baumbestand vorhanden. Die Baumschutzsatzung der Stadt Zehdenick wird nach-
richtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Im Plangebiet wurden bei den Erfassungen 2023 fünf Brutreviere siedlungstypischer Vogelarten festgestellt, bei 
den der Schutz der Fortpflanzungsstätte mit dem Ende der Brutsaison endet. Sommerquartiere von Fledermäu-
sen wurden nicht festgestellt, können in Zukunft jedoch nicht ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 BNatSchG (siehe Fachbeitrag Artenschutz) 
werden vorsorglich Hinweise zum Artenschutz in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Im Plangebiet sind keine geschützten Biotope oder FFH-Lebensraumtypen vorhanden. Am Südrand des Plange-
bietes gibt es auf 180m² Fläche einen Bestand der geschützten Sand-Grasnelke und vereinzelte Heide-Nelken, 
die ebenfalls als Art geschützt sind. Zu deren Erhaltung werden Maßnahmen zu Schutz, Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft auf 304m² Fläche festgesetzt. 
Zu weiteren Umweltauswirkungen siehe nachfolgend (Berücksichtigung weiterer Umweltbelange und Fachbeitrag 
Artenschutz). 
 

Als Anpassung des Flächennutzungsplans nach §13a(2)2. BauGB im Zuge der Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplanes ist die Änderung der Darstellung einer Teilfläche des Plangebietes von einem eingeschränkten 
Gewerbegebiet zu einer Darstellung als Wohnbaufläche geplant. 
 

Durch die geplanten Wohnbebauungen im Plangebiet ergibt sich auch ein zusätzlicher Bedarf an Kinderbetreu-
ungsplätzen, Schulplätzen, Grünflächen sowie weiteren Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und Versorgung.  
Die Stadt Zehdenick hatte in den vergangenen Jahren eine rückläufige Einwohnerzahl. Hierbei nahm insbeson-
dere der Anteil der jüngeren Einwohner stetig ab. Mit der Deckung des Wohnbedarfs, der sich nun auf Grund der 
positiven gewerblichen Entwicklung in der Kernstadt Zehdenick ergibt, kann dem Trend der Überalterung der 
Bevölkerung entgegengewirkt werden. Die bestehenden Einrichtungen der sozialen Infrastruktur sollen den Be-
darf aus dem Plangebiet mit decken. Im vorliegenden Bebauungsplan ist innerhalb des Plangebietes ein Kinder-
spielplatz geplant, da im Nahbereich des Planvorhabens keine Spielmöglichkeiten für Kinder vorhanden sind. 
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U. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
U.1 Rechtliche Grundlage 
 
Gemäß §1(6) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen:  
 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere 
 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
 
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 
 
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung ins-
gesamt, 
 
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur 
Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden, 
 
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben 
a, c und d 
 
j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund 
der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastro-
phen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i, 

 
Der vorliegende Bebauungsplan soll als Planungsmaßnahme der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach §13a BauGB aufgestellt werden. 
 
Gemäß §13a(2)4. BauGB gelten in den Fällen des §13a(1) Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Demnach ist ein Ausgleich des Eingriffes nach dem Naturschutzrecht 
nicht erforderlich. Gemäß §1(6)7. BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, dennoch zu berücksichtigen. Die 
Berücksichtigung dieser Belange erfolgt nachfolgend im Rahmen der vorliegenden Planbegründung des Bebau-
ungsplanes. 
 
Zum Ausgleich von Eingriffen in den Baumbestand siehe unter U.4.3. 
 
Die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes erfolgt im vorliegenden Bebauungsplan in einem Fachbei-
trag Artenschutz, der unter A Bestandteil dieser Begründung ist. 
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U.2 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 
 
U.2.1 Übersicht Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 
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U.2.2 Schutzgebiete nach europäischem Recht (Natura-2000-Gebiete) 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000-Gebiet. Es befinden sich auch keine Natura-2000-Gebiete im 
Einwirkungsbereich der vorliegenden Planung.  
 
Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete sind in Bezug auf das vorliegende Plangebiet folgende Gebiete nach 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie mit folgenden Entfernungen zum Plangebiet: 
 

- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) Zehdenicker - Mildenberger Tonstiche:  
 ca. 0,8 km Entfernung nordwestlich des Plangebietes 
 
- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) Schnelle Havel:  
 ca. 0,4 km Entfernung südlich des Plangebietes 
 
- Vogelschutzgebiet (SPA) Obere Havelniederung:  
 ca. 0,4 km Entfernung südlich des Plangebietes sowie 1,0 km südöstlich des Plangebietes 

 
Auf Grund der Entfernung des Plangebietes zu den genannten Natura 2000-Gebieten in Verbindung mit dem 
geplanten nicht erheblich störenden Wohngebiet sowie wegen des zwischen dem Plangebiet und den Schutzge-
bieten liegenden Siedlungsgebietes einschließlich der Straßen kann davon ausgegangen werden, dass die vor-
liegende Planung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf diese Gebiete haben wird oder vorbereitet. 
 
 
U.2.3 Schutzgebiete nach nationalem Recht 
 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Landschafts- oder Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat 
oder Naturpark. Im Plangebiet sind keine Naturdenkmale, geschützten Landschaftsbestandteile oder ge-
schützten Biotope nach BNatSchG i. V. m. BbgNatSchAG vorhanden. 
 

Das nächstgelegene Schutzgebiet nach nationalem Recht sind in Bezug auf das vorliegende Plangebiet folgende 
Schutzgebiete nach nationalem Recht mit folgenden Entfernungen zum Plangebiet: 
 

- Naturschutzgebiet (NSG) Schnelle Havel 
ca. 0,4 km Entfernung südlich des Plangebietes 

 
- Landschaftsschutzgebiet (LSG) Obere Havelniederung 

ca. 0,4 km Entfernung südlich des Plangebietes 
 
- Naturschutzgebiet Klienitz 

 ca. 0,9 km Entfernung nordwestlich des Plangebietes 
 
- Landschaftsschutzgebiet (LSG) Fürstenberger Wald- und Seengebiet 

 ca. 1,0 km Entfernung südöstlich des Plangebietes 
 
Auf Grund der Entfernung des Plangebietes zu den genannten Schutzgebieten in Verbindung mit dem geplanten 
nicht erheblich störenden Wohngebiet sowie wegen des zwischen dem Plangebiet und den Schutzgebieten lie-
genden Siedlungsgebietes einschließlich der Straßen kann davon ausgegangen werden, dass die vorliegende 
Planung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf diese Gebiete haben wird oder vorbereitet. 
 
 
U.3 Schutzgüter Boden, Wasser 
 
U.3.1 Geologie, Hydrologie im Planbereich 
 
Gemäß der Auskunftsplattform Wasser des Landes Brandenburg (https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufga-
ben/wasser/hochwasserschutz/hochwasserrisikomanagement/hochwasser-gefahren-und-risikokarten/ 
21.06.2023) liegt das Plangebiet außerhalb der dort dargestellten Bereiche mit Hochwassergefahren, Hochwas-
serrisiken und auch außerhalb von Überschwemmungsgebieten.  
 
 
Gemäß Fachinformationssystem Boden, (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Gemäß Fachin-
formationssystem Boden, (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, www.geo-brandenburg.de) sind 
im Plangebiet folgende Bodenverhältnisse zu erwarten: 
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- Geologische Karte 1:25.000 
 

- nordwestlicher Teil des Plangebietes: 
Moorbildungen (Anmoor, "Moorerde"): Humus, sandig, Sand-Humus-Mischbildungen - über Ablagerun-
gen in Seen und Altwasserläufen (See- und Altwassersande): Fein- und Mittelsand, meist schluffig, +/- 
humos; dünne Lagen von Mudde, verschwemmtem Torf oder Humus 
 

- mittlerer und südöstlicher Teil des Plangebietes: 
Periglaziäre bis fluviatile Ablagerungen (periglaziäer-fluviatile und periglaziär-limnische Tal- und Be-
ckenfüllungen; auch Hangsande und Schwemmkegel; seltener Fliesserden):Sand, überwiegend fein- 
und mittelkörnig, selten grobkörnig, z. T. schluffig 

 

- nordwestlicher Teil des Plangebietes: 
Grundmoränenbildungen (Geschiebemergel, -lehm): Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit 
Steinen 

 

 

 
 
025 - qh,Hm / qh,,l-f 
Moorbildungen (Anmoor, 
"Moorerde"): Humus, san-
dig, Sand-Humus-Misch-
bildungen - über Ablage-
rungen in Seen und Alt-
wasserläufen (See- und 
Altwassersande): Fein- 
und Mittelsand, meist 
schluffig, +/- humos; dünne 
Lagen von Mudde, ver-
schwemmtem Torf oder 
Humus 
 
222 - qw-qh,,p-f 
Periglaziäre bis fluviatile 
Ablagerungen 
(periglaziäer-fluviatile und 
periglaziär-limnische Tal- 
und Beckenfüllungen; 
auch Hangsande und 
Schwemmkegel; seltener 
Fliesserden):Sand, 
überwiegend fein- und 
mittelkörnig, selten 
grobkörnig, z. T. schluffig 
 

 
Der Moorerdebereich, in dem sich der nordwestliche Teil des Plangebietes befindet, markiert möglicher Weise 
den Verlauf einer früheren Havelschlinge innerhalb des heute zu großen Teilen bebauten Stadtgebietes von Zeh-
denick.  
 
 
Gemäß der Hydrogeologischen Karte Brandenburg, (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, 
www.geo-brandenburg.de) sind im Plangebiet folgende hydrologische Verhältnisse zu erwarten: 
 

Gemäß Karte der oberflächennahen Hydrologie (HYK 50-1)   
Oberflächennaher Grundwasserleiterkomplex 

 

- Hauptteil des Plangebietes: 
weitgehend unbedeckter Grundwasserleiter (GWL 1.1) der Niederungen und Urstromtäler 

 

- nördlicher Rand des Plangebietes: 
weitgehend unbedeckter Grundwasserleiter (GWL 1.1) der Niederungen und Urstromtäler 
organogene, schluffig tonige Bedeckung 

 

gemäß Karte des weitgehend bedeckten Grundwasserleiterkomplexes GWLK2 (HYK 50-2) 
- Gesamtmächtigkeit des Grundwasserleiterkomplexes GWL K 2  0-3 m 
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gemäß Karte der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung (HYK 50-3) 
 

- Hauptteil des Plangebietes: 
Die Aussage zur Schutzfunktion bezieht sich auf unbedeckten Grundwasserleiterkomplex 1: 
- Rückhaltevermögen sehr gering, Verweildauer des Sickerwassers wenige Tage bis max. 1 Jahr 

 

- nördlicher Rand des Plangebietes: 
Die Aussage zur Schutzfunktion bezieht sich auf bedeckten Grundwasserleiterkomplex 1: 
- Rückhaltevermögen sehr gering, Verweildauer des Sickerwassers wenige Tage bis max. 1 Jahr 

 

Die Hydroisohypse liegt gemäß HYK 50-1 nördlich des Plangebietes im GLWK 1 bei ca. 43,0 m über NHN und 
südlich des Plangebietes im GLWK 1 bei ca. 42,0 m über NHN. 
 

 

 
 

Gemäß Karte der 
oberflächennahen Hydrologie 
(HYK 50-1)   
Oberflächennaher 
Grundwasserleiterkomplex 
 
- nördlicher Rand des 
Plangebietes: 
weitgehend unbedeckter 
Grundwasserleiter (GWL 1.1) 
der Niederungen und 
Urstromtäler 
organogene, schluffig tonige 
Bedeckung 
 
- Hauptteil des Plangebietes: 
weitgehend unbedeckter 
Grundwasserleiter (GWL 1.1) 
der Niederungen und 
Urstromtäler 
 
 

 
In der Moorkartierung MoorFIS ist im Bereich des Plangebietes kein Moorboden dargestellt. 
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U.3.2 Geländehöhe 
 
Die Geländehöhe im Plangebiet liegt gemäß amtlichem Lageplan bei  

- ca. 43,5 m über NHN im DHHN 2026 im nördlichen Bereich des Plangebietes 
- zwischen 43,5 und 44,0 m über NHN im DHHN 2026 im nordwestlichen Teil des Plangebietes 
- zwischen 44,0 und 44,7 m über NHN im DHHN 2026 in der östlichen Hälfte des Plangebiete und am 

südwestlichen Rand des Plangebietes 
 
In der Umgebung des Plangebietes sind folgende Geländehöhen vorhanden: 
 
Kampstraße westlich des Plangebietes und kommunaler Weg nordwestliche des Plangebietes 

- ca. 44,8 m über NHN im DHHN 2026 Fahrbahn Mitte Kampstraße im Bereich der Einmündung des kom-
munalen Weges 

- ca. 44,5 bis 44,7 m über NHN im DHHN 2026 kommunaler Weg südwestlich angrenzend an das Plange-
biet 

- ca. 44,1 m über NHN im DHHN 2026 kommunaler Weg nordwestlich angrenzend an das Plangebiet 
 
Castrop-Rauxel-Allee südöstlich des Plangebietes 

- ca. 44,8 m über NHN im DHHN 2026 nordwestliche Fahrbahnkante Castrop-Rauxel-Allee südöstlich des 
Plangebietes 

- ca. 45,4 m über NHN im DHHN 2026 nordwestliche Fahrbahnkante Castrop-Rauxel-Allee nordöstlich des 
Plangebietes 

 
Pfuhl (Teich) nordöstlich des Plangebietes 

- 42,91 m über NHN im DHHN 2026 Wasserstand am 24.11.2022 
 
Vermessener Lage- und Höhenplan mit Eintragung der ungefähren Lage der Fläche mit gleichen Höhen-
bereichen (Angaben in m über NHN im DHHN 2016) 

 
Die unterschiedlichen Geländehöhen im Plangebiet sowie die vorhandenen Böschungen weisen darauf hin, dass 
im Plangebiet in früherer Zeit in erheblichem Umfang Bodenaufschüttungen erfolgt sind, sodass die natürlichen 
Bodenschichtungen hier gestört sind.  
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U.3.3 Ergebnisse der vorliegenden Bodenuntersuchungen 
 
In der Baugrundvoruntersuchung Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, Castrop-Rauxel-Allee, „Wohnen an der 
Castrop-Rauxel-Allee" (Sachverständigenbüro Helmuth Arlt, Alt Ruppin, den 07.09. 2022) wurden die Boden-
verhältnisse im Plangebiet wie folgt ermittelt: 
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Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Entwurfes des Bebauungsplanes wurde durch das Planungsbüro 
Ludewig um die Ergänzung der Angabe des HGW durch das Sachverständigenbüro Arlt gebeten. Im Ergebnis 
wurde der Nachtrag zu Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee, Festlegung 
des HGW (höchster Grundwasserstand) des Sachverständigenbüros Helmuth Arlt (Alt Ruppin vom 
15.06.2023) erstellt, wo zum HGW im Plangebiet folgende Angaben gemacht werden: 
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Zur Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse im Plangebiet siehe unter 8.5. 
 
 
U.3.4 Bodenverunreinigungen, Altlasten 
 
Für das Plangebiet liegen der Gemeinde keine Informationen über erhebliche Belastungen des Bodens mit um-
weltgefährdenden Stoffen vor. Im Flächennutzungsplan ist im Plangebiet keine Altlastenverdachtsfläche darge-
stellt.  
 
Im Rahmen der Baugrundvoruntersuchung Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, Castrop-Rauxel-Allee, „Woh-
nen an der Castrop-Rauxel-Allee" (Sachverständigenbüro Helmuth Arlt, Alt Ruppin, den 07.09. 2022) wurde 
hierzu im Plangebiet Folgendes ermittelt: 
 

 
… 

 
… 

 
 
Grundsätzlich sind bei der Realisierung der Planung folgende Hinweise zu beachten: 
 
Nach § 7 BBodSchG ist durch geeignete Vorsorgemaßnahmen zu gewährleisten, dass durch die ausgeführten 
Arbeiten keine schädlichen Bodenveränderungen (Schadstoffeinträge, Bodenverdichtungen und Bodenerosion) 
hervorgerufen werden.  
 
Der Schutz des Mutterbodens ist nach § 202 BauGB zu wahren. 
Treten bei den Erdarbeiten ungewöhnliche Verfärbungen oder Gerüche auf, so ist die untere Bodenschutzbe-
hörde unverzüglich zu informieren. Die Arbeiten sind bis zur Entscheidung über die weitere Vorgehensweise 
einzustellen. 
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Bei der Deklaration anfallender mineralischer Abfälle (Boden / Bauschutt) ist der „Leitfaden zur Probenahme und 
Untersuchung von mineralischen Abfällen im Hoch- und Tiefbau (Runder Tisch Abfallbeprobung Brandenburg-
Berlin)" zu beachten. 
 
Sämtliche im Rahmen des Bauvorhabens anfallende Abfälle sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und 
der auf dieser Grundlage erlassenen „Satzung über die Abfallentsorgung des Landkreises Oberhavel (Abfallent-
sorgungssatzung)“ vorrangig zu verwerten bzw. fachgerecht zu entsorgen. Nicht verwertbare, gefährliche Abfälle 
sind der SBB Sonderabfallentsorgungsgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH, Großbeerenstraße 231 in 14480 
Potsdam anzudienen. 
Für den Einbau von angeliefertem Bodenmaterial und Recyclingbaustoffen sind die Anforderungen der §§ 10-12 
BBodschV und der TR LAGA M20 zu beachten. Dabei gelten für den Einbau von Oberbodenmaterial zur Herstel-
lung einer durchwurzelbaren Bodenschicht die Vorsorgewerte für Böden laut Anhang 2, Tabelle 7, BBodSchV. 
 
 
U.3.5 Trinkwasserschutz, Gewässerschutz 
Siehe hierzu auch unter U.3.1 – U.3.4. 
 
Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich in einer Entfernung 
von ca. 30m zum Plangebiet ein kleiner stark verlandeter Pfuhl. (Bestandsdarstellung siehe unter 5.4) 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
 
Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit zeitweise hohem Grundwasserstand. (siehe hierzu unter U. 3.1 bis 
3.3 und 8.5) 
 
Die wasserrechtlichen Anforderungen und Bestimmungen des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz-WHG) und des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) sind zu beachten und 
einzuhalten. 
 
Gemäß Brandenburgischem Wasserrecht ist das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet selbst zu ver-
sickern bzw. rückzuhalten. Auch die Rückhaltung von Niederschlagswasser durch Dachbegrünungen oder in Zis-
ternen für die Nutzung zur Gartenbewässerung ist möglich.  
Voraussetzung für die Niederschlagsversickerung ist versickerungsfähiger Boden und ein Mindestabstand von 
1,00 m zwischen Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren höchsten Grundwasserstand. (siehe hierzu 
unter 8.5) Ein Überlaufen des Niederschlagswassers auf Nachbargrundstücke (Straßen, Wege, Privatgrundstü-
cke) ist dauerhaft zu verhindern.  
Wie unter U.3.1 bis U.3.3 dargelegt wird, weist das Plangebiet grundsätzlich geologische und hydrogeologische 
Verhältnisse auf, die einer Versickerung von Niederschlagswassers nicht entgegenstehen.  
Bei der Bemessung der Versickerungseinrichtungen (z. B. Versickerungsmulden) sind auch Starkregenereignisse 
entsprechend den geltenden rechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. 
Zum Erhalt des verlandenden Pfuhles nördlich des Plangebietes käme im Rahmen der Umsetzung der Planung 
hier die Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser in Betracht.  
Sämtliche Arbeiten sind so auszuführen, dass das Grund- und das Oberflächenwasser nicht verunreinigt und 
gefährdet werden. 
 
 
U.3.6 Bergbau 
 
Soweit bekannt ist, bestehen für das Plangebiet keine bergbaulichen Rechte oder Baubeschränkungen. 
Das Plangebiet liegt außerhalb der Restlochkette Zehdenick. Der nächstgelegene ehemalige Tonstich ist der 
Poyenstich, der sich ca. m 380m nordöstlich des Plangebietes befindet. Zwischen dem Plangebiet und dem 
Poyenstich liegt bebautes Siedlungsgebiet. Auswirkungen der vorliegenden Planung auf frühere Tonabbauflä-
chen ergeben sich nicht. 
 
 
U.3.7 Kampfmittelbelastung 
 
Es liegen keine Informationen zu einer möglichen Kampfmittelbelastung des Plangebietes vor. 
Der Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst wird zum aufzustellenden Bebauungsplan be-
teiligt. 
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U.4 Schutzgüter Biotope, Flora, Fauna 
 
Vorbemerkung zum Untersuchungsgebiet / Plangebiet 
In Bezug auf die Schutzgüter Biotope, Flora, Fauna umfasst das Untersuchungsgebiet das ursprünglich vorgese-
hene Plangebiet des Bebauungsplanes (siehe unter 1.3.1). Darüber hinaus wurde auch der Bereich bis zu dem 
Kleingewässer südlich des Friedhofes Kamp untersucht  
 
 
U.4.1 Biotopverbund 
 
Übersicht Biotopverbund auf der Grundlage der Karte Gewässernetz, Geoportal Brandenburg 
mit ergänzender Darstellung des Plangebietes und des Pfuhls nordöstlich des Plangebietes 
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Untersuchungsraum Biotopverbund mit Darstellung der Biotope im Planbereich 
 

 
 
Die unter U.4.2. dargestellten Biotope im Untersuchungsraum werden hier gemäß vorstehender Kartendarstel-
lungen in ihrer Lage zum umliegenden Landschaftsraum untersucht, um eventuellen Austausch mit anderen Po-
pulationen bzw. Habitaten oder mögliche Wanderungskorridore feststellen zu können.  
 
Westlich des Untersuchungsraums: 
Der Untersuchungsraum befindet sich im Stadtgebiet von Zehdenick östlich der bereits historisch dichten Stra-
ßenrandbebauung der Kampstraße. Wegen dieser dichten Bebauung durch 2 Wohngrundstücksreihen + Straße 
+ Nebengebäude ist ein Populationsaustausch oder eine Wanderung zwischen möglichen Teil-Habitaten von 
oder nach West nahezu ausgeschlossen. 
 
Nordwestlich des Untersuchungsraums: 
Hier grenzen die rückwärtigen gärtnerisch genutzten Grundstücksteile der Wohnbebauung der Kampstraße an 
das Plangebiet. Die Gärten sind relativ durchlässig. Die Mikrobiotope sind vielfältig. Nahrungsbiotope, Refugien 
und Hibernationsräume sind hier möglich. Dasselbe gilt für den im Nordosten angrenzenden Friedhof Kamp.  
Ein Biotopverbund für Amphibien oder Reptilien zu ggf. weiter nördlich befindlichen Biotopen wird jedoch durch 
die dort nachfolgende dichte Bebauung, Mauern und stark befahrene Straßen mit Hochborden und Vollversiege-
lungen verhindert. 
 
Nordöstlich des Untersuchungsraums: 
Nordöstlich an das Plangebiet schließt ein mit Waldbäumen bestandenes verinseltes Feldgehölz an, an dessen 
Nordrand sich ein temporäres Kleingewässer in einer frühere Fluss-Schlinge der Havel befindet, die im Übrigen 
seit mehr als 100 Jahren trockengefallenen ist. Der nordwestliche Teil dieses Biotops hat moorigen Untergrund 
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und ist mit Rot-Erlen und Silber-Weiden bewachsen. Der östliche und nördliche Teil des Biotops ist mit Espen 
und Eschenahorn bewachsen. Östlich grenzt die Feldgehölzinsel an die Castrop-Rauxel-Allee, im Norden an den 
Friedhof Kamp. 
Die Feuchtbiotope nordöstlich des Plangebietes des Bebauungsplans hatten vor dem Bau der Castrop-Rauxel-
Allee eine natürliche Verbindung zu den heute jenseits (östlich) der C.-R.-Allee befindlichen Biotopen. Hier ver-
läuft auch heute noch der Zehnbrückengraben mit begleitenden Gehölzen und Wiesen, der im Süden einen Bio-
topanschluss zum Uferbereich der Havel hat. Dieser Graben dient der Ableitung von Niederschlagswasser aus 
den benachbarten Straßen und der Regulierung der Wasserstände der weiter nördlich befindlichen ehemaligen 
Tonstiche (Poyenstich u.a.). 
Ein Biotopverbund zu diesen ehemaligen Tonstichen wäre zwar naturräumlich wertvoll und erstrebenswert, der 
Grabenverlauf ist jedoch im Bereich der Einmündung Castrop-Rauxel-Allee in den Liebenwalder Ausbau auf eine 
Länge von 22m verrohrt. Der Biotopverbund ist hier wirksam unterbrochen. 
Zwischen dem Untersuchungsgebiet und den Grabenbiotopen weiter östlich verläuft die Castrop-Rauxel-Allee. 
Der Straßenkörper ist auf minimal 12m Breite versiegelt. Die Straße selbst besitzt einen Hochbord und hat ein 
hohes Verkehrsaufkommen. Sie ist eine wirksame Barriere und verhindert die Migration für Amphibien oder Rep-
tilien wirksam. Auf der Ostseite der Straße befinden sich zudem großflächig versiegelte Gewerbeflächen in durch-
schnittlich 60m Breite, die zudem starkes Verkehrsaufkommen haben (Tankstelle, Autohaus) 
 
Feuchtbiotope / Pfuhl nordöstlich des Plangebietes 

 
In das Kleingewässer werden fortlaufend und regelmäßig Gar-
tenabfälle aus den benachbarten Grundstücken verkippt. Das 
Gewässer ist daher oft faulig. Geschützte Herpeten konnten hier 
nicht festgestellt werden (siehe auch Fachbeitrag Artenschutz). 

Ein geschütztes Biotop befindet sich ca.30m nord-
östlich des B-Plan-Gebietes. Es handelt sich hier 
um ein 02132 Temporäres Kleingewässer / na-
turnah / beschattet. 
Das Gewässer liegt im Bereich eines vor ca. 200 
Jahren hier vorhandenen ehemaligen Havel-Alt-
arms, der sich nach Südwest bis in den Nordwest-
teil des Plangebietes fortsetzt und auch weitere 
Teile des vorhandenen bebauten Siedlungsgebie-
tes an der Kampstraße umfasst. Wegen der sin-
kenden Grundwasserstände ist der ursprüngliche 
Torfboden vererdet und hypertrophiert. Das Ge-
wässer ist von dichtem Gehölzbestand umgeben 
(Erle, Silberweide, Ulme, Espe, Holunder) und 
weist selbst keine submerse oder Ufer-Vegetation 
auf. 
Im Norden des Plangebietes des Bebauungs-
plans grenzt an das nördlich gelegene Feuchtbio-
top der Biotoptyp 051413 Brennnesselflur 
feuchter Standorte (GSFU). 

 

Südlich des Untersuchungsraums: 
Hier schließen einige wenig genutzte Gartengrundstücke sowie z. Z. leer stehende Gewerbebauten (hohe Ver-
siegelung) an. Die direkt an den Untersuchungsraum anschließenden Gartengrundstücke sind vom Untersu-
chungsraum durch Mauern und Zäune mit Blechsockeln abgesperrt.  
Diese Barriere verhindert die Migration für Amphibien oder Reptilien wirksam. (Fotos) 
 

Blechsockel und Mauern im nördlichen Abschnitt der 
Westgrenze des Untersuchungsraums 

Blechsockel im mittleren und südlichen Abschnitt der 
Westgrenze des Untersuchungsraums 

 
Wegen der Lage im Siedlungsraum einschließlich der verkehrsreichen Castrop-Rauxel-Allee, hat das Plangebiet 
keine wesentlich biotopverbindende Funktion, die über die Bedeutung der umgebenden siedlungstypischen Bio-
tope hinausgeht.  
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U.4.2 Biotoptypenkartierung, Biotopschutz 
 

U.4.2.1 Biotoptypenkartierung gemäß Brandenburgischem Kartierschlüssel innerhalb des Plangebietes 

 
 

 
 

Auflistung und Bewertung der im Plangebiet vorhandenen Biotope siehe unter U.4.2.3. 
 
U.4.2.2 Fotodokumentation und Beschreibung der Biotope im Plangebiet 
 

Nordwestlich und nordöstlich des Plangebietes befindet 
sich eine verlandete frühere Flussschlinge (Mäander) der 
Havel aus der nacheiszeitlichen Periode, die weiter west-
lich die Bebauung an der Kampstraße und weiter nordöst-
lich die Castrop-Rauxel-Allee mit anliegenden bebauten 
Gewerbegrundstücken (Tankstelle, Autohandel, Elektro-
fachbetrieb) quert. 
Im Plangebiet verläuft diese frühere Havelschlinge entlang 
des Nordwestrandes. Sie stellt sich im Nordteil als Brenn-
nesselflur feuchter Standorte (GSFU) dar, weiter südwest-
lich als Staudenflur frischer, nährstoffreicher Standorte. 
Den Hauptteil des Plangebietes nehmen sonstige ruderale 
Staudenfluren (RSBX) mit Gehölzaufwuchs (überwiegend 
Eschenahorn) und am Südrand des Plangebietes ruderale 
Pionier- und Halbtrockenrasen ein. 

 
Quelle: Reichsamt für Landesaufnahme(1884): Preussische 
Landesaufnahme 1884, Nachträge 1936; 
 
            Lage Plangebiet 
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Biotope im Nordwesten des Plangebietes 
 
051413 Brennnesselflur feuchter 
Standorte (GSFU)  - 1.200m²  
Urtica dioica, Chelidonium majus, 
Humulus lupulus, 
 
Norden des Plangebietes mit Blick 
nach Nordost in Richtung 
Erlengehölz und Kleingewässer 
(außerhalb des Plangebietes) 
 
 
 

 

 

05142 Staudenflur frischer, nährstoff 
reicher Standorte (GSM) –  
2.560m² Artemisia vulgaris, Solidago 
canadensis, Lamium purpureum, Ve-
ronica chamaedrys, Plantago lanceo-
lata entlang des Nordwestrandes des 
Plangebietes. Das Biotop ist weitflächig 
überdeckt mit verrotteten und frischen 
Gartenabfällen, die aus den benach-
barten Gärten der Kampstraße hierher 
verbracht wurden / werden. 
Gehölzaufwuchs aus heimischen 
standortangepassten Arten wie Prunus 
padus und Viburnum opulus beginnt 
hier aufzukommen, jedoch auch und 
überwiegend mit Gartenabfällen ver-
brachte invasive Neophyten, wie Acer 
negundo, Salix tortuosa und Rhus 
typhina   
 

Unversiegelter Weg entlang des Nordwestrandes  
Des Plangebietes (Blick nach Südwest) 
 

Dichter Aufwuchs aus Essigbaum Rhus typhina und 
Korkenzieher-Weide Salix tortuosa am Westrand des 
Plangebietes  

  



Stadt Zehdenick, Bebauungsplan „Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee“       Entwurf August 2023 

Planungsbüro Ludewig GbR 74

Bei dem vorgefunden Biotoptyp 05142 Staudenflur frischer, nährstoffreicher Standorte (GSM) handelt es sich 
nicht um eine Feuchtwiese (geschütztes Biotop), da hierfür die typischen Zeigerarten wie Binsen, Seggen, 
Feuchtwiesenkräuter, wie Kuckuckslichtnelke, Wiesenschaumkraut, Bach-Nelkenwurz, geflecktes und aufrechtes 
Knabenkraut, Sumpfdotterblume, Kerbel, Mädesüß, Schilf u.ä. fehlen. 
Auch der Lebensraumtyp LRT 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen ist im Plangebiet nicht vorhanden, da es 
sich nicht um artenreiche, extensiv bewirtschaftete Mähwiesen handelt, die pflanzensoziologisch zu den Glattha-
ferwiesen (Verband Arrhenatherion) gehören, sondern um ein Sekundärbiotop, das zwar auf organogenem Un-
tergrund entstand, aber durch die erfolgten Aufschüttungen organischen Materials i.V.m. sinkendem Grundwas-
serstand und Freisetzung von Nährstoffen zu einem Ruderalbiotop nitrophiler Neophyten sukzessierte. 
Im Ergebnis der Zersetzung des früheren Torfs und durch den erfolgten Eintrag von Nährstoffen durch das Abla-
gern von Gartenabfällen ist im Plangebiet ein erhebliches Nährstoffangebot vorhanden, was zur Entwicklung der 
Brennnesselfluren Urtica dioica (im Norden) und der Dominanz von Kanadischer Goldrute Solidago canadensis  
im Westen des Plangebietes geführt hat. Im Gegensatz hierzu ist der Lebensraumtyp LRT 6510 – Magere 
Flachland-Mähwiesen blütenreich, wenig gedüngt und es erfolgt ein extensiver Heuschnitt. Das trifft auf die 
Fläche des Plangebietes nicht zu.  
 
Biotope im Südosten des Plangebietes 
 
032492 sonstige ruderale Stauden-
fluren (RSBX) mit Gehölzaufwuchs 
(überwiegend Eschenahorn s.u.) - 
4.670m² 
Achillea millefolium, Arctium lappa, 
Hieracium lachhenalii, Senecio verna-
lis, Calamagrostis epigejos, Phragmi-
tes communis 
 
Dieses Biotop überdeckt den Großteil 
der Flächen im Südosten des Plange-
bietes entlang der Castrop-Rauxel-Al-
lee. Es handelt sich um Sukzession 
aus früheren sandigen Rohböden, die 
vermutlich bei Herstellung der Castrop-
Rauxel-Allee aufgebracht und eingeeb-
net wurden.  
Gehölze – insbesondere die invasiven 
Essigbaum und Eschenahorn begin-
nen seit ca. 2010, das Biotop zu über-
wuchern.  
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Ruderale Halbtrockenrasen 03229 sonstige ruderale 
Pionier- und Halbtrockenrasen (RSAA)      510m² 
Lamium purpureum, Sedum acre, Armeria maritina 
ssp.elongata, Festuca ovina, Scabiosa columbaria, 
Plantago lanceolata, Dianthus deltoides  
 
befinden sich am Südwestrand des Plangebietes (nahe 
der Castrop-Rauxel-Allee) auf gestörten Böden.  
Die ehemalige Rohbodenfläche entstand im Rahmen des 
Ausbaus der Castrop-Rauxel-Allee und des Baus der 
Havelbrücke. Neben Schafschwingel, Taubnessel 
(Frühjahrs-Aspekt), Spitz-Wegerich, Scabiose und 
Mauerpfeffer gibt es hier auch einen ca.180m² großen 
Bestand Sand-Grasnelken und vereinzelt Heide-Nelken. 
Es handelt sich um ein potenzielles Zauneidechsen-
habitat (siehe Fachbeitrag Artenschutz). 

Der Ruderale Halbtrockenrasen ist ein temporäres Biotop, da er von allen Seiten durch aufwachsende invasive 
neophytische Gehölze (Eschen-Ahorn, Essigbaum) bedrängt und überwuchert wird. Der Sand-Grasnelken-
Bestand wurde jedoch bereits vor 5 Jahren an dieser Stelle beobachtet. 
 
Zur Erfassung geschützter Pflanzenarten, die an trockene und halbtrockene nährstoffarme Standorte ange-
passt sind, wurde im Rahmen der Erfassungen für den Fachbeitrag Artenschutz insbesondere der ruderale Halb-
trockenrasen / sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen auf dem Sekundärstandort im Süden des Plan-
gebietes abgesucht. (siehe Fachbeitrag Artenschutz unter A8) 
 

Hierbei wurde auf einer Fläche von ca. 180 
m² ein Bestand von Armeria maritima ssp. 
elongata - Sand-Grasnelke festgestellt. (Bild 
links: Auszug Kartierung - siehe auch unter 
A 3.2).  
Die Sand-Grasnelke und die sie in einzel-
nen Exemplaren begleitende Heide-Nelke 
Dianthus deltoides sind besonders ge-
schützt gemäß BArtSchuV, Anl. 1. In der 
Roten Liste 2018 sind beide Arten in der 
Vorwarnliste aufgeführt. 

 

 
Sand-Grasnelke, Mauerpfeffer Sandgrasnelke, Heide-Nelke Spitz-Wegerich, Schaf-Schwingel 

 
Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist im vorliegenden Bebauungsplan am 
Standort der im Plangebiet vorgefundenen Sand-Grasnelken und Heide-Nelken von ca. 180m² Größe zuzüglich 
einer angrenzenden Entwicklungsfläche von 120m², insgesamt 304m² die Festsetzung einer Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geplant. (siehe unter A 8.3) 
  

Armeria maritima 
ssp.elongata 
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Ergänzend hierzu ist folgende textliche Festsetzung geplant: 
 

6.3 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote (Sand-Grasnelke) 
(§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft ist eine Extensivwiese trockener Ausprägung zu erhalten. Hierfür sind auf der betreffenden Fläche fol-
gende Handlungen unzulässig: 

- Errichtung baulicher Anlagen und Versiegelungen jeglicher Art, 
- Aufschüttungen, Abgrabungen 
- Abstellen von Fahrzeugen oder Ablegen von Gegenständen oder Schüttgut  
- Aufbringen von Mutterboden, Dünger oder Pflanzenschutzmittel, 
- Ausbringen von Saatgut jeglicher Art  
- Bewässern 

Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft ist jährlich nach dem 31.Juli mindestens 1 Mal, maximal 2 Mal zu mähen. Gehölzaufwuchs ist innerhalb dieser 
Fläche zu beseitigen. 

 
Für den Ruderalen Halbtrockenrasen 03229 sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen ist auch zu 
prüfen, ob es sich um ein geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. §18 BbgNatSchAG handelt.  
 
Die Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen (Biotopschutzverordnung) vom 7. August 2006 
(GVBl.II/06, [Nr. 25], S.438) regelt hierzu: 
 

3.2 Trockenrasen 
Trockenrasen sind ungedüngte, meist kurzrasige oder lückige Grasfluren auf basenarmen bis basenreichen trockenen 
und warmen Böden (Sandtrockenrasen oder Kalktrockenrasen). 
Dem gesetzlichen Schutz unterliegen Sandtrockenrasen mit mehr als 250 Quadratmetern unabhängig von ihrem 
Entwicklungsstadium, also auch offene, nahezu vegetationsfreie Sandflächen mit Trockenrasen-Pionierfluren, Trocken-
rasenstreifen an Weg-, Wald- und Feldrändern und in Nachbarschaft anderer Biotoptypen unabhängig von ihrer Bewirt-
schaftung sowie aufgelassenes Grasland und Hochstaudenfluren mit charakteristischen Arten der Trockenrasen, so-
fern der Anteil der besonders typischen Arten an der Gesamtartenzahl oder Vegetationsbedeckung mindes-
tens 25 Prozent ausmacht. 
Weiterhin unterliegen dem Schutz alle basiphilen (kalkliebenden), kontinentalen bis subkontinentalen Trocken- und 
Halbtrockenrasen mit mehr als 25 Quadratmetern, in denen mindestens eine besonders typische Art auf der Fläche 
regelmäßig vorkommt sowie Staudenfluren und -säume trockenwarmer Standorte mit mehr als 100 Quadratmetern als 
Sukzessionsstadien verschiedener Trockenrasengesellschaften. 
 

Für diesen Biotop typische Pflanzengesellschaften sind: 
� Silbergras-Pionierrasen des Verbandes Corynephorion canescentis; 
� Blauschillergras-Rasen des Verbandes Koelerion glauca; 
� Grasnelken-Fluren des Verbandes Armerion elongatae; 
� Kleinschmielenrasen des Verbandes Thero-Airion; 
� basiphile Trockenrasen, kontinental getönte Trocken- und Halbtrockenrasen und Steppenrasen der Verbände 
Festuco-Brometea, Bromion, Mesobromion, Festuco-Stipion und Cirsio-Brachypodion; 
� Staudenfluren und -säume trockenwarmer Standorte mit Gesellschaften der Klasse Trifolio-Geranietea sanguinei. 
 
Für diesen Biotop besonders typische Pflanzenarten sind: 
Silbergras (Corynephorus canescens), Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), Raublatt-Schwingel (Festuca brevi-
pila), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis), Ausdauernder und Einjähriger 
Knäuel (Scleranthus perennis, S.annuus), Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre), Frühlings-Spergel (Spergula mori-
sonii), BlauSchillergras (Koeleria glauca), Berg-Sandknöpfchen (Jasione montana), Gemeine Grasnelke(Armeria 
elongata), Acker-Hornkraut (Cerastium arvense), Feld-Beifuß (Artemisia campestris), Sand-Segge (Carex arenaria), 
Heide- und Kartäuser-Nelke (Dianthus deltoides, D. carthusianorum), Ohrlöffel-Leimkraut (Silene otites), Pfriemengras 
und Echtes Federgras (Stipa capillata, S. pennata agg.), Adonisröschen (Adonis vernalis), Graue Skabiose (Scabiosa 
canescens), Blut-Storchschnabel (Geranium sanguineum), Schmalblättrige Vogelwicke (Vicia tenuifolia), Wiesen-Sal-
bei (Salvia pratensis), Niedrige Segge (Carex humilis), Mittleres Vermeinkraut (Thesium linophyllon), Großes Wind-
röschen (Anemone sylvestris), Sibirische und Bologneser Glockenblume (Campanula sibirica, C. boloniensis), Ge-
meine Sommerwurz (Orobanche caryophyllacea), Wiesen-Küchenschelle (Pulsatilla pratensis), Steppen-Fahnenwicke 
(Oxytropis pilosa), Sand-Fingerkraut (Potentilla arenaria), Goldhaar-Aster (Aster linosyris), Großblütige Braunelle 
(Prunella grandiflora), Steppen-Lieschgras (Phleum phleoides), Hirschwurz (Peucedanum cervaria), Knack-Erdbeere 
(Fragaria viridis). 

 
Innerhalb des 510m² großen Begleitbiotops „Ruderale Halbtrockenrasen 03229 sonstige ruderale Pionier- und 
Halbtrockenrasen (RSAA)“ wurden folgende Arten festgestellt: 

 

Armeria maritima ssp. elongata Sand-Grasnelke 
Lamium purpureum,   Taubnessel  
Sedum acre,    Scharfer Mauerpfeffer 
Festuca ovina agg.   Schaf-Schwingel  
Dianthus deltoides   Heide-Nelke 
Silene vulgaris   Taubenkropf-Leimkraut 
Scabiosa columbaria  Tauben-Scabiose  
Senecio vulgaris    Greiskraut  
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Art Anteil im Teil-Biotop 

„Ruderale Halbtrockenrasen 
03229 sonstige ruderale Pionier- 
und Halbtrockenrasen (RSAA)“ 
 

Bbg Biotopschutz VO 
3.2 Trockenrasen 
Typische  
Trockenrasen-Arten 

Rote Liste 
V=Vor-
warnliste 
U=Unge-
schützt 

BArt-
SchuV, 
Anl. 1. 
Schutz 

Armeria maritima  
ssp. elongate, 
Sand-Grasnelke 

mehrere 100 Exemp-
lare auf einer Fläche 
von ca. 180m² 

10% X V besonders 
geschützt 

Lamium purpureum,  
Taubnessel 

Aspektbildend im 
Frühjahr 
(zieht danach ein) 

10% - U - 

Sedum acre,  
Mauerpfeffer 

vereinzelt -% X U - 

Festuca ovina agg. 
Schafschwingel 

wesentlich 80% - U - 

Dianthus deltoides 
Heide-Nelke 

vereinzelt -% X V besonders 
geschützt 

Silene vulgaris 
Taubenkropf-Leimkraut 

vereinzelt -% - U - 

Scabiosa columbaria 
Tauben-Scabiose 

vereinzelt -% - U - 

Senecio vulgaris  
Greiskraut 

vereinzelt -% - U - 

 
Hiervon sind folgende Arten unter 3.2 der Biotopschutzverordnung aufgeführt: 
 

Armeria elongata  Sand-Grasnelke (mehrere 100 Exemplare auf einer Fläche von ca. 180m²)  
Sedum acre,   Mauerpfeffer (vereinzelt) 
Dianthus deltoides Heide-Nelke (vereinzelt) 

 
Ein Anteil der besonders typischen Arten an der Gesamtartenzahl oder Vegetationsbedeckung von mindestens 
25% wurde hierdurch nicht erreicht. Demnach ist die betreffende Fläche im Plangebiet nicht als geschütztes 
Biotop zu werten. 
Der Standort mit den im Plangebiet vorgefunden Sand-Grasnelken und vereinzelten Heide-Nelken hat eine 
Größe von ca. 180m² und unterschreitet somit die erforderliche Mindestgröße für ein geschütztes Biotop, die bei 
250m² liegt.  
Da der kleinflächige innerstädtische Biotopstandort nach Aufschüttung des Rohbodens vor mehreren Jahrzehn-
ten weder eine gelegentliche Pflege (z. B. Schafbeweidung) noch eine periodische Beseitigung von Gehölzauf-
wuchs erfahren hat, muss davon ausgegangen werden, dass es sich um einen temporären Biotopbestand han-
delt. Dieses Biotop wird zudem durch voranschreitenden Gehölzaufwuchs (Eschen-Ahorn, Essigbaum) und die 
Ausbreitung invasiver Arten (Landreitgras, Kanadische Goldrute, Sachalinknöterich) verdrängt, welche auf Flä-
chen in Nachbarschaft des Biotops festgestellt wurden und sich in Richtung des Biotops ausbreiten. 
 
 
Ausschluss FFH-Lebensraumtypen 
 
In der Baugrundvoruntersuchung Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, Castrop-Rauxel-Allee, „Wohnen an der 
Castrop-Rauxel-Allee" (Sachverständigenbüro Helmuth Arlt, Alt Ruppin, den 07.09. 2022) wurden im Plange-
biet ein PH-Wert des Bodens von 6,31 ermittelt.  
Demnach ist der Boden im Plangebiet schwach sauer und nicht basisch. Dem entsprechend fehlen im Plange-
biet typische Zeigerarten für kalkreiche Sandrasen Kalktrockenrasen. Die auf den aufgeschütteten Flächen im 
Plangebiet vorgefundenen Arten (Kamille, Klette, Hungerblume, Frühlingsgreiskraut, dominierend Landreitgras, 
Taubnessel, Mauerpfeffer und Schafschwingel sind keine Zeigerarten für kalkreiche Böden. Demnach ist im 
Plangebiet der Lebensraumtyp FFH 6120 nicht vorhanden.  
Der Lebensraumtyp umfasst lt. SSYMANK et al. (1998) trockene, oft lückige Rasen auf mehr oder weniger kalk-
haltigen Sanden in subkontinental getöntem Klima (Blauschillergrasrasen, Koelerion glaucae, Sileno conicae-
Cerastion semidecandri, Sedo-Cerastion z. T.). Die reinen bis anlehmigen, basenreichen Sandböden sind eis-
zeitlich oder durch Wind oder Wasser entstanden bzw. verlagert worden (ebd.). Der Lebensraumtyp ist reich an 
Flechtenarten. Das trifft auf das Plangebiet nicht zu. 
 
Das Plangebiet umfasst auch keine Binnendüne oder Flugsandfelder, sodass der Lebensraumtyp FFH 2330 
im Plangebiet ebenfalls ausgeschlossen werden kann. 
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U.4.2.3 Biotoptypenbewertung im Plangebiet 
 
Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt nach folgenden Kriterien: 
Bedeutung und 
Empfindlichkeit 

Bewertungskriterien 
 

hoch hohe Artenvielfalt, Biotop nicht wiederherstellbar oder nur schwer wiederherstellbar seltene 
und gefährdete Biotope 

mittel 
 

Flächen mit mittlerem Naturschutzwert Bedeutung für den Biotopverbund Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz im Siedlungsbereich mittlere Artenvielfalt, kein Vorkommen seltener 
Arten, Wiederherstellbarkeit gegeben 

gering 
 

Flächen ohne bzw. mit geringer Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz geringe Artenviel-
falt, leichte Wiederherstellbarkeit, kein Vorkommen seltener Arten 

 
Entsprechend den Kategorien des Brandenburgischen Kartierschlüssels sind im Plangebiet folgende Biotoptypen 
vorhanden: 
 

Nr. nach Branden- 
burgischem  
Kartierschlüssel 

Bezeichnung des Biotoptyps Flächengröße 
des Biotop-
typs ca. ha 
 

Bewertung 
des  
Biotoptyps 

    

03229 (RSAA) 
 

Ruderale Halbtrockenrasen / sonstige ruderale Pionier- und 
Halbtrockenrasen auf Sekundärstandort   
Lamium purpureum, Silene vulgaris, Sedum acre, Armeria 
maritina ssp.x, Festuca ovina, Scabiosa columbaria, Plan-
tago lanceolata, Dianthus deltoides 

0,051 gering bis 
mittel 

032492 (RSBX) Sonstige ruderale Staudenflur mit Gehölzaufwuchs (über-
wiegend Eschen-Ahorn) auf Sekundärstandort 
Achillea millefolium, Arctium lappa, Hieracium lachhenalii, 
Senecio vernalis, Calamagrostis epigejos, Phragmites 
australis 
 

0,467 gering 

051413 (GSFU)   Brennnesselflur feuchter Standorte   
Urtica dioica, Chelidonium majus, Humulus lupulus,  
 

0,120 mittel 

05142 (GSM) Staudenflur frischer, nährstoffreicher Standorte  2.560m²  
Artemisia vulgaris, Solidago canadensis, Lamium purpu-
reum, Veronica chamaedrys, Plantago lanceolata, 
 

0,256 mittel 

0715323 Gehölzaufwuchs überwiegend invasiver Neophyten, 
einschichtige Baumgruppen, überwiegend Jungbestände 
wie  
Acer negundo, Rhus typhina, Salix tortuosa, aber auch hei-
mischer standortgerechter Arten wie Prunus padus, Betula 
pendula, Pinus silvestris, Juglans regia

0,196 gering bis 
mittel 

    

  1,09  
 
 

Die Biotope im Plangebiet sind größtenteils ruderale Sukzessionen auf mageren Rohbodenstandorten und als 
solche geringwertig und leicht wiederherstellbar. Der Gehölzaufwuchs besteht zu großen Teilen aus invasiven 
Neophyten. Die sukzessiven Staudenbiotope auf frischen und feuchten Böden im Nordwesten und Norden des 
Plangebietes sind wegen ihres Blütenreichtums und Nährwertes für Insekten von mittlerem Biotopwert, auch 
wenn sie großen Teils mit Gartenabfällen überkippt sind. 
 
 
U.4.2.4 Biotopschutz im Plangebiet 
 
Entsprechend der vorstehenden Biotopkartierung sind im Plangebiet keine Biotope vorhanden, die nach 
BNatSchG bzw. BbgNatSchAG geschützt sind.  
Auch FFH-Lebensraumtypen bzw. Biotope nach der BbgBiotopSchVO sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
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U.4.2.5 Geschützte Biotope nordöstlich des Plangebietes 
 
Übersicht geschützter Biotope nordöstlich des Plangebietes 
 

Nordöstlich des Plangebietes befindet 
sich ein Feldgehölz feuchter Standorte 
(07111) von ca. 800m², das in Teilen als 
Restbestockung eines Moorwaldes 
(Brennnessel-Schwarzerlenwald WMAU 
angesprochen werden kann. Dieser 
Biotoptyp ist als ein weit verbreitetes 
Degradationsstadium ungefährdet und 
zeichnet sich durch vererdende 
Torfböden und das Vorhandensein von 
Stickstoffzeigern, wie Brennnessel und 
Schwarzen Holunder aus. Der hohe 
Trophiegrad resultiert aus dem allgemein 
sinkenden Grundwasserstand und damit 
verbunden aus der Freisetzung von 
Nährstoffen, CO2 und Methan 
(Vererdung) aus einstigem Torfboden. 

Neben dem sinkenden Grundwasserstand führt auch die laufende Verkippung von Gartenabfällen in dieses 
Biotop zu weiterer Degradation. Das Gebiet durchziehen Reste früherer Einfriedungen (Maschendraht). Für eine 
Einordnung in  FFH-Lebensraumtyp 91E0 (Auwald) oder Lebensraumtyp 91D0 (Moorwald) fehlt es an Größe und 
an Naturnähe. 
Eingebettet in dieses Biotop liegt ein ca. 150m² großes Temporäres Kleingewässer (02132). Kleingewässer sind 
als natürliche oder naturnahe stehende Gewässer nach §18 BbgNatSchAG geschützt.  
 

Nr. nach Brandenburgischem  
Kartierschlüssel 

Bezeichnung des Biotoptyps 
  

07111  Feldgehölze feuchter Standorte 
02132 Temporäres Kleingewässer, naturnah, beschattet 

 
Weitere Darstellungen zu den geschützten Biotopen nordöstlich des Plangebietes siehe unter 5.4 und U.4.1. 
 
Bei der Festlegung der Abgrenzung des Plangebietes waren diese Biotope bereits berücksichtigt worden, sodass 
sie außerhalb des Plangebietes liegen und durch die vorliegende Planung nicht erheblich beeinträchtigt werden. 
 
Die geschützten Biotope nordöstlich des Plangebietes, insbesondere der verlandende Pfuhl, sind durch Ablage-
rungen von Gartenabfällen und Hausmüll derzeit erheblich beeinträchtigt. (siehe unter 5.4 und U.4.1.) Zudem ist 
der Wasserstand des Pfuhls wegen des Rückgangs der Grundwasserstände in Folge des Klimawandels rückläu-
fig.  
Durch die Beseitigung von Gartenabfällen und Müll wäre eine erhebliche Aufwertung der geschützten Biotope 
möglich. Die Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser könnte zum Erhalt des Pfuhls und zu dessen 
Entwicklung als Feuchtbiotop beitragen. Zugleich würden die geschützten Biotope innerhalb des Stadtgebietes 
als hochwertiger Naturraum erlebbar werden. Mit dem geplanten Wohngebiet wächst auch die soziale Kontrolle 
im Planbereich. Dies und ordnungsbehördliche Maßnahmen kann zukünftigen illegalen Ablagerungen von Abfäl-
len in den geschützten Biotopen entgegenwirken. 
 
Zum Trinkwasserschutz, Gewässerschutz siehe unter U.3.5.  
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U.4.3 Flora - Baumbestand, Baumschutz 
 
U.4.3.1 Darstellung und Erläuterung zum Baumbestand im Plangebiet  
 
Im Bestandsplan (Folgeseite) sind neben den vorhande-
nen Biotopen (siehe 4.2) die Baumstandorte mit Gehöl-
zen über 20cm Stammdurchmesser vermerkt. Flächiger 
einschichtiger Gehölzaufwuchs mit weniger als 20cm 
Stammdurchmesser ist als Biotop (graugrün) darge-
stellt. Es handelt sich größtenteils um aufgewachsene 
Eschen-Ahorn Acer negundo. Die Nummerierung be-
zieht sich auf nachfolgende Gehölzliste (siehe auch 
4.3.3).  
In diesem Plan ebenfalls vermerkt sind die geplanten 
überbaubaren Bereiche und geplante Erschließungsflä-
chen. Daraus können erforderliche Eingriffe in den 
Baumbestand abgeleitet werden.  

 
 
Übersichtsplan Baumbestand im Plangebiet 
mit Überlagerung geplanter Erschließungsflächen und überbaubarer Bereiche  
 

 
 
 
U.4.3.2 Fotodokumentation der Gehölze im Plangebiet 
 

 
Bäume Nr. 5 Eschenahorn 
 

Bäume Nr. 30+31 Eschenahorn nahe 
der Castrop-Rauxel-Allee 

Flächiger Gehölzaufwuchs 
Essigbaum am Südrand des 
Plangebietes  
 



Stadt Zehdenick, Bebauungsplan „Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee“       Entwurf August 2023 

Planungsbüro Ludewig GbR 81

 
Bäume Nr. 20 bis 31  Aufwuchs 
Eschenahorn und Birken an der 
Castrop-Rauxel-Allee gegenüber der 
Tankstelle  

Bäume Nr. 23 bis 29 Aufwuchs 
Eschenahorn und Birken an der 
Castrop-Rauxel-Allee gegenüber der 
Tankstelle 

Baum Nr. 24+25 Birken neben der 
Castrop-Rauxel-Allee  
 

 
Gehölzgruppe (Prunus padus) in der Mitte des Plangebie-
tes  

 
Gehölzgruppe (Prunus padus) in der Mitte des Plangebie-
tes (dunkles Holz); daneben junger Aufwuchs aus Esche-
nahorn (Acer negundo)  
 

Baum Nr. 11 Walnuss-Heister (Juglans regia) an der Ge-
ländekante – erhaltenswert , daneben links Eschenahorn 
Nr.10, daneben rechts Eschenahorn Nr.13+14   

Baum Nr. 1 Korkenzieher-Weide (Salix tortuosa), daneben 
flächige Gehölzgruppe Essigbaum (Rhus typhina) am 
Nordwestrand des Plangebietes  
 

 
 
U.4.3.3 Liste Baumbestand, geplante Eingriffe und Ausgleichserfordernis 
 
Die im Planbereich vorhandenen Einzelbäume sind im Übersichtsplan Baumkartierung (U.4.3.1) auf der Grund-
lage des vermessenen Lageplans des ÖbVI KÜHL dargestellt und nummeriert und in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführt. 
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Baumfällungen im Plangebiet werden im Rahmen der geplanten Erschließung und Bebauung erst nach Rechts-
kraft des Bebauungsplans erforderlich. Eingriff und Ersatz bemessen sich dann nach den Maßgaben der kom-
munalen Baumschutzsatzung. 
Werden bereits vor Rechtskraft des Bebauungsplans Eingriffe in den Gehölzbestand vorgenommen, bemessen 
sich die erforderlichen Ersatzpflanzungen gemäß den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE des 
Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom April 2009 
(HVE 2009). 
 
Die Baumschutzsatzung der Stadt Zehdenick vom 08.12.2011 liegt in der Anlage bei. Hier ist u. a. geregelt: 
 

Satzungsgemäß sind geschützt: 
Laub- und Nadelbäume ab 60 cm Stammumfang (gemessen in 1,30 m Höhe) 
Mehrstämmige Bäume, wenn wenigstens zwei Stämme jeweils einen Stammumfang von mindestens 45 cm aufweisen 
Ersatzpflanzungen unabhängig vom Stammumfang 
Nicht geschützt sind: 
Bäume auf Grundstücken mit einer vorhandenen Bebauung bis zu zwei Wohneinheiten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, 
Platanen, Linden und Rotbuchen, ab 190 cm Stammumfang (gemessen in 1,30 m Höhe) 
Pappeln, Weiden, Obstbäume, Walnussbäume 
forstwirtschaftlich genutzter Wald 
Bäume in Kleingartenanlagen 
Abgestorbene Bäume 
 
Liste Baumbestand mit Darstellung geplanter Eingriffe und Ausgleichserfordernis 
 
Die farbigen Hinterlegungen in der nachfolgenden Tabelle bedeuten: 
 

kein Schutz durch Baumschutzsatzung Zehdenick (Weiden, Walnussbaum, untermaßig) 
Fällerfordernis (Bäumen mit Schutz durch Baumschutzsatzung) bei Umsetzung der Erschließung gemäß Bebauungsplan 
Fällerfordernis (Bäumen mit Schutz durch Baumschutzsatzung) im Rahmen der Bauantragstellung 
kein Fällerfordernis bei Umsetzung der Planung – gilt ggf. auch bei Bäumen ohne Schutz durch die Baumschutzsatzung 

 
Nr. Art Stammumfang in 

1,3m Höhe (m) / 
Kronendurchmes-
ser (m) 

Lage im Plangebiet / 
Auswirkungen des Bebauungspla-
nes in Bezug auf den Baumschutz 

Notwendigkeit von Fällung 
/ Hinweise 
 

Ausgleichser-
fordernis für Er-
satzpflanzun-
gen Bäume ge-
mäß kommuna-
ler Baumschutz-
satzung 

1 Salix tortuosa 1,35 / 14 
1,08 /   6 
1,28 / 10 
 

Am Nordwestrand innerhalb des über-
baubaren Bereichs 

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

0 
0 
0 

2 Acer negundo 0,77 / 9 Westen, innerhalb der geplanten Er-
schließungsfläche 

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

3 Acer negundo 0,39 / 5 Westen, am Rande der geplanten Er-
schließungsfläche 

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

0 

4 Acer negundo 0,80 / 7 
0,45 / 5 
0,60 / 5 

Südwesten innerhalb des überbauba-
ren Bereichs 

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

1 
0 
1 

5 Acer negundo 1,28 / 14 
0,72 / 12 
0,76 / 11 
 

Südwesten innerhalb des überbauba-
ren Bereichs 

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

2 
1 
1 

6 Juglans regia 0,60 /   6 Mitte West Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche  

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

0 

7 Acer negundo 0,60 /   5 Mitte West Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche  

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

8 Acer negundo 0,90 /   6 Mitte West Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche  

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

9 Acer negundo 0,60 /   5 Mitte Plangebiet, innerhalb des gepl. 
überbaubaren Bereichs 

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

1 

10 Acer negundo 0,60 /   4 Mitte Plangebiet, innerhalb des gepl. 
überbaubaren Bereichs 

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

1 

11 Juglans regia 1,16 /   6 
1,18 /   9 
0,85 /   9 

Mitte-Nord Plangebiet, innerhalb ge-
planter Grünfläche Kinderspielplatz 

Erhalt soweit unter Berück-
sichtigung der Geländehö-
hen möglich 

0 
0 
0 

12 Acer negundo 0,78 / 11 Mitte-Nord Plangebiet, unterhalb Bö-
schung, innerhalb des gepl. überbau-
baren Bereichs  

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

1 

13 Acer negundo 0,72 / 12 Mitte-Nord Plangebiet, unterhalb Bö-
schung, innerhalb des gepl. überbau-
baren Bereichs  

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

1 
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Nr. Art Stammumfang in 
1,3m Höhe (m) / 
Kronendurchmes-
ser (m) 

Lage im Plangebiet / 
Auswirkungen des Bebauungspla-
nes in Bezug auf den Baumschutz 

Notwendigkeit von Fällung 
/ Hinweise 
 

Ausgleichser-
fordernis für Er-
satzpflanzun-
gen Bäume ge-
mäß kommuna-
ler Baumschutz-
satzung 

14 Acer negundo 0,90 / 10 Mitte-Nord Plangebiet, unterhalb Bö-
schung, innerhalb des gepl. überbau-
baren Bereichs  

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

1 

15 Acer negundo 0,81 / 12 Mitte Nord Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche 

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

16 Acer negundo 1,30 / 10 Mitte-Nord Plangebiet, unterhalb Bö-
schung, innerhalb des gepl. überbau-
baren Bereichs  

Ggf. Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit Bebauung 

1 

17 Acer negundo 0,82 /   9 Nord-Ost Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche 

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

18 Acer negundo 0,66 /   9 Nord-Ost Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche 

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

19 Juglans regia 
 

0,55 /   4 Südwestrand Plangebiet Kein Fällerfordernis  
Fällung ggf. wg. Nachbar-
schaftsschutz 

0 

20 Acer negundo 0,63 /   3 Nord-Ost Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche 

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

21 Acer negundo 0,63 /   9 Nord-Ost Plangebiet, innerhalb der 
geplanten Erschließungsfläche 

Fällerfordernis im Rahmen 
der Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen 

1 

22 Tilia cordata 0,62 /   7 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee 

Kein Fällerfordernis,  
ggf. Aufastung erforderlich 

 

23 Acer negundo 0,61 /   8 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, direkt neben gepl. 
Lärmschutzwand 

Außerhalb des Plangebiets 
(Landesbetrieb Straßenwe-
sen) Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit der Her-
stellung der Erschließung 

1 

24 Betula pendula 1,27 /   9 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Alleedirekt neben gepl. 
Lärmschutzwand 

Außerhalb des Plangebiets 
(Landesbetrieb Straßenwe-
sen) Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit der Her-
stellung der Erschließung 

2 

25 Betula pendula 0,95 /   4 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, direkt neben gepl. 
Lärmschutzwand 

Fällerfordernis im Zusam-
menhang mit der Herstel-
lung der Erschließung 

1 

26 Betula pendula 1,32 / 10 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, direkt neben gepl. 
Lärmschutzwand 

Außerhalb des Plangebiets 
(Landesbetrieb Straßenwe-
sen) Fällerfordernis im Zu-
sammenhang mit der Her-
stellung der Erschließung 

2 

27 Betula pendula 0,72 /   7 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, im Bereich gepl. Lärm-
schutzwand 

Fällerfordernis im Zusam-
menhang mit der Herstel-
lung der Erschließung 

1 

28 Betula pendula 0,65 /   5 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, im Bereich gepl. Lärm-
schutzwand 

Fällerfordernis im Zusam-
menhang mit der Herstel-
lung der Erschließung 

1 

29 Acer negundo 0,54 /   4 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, im Bereich gepl. Lärm-
schutzwand 

Fällerfordernis im Zusam-
menhang mit der Herstel-
lung der Erschließung 

0 

30 Acer negundo 0,67 /   7 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, im Bereich gepl. Lärm-
schutzwand 

Fällerfordernis im Zusam-
menhang mit der Herstel-
lung der Erschließung 

1 

31 Acer negundo 0,69 /   3 Ostrand Plangebiet, neben Castrop-
Rauxel-Allee, im Bereich gepl. Lärm-
schutzwand 

Fällerfordernis im Zusam-
menhang mit der Herstel-
lung der Erschließung 

1 

32 Acer negundo 
 

0,56 /   7 Süd, im überbaubaren Bereich  Fällerfordernis – Maßnahme 
zum Schutz des Sand-Gras-
nelken-Bestandes 

0 

33 Alnus glutinosa 1,05 / 10 Nord, Plangebietsrand, knapp außer-
halb des überbaubaren Bereichs   

Kein Fällerfordernis 
Schutz des Wurzelbereichs 
erforderlich 

- 

34 Juglans regia 
 

0,55 /   4 Nordwestrand Plangebiet Kein Fällerfordernis 0 
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Zur Herstellung der öffentlichen Erschließungsanlagen sind an 16 Baumstandorten Bäume zu fällen, die gemäß 
Baumschutzsatzung durch die Pflanzung von 18 Bäumen auszugleichen wären.  
Unter den Bäumen mit Fällerfordernis zur Herstellung der Erschließungsanlagen sind 11 aufgewachsene 
Eschen-Ahorn (Acer negundo). Da dies eine im Rahmen der Landschaftspflege zu bekämpfende invasive Ne-
ophyten-Art ist, kommen hier Ausnahmeanträge zur Minderung des Ausgleichserfordernisses mit Begründung 
gemäß Baumschutzsatzung §6 (1) 5. (überwiegendes öffentliches Interesse) und 7. (Pflegehieb) in Betracht. 
Bei den weiteren 5 Bäumen, die für die Herstellung der Erschließungsanlagen zu fällen sind, handelt es sich um 
Birken (Betula pendula). 
Drei der Bäume, die für die Herstellung der Erschließungsanlagen gefällt werden müssen, befinden sich an Baum-
standorten außerhalb des Plangebietes des Bebauungsplans am Rande des Straßenflurstücks Castrop-Rauxel-
Allee. Es handelt sich jedoch um Aufwuchs (2 Birken und 1 Eschen-Ahorn) und nicht um Straßenbäume. Eine 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen ist diesbezüglich erforderlich. 
 
Im Zusammenhang mit Anträgen auf Baugenehmigung ergibt sich das Erfordernis zur Fällung an 8 Baum-
standorten, das gemäß Baumschutzsatzung durch die Pflanzung von 12 Bäumen auszugleichen wäre. 
Alle Bäume mit voraussichtlichem Fällerfordernis im Rahmen zu stellenden Bauanträge sind aufgewachsene 
Eschen-Ahorn (Acer negundo), die eine im Rahmen der Landschaftspflege zu bekämpfende invasive Neophy-
ten-Art ist. Hier kommen Ausnahmeanträge zur Minderung des Ausgleichserfordernisses mit Begründung gemäß 
Baumschutzsatzung §6 (1) 5. (überwiegendes öffentliches Interesse) und 7. (Pflegehieb) in Betracht. 
 
Bisher unterliegen die Bäume im Plangebiet dem Schutz nach dem Naturschutzrecht. Zuständige Fachbehörde 
für erforderliche Baumfällungen ist somit die untere Naturschutzbehörde. 
Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes werden die Bäume im Plangebiet der gemeindlichen Baumschutzsat-
zung unterliegen, die nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen wird. Die Festlegung der Ersatzpflanzun-
gen, vorzugsweise innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplans, erfolgt bei den geplanten Fällungen nach 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durch die Stadt Zehdenick auf Baumfällantrag des Vorhabenträgers im Zu-
sammenhang mit Baugenehmigungsverfahren. 
 
Zu den Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen im Plangebiet siehe unter U.4.3.5. 
 
 
U.4.3.4 Vermeidung von Eingriffen in den Baumbestand innerhalb des Plangebietes 
 

Das Plangebiet des Bebauungsplans umfasst mehrere Jahrzehnte ungenutzte innerstädtische Ruderalfläche mit 
teilweisem Gehölzaufwuchs. Neben einigen heimischen standortgerechten Gehölzen (Alnus glutinosa, Tilia 
cordata, Betula pendula, Juglans regia, Prunus padus, Viburnum opulus) sind hier in den letzten Jahren überwie-
gend invasive Neophyten aufgewachsen.  
Vor allem Eschen-Ahorn (Acer negundo) und Essigbaum (Rhus typhina) sollten nach Möglichkeit im Rahmen der 
baulichen Überformung der Plangebietsflächen zurückgedrängt bzw. gründlich beseitigt werden und durch geeig-
nete standortgerechte nicht invasive Arten ersetzt werden. Dabei ist aus Klimaschutzgründen ein hoher Durch-
grünungsgrad anzustreben. 
 
 
U.4.3.5 Anpflanzen von Bäumen im Plangebiet 
 
Für die Umsetzung der vorliegenden Planung ist voraussichtlich die Fällung von 24 Baumstandorten (19 Eschen-
Ahorn und 5 Birken) innerhalb des Plangebietes erforderlich. Bei voll umfänglichem Ausgleich durch Baumpflan-
zungen gemäß Baumschutzsatzung der Kommune sind hierfür 30 Ersatzpflanzungen von Bäumen im Plangebiet 
erforderlich. (siehe unter U.4.3.3) 
Dies sollte vor allem innerhalb der geplanten öffentlichen Verkehrsfläche, öffentlichen Grünfläche und in den 
Bereichen größerer Stellplatzanlagen auf den Baugrundstücken erfolgen.  
 
Da im Plangebiet insbesondere die Errichtung von Mehrfamilienhäusern geplant ist, werden hierfür gemäß den 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechende Stellplatzanlagen auf den Grundstücken erfor-
derlich werden. Um für große befestigte Stellplatzflächen eine Verschattung zu gewährleisten und so deren nach-
teilige Wärmerückstrahlung an heißen Tagen zu mindern, ist im vorliegenden Bebauungsplan folgende Festset-
zung geplant: 
 

6.2 Anpflanzen von Bäumen auf Baugrundstücken (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) 
 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche des allgemeinen Wohngebietes ist bei Herstellung 
von Stellplatzanlage mit mehr als 2 Stellplätzen je angefangene 5 Stellplätze 1 Laubbaum im Bereich der 
Stellplatzfläche zu pflanzen. 
Als Ersatzpflanzungen sind heimische standortgerechte Laubbäume (außer Obstbaum, Walnussbaum, 
Pappel, Weide) als Hochstamm mit Ballen, 3x verpflanzt mit einem Mindeststammumfang von 14-16cm zu 
pflanzen. 
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Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Innutzungnahme der be-
treffenden Stellplätze zu erfolgen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu erset-
zen. 
Die Anzahl der zu pflanzenden Bäume ist auf die Anzahl der Ersatzpflanzungen für Eingriffe in den Baum-
bestand im vorliegenden Plangebiet anzurechnen. 

 
Der Beschattung von Stellplätzen kommt insbesondere mit Blick auf die zunehmenden sommerlichen Hitzeperi-
oden in Folge des Klimawandels eine besondere Bedeutung zu. Zugleich tragen die geplanten Baumpflanzungen 
an diesem Standort zur Entwicklung des Ortsbildes im geplanten Wohngebiet bei.  
Für Stellplatzanlagen bis zu 2 Stellplätzen wurde keine Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen getroffen, da 
es sich in diesem Fall um eine Bebauung in kleinteiliger Grundstücksstruktur (Einfamilienhaus oder kleines Zwei-
familienhaus) handelt und bei 2 Stellplätzen die befestigte Fläche eine geringe Größe hat. 
Die Festsetzung bezieht sich auf angefangene 5 Stellplätze, d. h. ab 3 Stellplätze ist bereits 1 Baum zu pflanzen, 
ab 6 Stellplätze 2 Bäume u.s.w.. 
Die Verwendung heimischer standortgerechter Laubbäume (außer Obstbaum, Walnussbaum, Pappel, Weide) als 
Hochstamm mit Ballen, 3x verpflanzt mit einem Mindeststammumfang von 14-16cm für die Ersatzpflanzung ent-
spricht den Anforderungen der Baumschutzsatzung der Stadt Zehdenick. (siehe Anhang) 
 
 
U.4.4 Fauna 
 

Da im Plangebiet (immer) vom Vorhandensein geschützter Arten ausgegangen werden muss, erfolgt die Be-
handlung der Fauna in dieser Begründung in einem gesonderten Fachbeitrag Artenschutz. 
 
 
U.5. Eingriff und Ausgleich nach dem Naturschutzrecht 
 

Der geplante Bebauungsplan soll als Planungsmaßnahme der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach §13a BauGB aufgestellt werden.  
Gemäß §13a(2)4. BauGB gelten in den Fällen des §13a(1) Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Demnach ist ein Ausgleich des Eingriffes nach dem Naturschutzrecht 
nicht erforderlich. Gemäß §1(6)7. BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, dennoch zu berücksichtigen. Die 
Berücksichtigung dieser Belange erfolgt im Rahmen der vorliegenden Planbegründung des Bebauungsplanes. 
Zum Ausgleich von Eingriffen in den Baumbestand siehe unter U.4.3. 
Die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes erfolgt im vorliegenden Bebauungsplan in einem Fachbei-
trag Artenschutz, der Bestandteil dieser Begründung ist. 
 
 
U.6 Schutzgut Sachgüter - Denkmalschutz 
 
Im Plangebiet sind keine Baudenkmale oder Bodendenkmale erfasst oder bekannt.  
 
Das nächstgelegene Baudenkmal ist das ehemalige Gasthaus „Wolfskrug“, heute Wohnhaus, Kampstraße 64, 
Ecke Liebenwalder Ausbau. Wegen des großen Abstandes zum Plangebiet von ca. 300m besteht hier nicht Ge-
fahr einer Beeinflussung durch die vorliegende Planung.  
 
Nordöstlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich das Bodendenkmal 70246 Siedlung slawisches Mit-
telalter, Dorfkern deutsches Mittelalter, Vorstadt Neuzeit (https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/por-
tal/start/map/3752, 27.06.2023)  
Da bei Erdarbeiten bisher unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden können, sind insbesondere 
folgende Verpflichtungen zu beachten, die nach dem „Gesetz über den Schutz und die Pflege der 
Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg vom 24.Mai 2004" (GVBI Land Brandenburg Nr. 
9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.) bestehen:  
1.  Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holz-
pfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.ä., entdeckt werden, sind 
diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Die 
aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Wo-
che nach der Anzeige, auf Verlangen der Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unver-
ändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 
11 Abs. 3 BbgDSchG).  
2.  Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landes-
museum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG). 
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U.7 Schutzgut Mensch - Immissionsschutz 
 
U.7.1 Anforderungen 
 
Gemäß DIN 18005 Schallschutz im Städtebau sind für allgemeine Wohngebiete folgende schalltechnische Ori-
entierungswerte zu Grunde zu legen: 
 
Nutzungen Tag Nacht 
Allgemeines Wohngebiete (WA) 
 
 

55 45 bzw. 40 dB 

 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Ge-
räusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 
 
 
U.7.2 Verkehrslärm 
 
Übersicht Klassifizierung Straßen im Bereich des Plangebietes 
 

 
 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Castrop-Rauxel-Allee (B109), von der erheblicher Verkehrslärm 
ausgeht. Zu den geplanten Festsetzungen zum Immissionsschutz siehe unter U.7.4. 
 
 
U.7.3 Gewerbelärm und weitere Immissionen 
 
Das Plangebiet grenzt im Südwesten an das Wohnsiedlungsgebiet Kampstraße. Nordwestlich des Plangebietes 
verläuft ein Fußweg. Nördlich des Plangebietes liegt der Friedhof der Kernstadt Zehdenick. Nördlich des Plange-

Lage des Plangebietes 
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bietes befindet sich ein Pfuhl, der von Gehölzen umstanden ist. Im Südosten grenzt das Plangebiet an die Cas-
trop-Rauxel-Allee, an der sich gegenüberliegend zum Plangebiet eine Tankstelle befindet. Weiter südlich schlie-
ßen sich auf der östlichen Seite der Castrop-Rauxel-Allee ein Autohandel und ein Elektrofachbetrieb an. 
Weiter nordöstlich des Plangebietes befinden sich, eingebettet in weitere Wohnnutzungen, eine Kita, eine För-
derschule und die Exin-Oberschule.  
Ca. 300m östlich des Plangebietes befindet sich ein Gewerbegebiet, in dem insbesondere eine Autozulieferbe-
trieb (Diehl), ein Betrieb für Kunststofftechnik, ein Hersteller von Hanfprodukten und ein weiterer Autohandel an-
sässig sind.  
Südwestlich des Plangebietes liegt in ca. 230m Entfernung die Havel. Südwestlich der Havel befinden sich ein 
Sportplatz, Wohngebiete mit einzelnen gewerblichen Nutzungen sowie ca. 500m westlich des Plangebietes die 
Altstadt von Zehdenick. 
 
Übersicht Luftbild und Liegenschaftskarte 
 

unter Verwendung von Daten des Landes Brandenburg 
 
 

Umgrenzung des Plangebietes 
 

 
Erhebliche Immissionsschutzkonflikte auf Grund des heranrückenden geplanten Wohngebietes ergeben sich zu 
den gewerblichen Nutzungen (Tankstelle) auf der gegenüberliegenden Seite der Castrop-Rauxel-Allee.  
Zu den geplanten Festsetzungen zum Immissionsschutz siehe unter U.7.4. 
 
Zu den vorhandenen Wohnnutzungen an der Kampstraße und nicht störenden gewerblichen Nutzungen 
südlich des Plangebietes verursacht das geplante Wohngebiet keinen Immissionsschutzkonflikt. Da die Er-
schließung des Plangebietes für Kraftfahrzeuge über die Castrop-Rauxel-Allee erfolgen wird, verursacht das ge-
plante Wohngebiet auch keinen erheblichen zusätzlichen Verkehrslärm in der Kampstraße.  
 
Das ca. 300m östlich des Plangebietes gelegene Gewerbegebiet, in dem insbesondere ein Autozulieferbetrieb 
(Diehl), ein Betrieb für Kunststofftechnik, ein Hersteller von Hanfprodukten und ein weiterer Autohandel ansässig 
sind, ist von Wohnnutzungen umgeben, die einen wesentlich geringeren Abstand zu diesem Gewerbegebiet ha-
ben als das Plangebiet. Da der Schutz dieser nähergelegenen Wohnnutzungen durch die gewerblichen Nutzun-
gen zu beachten ist, verursacht das hier weiter entfernte geplante Wohngebiet auch in Bezug auf dieses beste-
hende Gewerbegebiet keinen erheblichen Immissionsschutzkonflikt. Zudem liegt das Gewerbegebiet östlich des 
Plangebietes. Der Lärm aus dieser Richtung wird durch die geplante Lärmschutzwand abgeschirmt. (siehe unter 
U.7.4) 
Zu dem ca. 300m südwestlich des Plangebietes gelegenen Sportplatz besteht auf Grund des ausreichenden 
Abstandes zum geplanten Wohngebiet ebenfalls kein erheblicher Immissionsschutzkonflikt. 
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U.7.4 Ergebnis der Schalltechnischen Untersuchung und Berücksichtigung in den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes  

 

Für den Entwurf des vorliegenden Bebauungsplanes wurde die Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 
»Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der Stadt Zehdenick (HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesell-
schaft mbH, Berlin, 15. 06.2023) erstellt. (siehe unter 8.6.1) 
Die Berücksichtigung der Gewerbelärmeinwirkungen gemäß TA Lärm erfolgt durch Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse in der Planzeichnung des Bebauungsplanes (siehe unter 8.2.2)  
Darüber hinaus erfolgt die Festsetzung einer Lärmschutzwand (siehe unter 8.6.2).  
Diese Lärmschutzwand ist notwendige Voraussetzung für die Zulässigkeit der geplanten Wohnbebauung im Nah-
bereich der Castrop-Rauxel-Allee (siehe unter 8.1) 
Zur Berücksichtigung der Verkehrslärmeinwirkungen gemäß DIN 18005 sind textliche Festsetzungen zur 
Grundrissausrichtung geplant (siehe unter 8.6.3).  
Für die Gewährleistung des erforderlichen baulichen Schallschutzes gemäß DIN 4109 sind Festsetzungen 
zum erforderlichen Bau-Schalldämm-Maß geplant. (siehe unter 8.6.4). 
 
 
U.8 Schutzgut Klima 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem festgestellten Überschwemmungsgebiet. Mit der vorliegenden Planung wer-
den keine Ökosysteme wie Wälder, Moore und Feuchtgebiete in Anspruch genommen. 
 
Das Plangebiet liegt im Mittelzentrum Zehdenick in Funktionsteilung mit der Stadt Gransee, in dem die Siedlungs-
entwicklung vorrangig erfolgen soll. Das geplante Wohngebiet liegt innerhalb des Siedlungsraumes der Kernstadt 
Zehdenick und im Einzugsbereich des ÖPNV. 
 
Bei der Realisierung von Bauvorhaben im Planbereich sind die Anforderung des Gebäudeenergiegesetzes zu 
erfüllen und in diesem Zusammenhang auch erneuerbare Energien zu nutzen. 
Zur Ermöglichung der optimalen Nutzbarkeit der Dachflächen durch Photovoltaik-Anlagen und Solarthermie-An-
lagen sowie Dachbegrünungen wurde im vorliegenden Bebauungsplan auf Festsetzungen zur Dachgestaltung 
verzichtet. 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. Die Versickerung des hier anfallenden Nieder-
schlagswassers soll auch zukünftig, ebenso wie bisher, auf dem Vorhabengrundstück erfolgen.  
 
Gemäß Brandenburgischem Wasserrecht ist das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet selbst zu ver-
sickern bzw. rückzuhalten. Auch die Rückhaltung von Niederschlagswasser durch Dachbegrünungen oder in Zis-
ternen für die Nutzung zur Gartenbewässerung ist möglich.  
Das Plangebiet weist grundsätzlich geologische und hydrogeologische Verhältnisse auf, die einer Versickerung 
von Niederschlagswasser nicht entgegenstehen.  
Bei der Bemessung der Versickerungseinrichtungen (z. B. Versickerungsmulden) sind auch Starkregenereignisse 
entsprechend den geltenden rechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen. 
Zum Erhalt des verlandenden Pfuhles nördlich des Plangebietes käme im Rahmen der Umsetzung der Planung 
hier die Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser in Betracht.  
 
Die geplante Lärmschutzwand soll als erdgefüllte Wand ausgeführt und beidseits durch Kletterpflanzen be-
grünt werden. Hierdurch werden erhebliche Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch die geplante Lärmschutz-
wand vermieden und es wird zugleich ein positiver Effekt für das lokale Kleinklima und für die Bindung von CO2 
erreicht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auf der Lärmschutzwand zur Nutzung regenerativer Energie Photo-
voltaikelemente zu montieren. 
 
Da im Plangebiet insbesondere die Errichtung von Mehrfamilienhäusern geplant ist, werden hierfür gemäß den 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechende Stellplatzanlagen auf den Grundstücken erfor-
derlich werden. Um für große befestigte Stellplatzflächen eine Verschattung zu gewährleisten und so deren nach-
teilige Wärmerückstrahlung an heißen Tagen zu mindern, ist im vorliegenden Bebauungsplan die Festsetzung 
zu pflanzender Bäume auf Stellplatzanlagen geplant. Der Beschattung von Stellplätzen kommt insbesondere 
mit Blick auf die zunehmenden sommerlichen Hitzeperioden in Folge des Klimawandels eine besondere Bedeu-
tung zu. 
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A Fachbeitrag Artenschutz 
 
A 0 Berücksichtigung des Artenschutzes in der Bauleitplanung 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 

Bei „europarechtlich geschützten Arten“ (Arten gemäß Anhang VI-Arten nach FFH-RL und europäischer Vo-
gelschutzrichtlinie) ist zu ermitteln, ob Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 in Verbindung mit § 44 
Abs. 5 berührt sind. Für diese Arten entfallen die genannten Verbote nur unter der Voraussetzung, dass die 
ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit möglich können dazu vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. CEF-
Maßnahmen) festgesetzt werden. 
Außerdem ist das Störungsverbot für europäische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
nach § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG zu beachten. Erheblich sind Störungen, wenn dadurch der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert wird. 
 

Alle anderen besonders und streng geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung nach §1a 
BauGB auf der Planungsebene zu behandeln. §1a BauGB regelt, dass ein Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.  
 

Die Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes erfolgt in Anlehnung an die Arbeitshilfe Artenschutz und 
Bebauungsplanung von Rechtsanwalt Dr. Eckart Scharmer und Rechtsanwalt Dr. Matthias Blessing im Auftrag 
des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg - Referat 23 vom 13.01.2009. 
Grundsätzlich heißt es hierin:  
�Die artenschutzrechtlichen Verbote nach § (44) Abs. 1 BNatSchG sind in der Bebauungsplanung zu beach-
ten, soweit diese die Vollzugsunfähigkeit des Bebauungsplans bewirken können.� 
 

In der Arbeitshilfe wird für die Behandlung eines 
artenschutzrechtlichen Verbots gemäß § (44) 
Abs. 1 BNatSchG in der Bebauungsplanung 
folgende Übersicht gegeben:  
 
 
 
(Anmerkung: In der Fassung des BNatSchG 2010 wurde die 
Bezeichnung der §§ teilweise geändert. Die genannten Inhalte 
blieben jedoch unverändert. Die vorstehend zitierten Auszüge 
aus der Arbeitshilfe beziehen sich auf die Rechtsbezüge der 
früheren Fassung des BNatSchG.) 

 
 

 
Zum Umgang mit den artenschutzrechtlichen Verboten auf der Ebene des Bebauungsplanes heißt es in der Ar-
beitshilfe: 

Die Gemeinde muss daher in eigener Zuständigkeit � nachdem sie die artenschutzrechtlichen Verbote geprüft hat und 
zu dem Schluss gekommen ist, dass der Verstoß gegen ein Verbot nach § (44) Abs. 1 BNatSchG droht � prüfen, 
a) ob bei nur national geschützten Arten das drohende Verbot abgewendet werden kann, indem auf der Ebene des 
Bebauungsplans über die Vermeidung und den Ausgleich des in der Verbotshandlung liegenden, zu erwartenden Ein-
griffs gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in der Abwägung entschieden wird (...),  
oder 
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b) ob bei europäisch geschützten Arten ein drohender Verstoß gegen das Verbot des § 42 Abs. 1 in Verbindung mit 
3, 3 und/oder 4 BNatSchG gemäß § (44) Abs. 5 BNatSchG abgewendet werden kann (...), 
wenn dies nicht der Fall ist, 
c) prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme gemäß § 43 Abs. 8 Satz 1 Nr. 5 und Satz 2 
BNatSchG vorliegen und insoweit eine �Ausnahmelage� besteht, in die ohne Gefahr der Vollzugsunfähigkeit des Be-
bauungsplans hineingeplant werden kann (...),  
oder, wenn dies nicht der Fall ist, 
d) prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befreiung gemäß § 62 BNatSchG vorliegen und in die �Be-
freiungslage� hineingeplant werden kann (...). 

 
 
A 1.   Ermittlung möglicher betroffener geschützter Arten auf Grund der vorhandenen 
  Habitatstrukturen 2023 
 
 

A 1.1 Habitate innerhalb des Untersuchungsgebietes  
 
Nachfolgend wird zunächst geprüft, inwieweit das Untersuchungsgebiet auf Grund der vorhandenen Biotopstruk-
turen und Habitate 2023 geeignete Lebensräume für geschützte Arten bieten kann. Die Beurteilung erfolgt an 
Hand der Biotoptypenkartierung und -bewertung im Plangebiet. (siehe unter U.4.2) Die Ermittlung möglicher be-
troffener geschützter Arten auf Grund der vorhandenen Habitatstrukturen im Plangebiet kommt zu folgendem 
Ergebnis: 
 

Nr. nach Branden- 
burgischem  
Kartierschlüssel 

Bezeichnung des Biotoptyps mögliche betroffene geschützte Arten 

03229 (RSAA) 
 

Ruderale Halbtrockenrasen / sons-
tige ruderale Pionier- und Halbtro-
ckenrasen auf Sekundärstandort  
Lamium purpureum, Silene vulga-
ris,Sedum acre, Armeria maritina 
ssp.elongata, Festuca ovina, 
Scabiosa columbaria, Plantago 
lanceolata, Dianthus deltoides  
 

- Lebensraum für Reptilien, falls Versteckmöglichkeiten, 
Hibernationsorte und grabfähige Offenlandflächen vor-
handen sind 

- Nahrungshabitat Vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger 
- Bruthabitat von Bodenbrütern 
- Lebensraum geschützter Insekten 
- geschützte Pflanzenarten, die an trockene und halbtro-

ckene nährstoffarme Standorte angepasst sind 

032492 (RSBX) Sonstige ruderale Staudenflur mit 
Gehölzaufwuchs (überwiegend 
Eschenahorn) auf Sekundärstandort 
Achillea millefolium, Arctium lappa, 
Hieracium lachhenalii, Senecio ver-
nalis, Calamagrostis epigejos, 
Phragmites communis 
 

- Lebensraum für Reptilien, falls Versteckmöglichkeiten, 
Hibernationsorte und grabfähige Offenlandflächen vor-
handen sind 

- Nahrungshabitat Vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger 
- Bruthabitat von Bodenbrütern und Offenbrütern 
- Lebensraum geschützter Insekten 

051413 (GSFU)   Brennnesselflur feuchter Standorte   
Urtica dioica, Chelidonium majus, 
Humulus lupulus,  
 

- Nahrungshabitat Vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger 
- Bruthabitat bodenbrütender und offenbrütender Vogelar-

ten 
- Regenerationshabitate von Insekten, 
- Lebensraum für Reptilien, falls Versteckmöglichkeiten 

und Hibernationsorte in der Nähe vorhanden sind 
- ggf. bei ausreichender Feuchtigkeit Amphibien im Laub-

humus und unter Totholz 
05142 (GSM) Staudenflur frischer, nährstoffrei-

cher Standorte  2.560m²   
Artemisia vulgaris, Solidago cana-
densis, Lamium purpureum, Veron-
ica chamaedrys, Plantago lanceo-
lata, 
 

- Nahrungshabitat geschützter Vogelarten 
- Bruthabitat boden- und freibrütender Vogelarten 
- ggf. bei ausreichender Feuchtigkeit Amphibien im Laub-

humus und unter Totholz 

0715323 Gehölzaufwuchs überwiegend 
invasiver Neophyten, einschichtige 
Baumgruppen, überwiegend 
Jungbestände wie  
Acer negundo, Rhus typhina, Salix 
tortuosa, aber auch heimischer 
standortgerechter Arten wie Prunus 
padus, Betula pendula, Pinus silves-
tris, Juglans regia 

- Bruthabitate für freibrütende Vogelarten 
- Bruthabitate für höhlenbrütende Vogelarten und Som-

merquartiere für Fledermäuse, sofern geeignete Höh-
lungen in Bäumen vorhanden sind 
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A 1.2 Bedeutung der Umgebung des Untersuchungsgebietes als Habitat 
 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet gemäß Aufstellungsbeschluss für den vorliegenden Bebau-
ungsplan (siehe unter 1.3). 
 

Entsprechend den Aussagen unter U.4.1 (Biotopverbund) weist die Umgebung des Plangebietes folgende Biotop-
eigenschaften auf: 
 

Der Untersuchungsraum umfasst eine Ruderalfläche, die an 3 Seiten vom bestehenden Siedlungsgebiet umfasst 
wird.  
Im Südosten grenzt das Gebiet an die stark befahrene Castrop-Rauxel-Allee. Jenseits dieser Straße befinden 
sich eine Tankstelle und verschiedene Gewerbebetriebe.  
Südlich grenzen an das Gebiet 4 langgestreckte extensiv genutzte Gärten der Grundstücke an der Kampstraße 
einschließlich zugehöriger Garagen mit Zufahrten von der Castrop-Rauxel-Allee an. Südlich davon schließen 
weitere gewerblich genutzte Grundstücke an (in 2023 brach liegend). 
Westlich des Plangebietes verläuft die Kampstraße mit beidseitig angrenzenden 2- 3-geschossigen Wohnhäu-
sern. Im Nordwesten des Plangebietes befinden sich rückwärtige Garten- und Sekundärnutzungen der Bebauung 
Kampstraße.  
Nordöstlich an das Plangebiet schließt ein mit Waldbäumen bestandenes verinseltes Feldgehölz an, an dessen 
Nordrand sich ein temporäres Kleingewässer in einer frühere Fluss-Schlinge der Havel befindet, die im Übrigen 
seit mehr als 100 Jahren trockengefallenen ist. Der nordwestliche Teil dieses Biotops hat moorigen Untergrund 
und ist mit Rot-Erlen und Silber-Weiden bewachsen. Der östliche und nördliche Teil des Biotops ist mit Espen 
und Eschenahorn bewachsen. Östlich grenzt die Feldgehölzinsel an die Castrop-Rauxel-Allee, im Norden an den 
Friedhof Kamp. 
In dem Siedlungsgebiet westlich des Plangebietes und jenseits der Castrop-Rauxel-Allee ist mit den entsprechen-
den kulturfolgenden nischen- und höhlenbrütenden Singvogelarten (Ubiquisten) zu rechnen, deren Brutreviere 
auch in das Plangebiet wirken können. Auch Fledermäuse können in den umliegenden Siedlungen - z.B. in den 
Dachräumen der Wohnhäuser an der Kampstraße – Sommerquartiere und Wochenstuben haben. Die Gehölze 
in den zugehörigen Gärten können zudem Nistplatz für Offenbrüter sein. Insbesondere der nördlich nahe dem 
Plangebiet befindliche Friedhof Kamp hat Altbaumbestand, der Höhlungen aufweisen könnte, in denen Höhlen-
brüter und Fledermäuse ihre Regenerationsräume haben können. 
Die angrenzenden Gärten können Zauneidechsen, Verstecke und Hibernationsquartiere bieten. Gleiches gilt für 
anspruchslose Amphibien, z.B. Erdkröten, sofern Wanderungsbewegungen zwischen sekundären Laichbiotopen 
(ggf. künstliche Gartenteiche) und möglichen Hibernationsorten möglich sind. Das temporäre Kleingewässer im 
Norden des Untersuchungsraumes könnte ein Amphibienlaichgewässer sein, wenn es dafür nicht durch perma-
nente Gartenabfall-Ablagerungen entwertet wäre. 
 

Wegen der Lage im Siedlungsraum einschließlich der verkehrsreichen Castrop-Rauxel-Allee, hat das Plangebiet 
keine wesentlich biotopverbindende Funktion, die über die Bedeutung der angrenzenden siedlungstypischen Bi-
otope hinausgeht. Geschützte Biotope oder geschützte Pflanzenarten sind im Plangebiet und in der Umgebung 
des Plangebietes nicht vorhanden. 
 

 
A 2 Methodik der durchgeführten Erfassung geschützter Arten, die durch die vorliegende  

Planung betroffen sein können 
 

A 2.0 Vorbemerkungen 
 

Entsprechend den im Bereich des Plangebietes vorhandenen Habitaten ist hier mit dem Vorkommen geschützter 
Tierarten zu rechnen. (siehe unter A 1) Deshalb erfolgten im Zusammenhang mit der hier vorliegenden Planung 
Erfassungen geschützter Arten im Bereich des Plangebietes. 
Dies betrifft die nachfolgend genannten Arten / Artengruppen, zu deren Erfassung nachfolgend die angewandten 
Erfassungsmethoden dargelegt werden. Die Darlegung von Umfang und Zeitraum der Erfassung erfolgt in den 
Erfassungsprotokollen im Fachbeitrag Artenschutz: 
-  Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Fledermäuse, Insekten, geschützte Pflanzenarten (insbesondere der tro-

ckene und halbtrockene nährstoffarmen Standorte) 
 
 
A 2.1  Erfassungsmethodik Brutvögel 
 

A 2.1.1 Allgemeine Anforderungen, die der angewandten Erfassungsmethodik zu Grunde liegen 
 

-  Erfassung aller europäischen Brutvogelarten mit mind. 7 Begehungen verteilt über den gesamten Zeitraum von März (1. 
Dekade) bis Juli (1. Dekade) bei geeignetem Wetter. Der Abstand zwischen zwei Begehungen muss immer mindestens 
eine Woche betragen. Mind. die Hälfte der Begehungen muss in den frühen Morgenstunden - max. 30 min vor Sonnen-
aufgang � erfolgen, die restlichen Begehungen sind an die zu erwartenden Arten anzupassen (z.B. Rohrdommel, Wachtel, 
Heidelerche zur Dämmerungs-/Nachtzeit; Ortolan und Rebhuhn am späten Nachmittag). Zusätzlich sind schwierige Arten 
möglichst mit Klangattrappe zu verhören (z.B. Rebhuhn, Ziegenmelker) 

-  Nischenbrütende Vogelarten können durch den Abriss oder Umbau von Gebäuden betroffen sein. Vor Abriss- oder Bau-
maßnahmen sind aktuell genutzte Fortpflanzungsstätten von Nischenbrütern in Gebäuden zu erfassen und ggf. unter Ein-
beziehung der UNB Konfliktlösungen zu entwickeln 
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-  Fortpflanzungsstätten von Höhlenbrütern in Baumhöhlen und Freibrütern in Gehölzen sind durch Eingriffe in den Gehölz-
bestand betroffen; diese sind zu erfassen und ggf. unter Einbeziehung der UNB Konfliktlösungen zu entwickeln 

 
A 2.1.2 Angewandte Erfassungsmethoden Brutvögel 
 

Zur Erfassung des Vogelbestandes im Plangebiet wurden die Begehungen gemäß den unter A3 dargelegten 
Erfassungsprotokollen durchgeführt. Neben Tag und Uhrzeit wurden in den Erfassungsprotokollen auch die Wit-
terungsverhältnisse wiedergegeben. Dabei wurden neben den Reviergesängen der vorhandenen Arten insbe-
sondere auch Sichtbeobachtungen festgehalten und in mitgeführte Kartengrundlagen eingetragen. Hierbei wur-
den auch Beobachtungen in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes aufgenommen und bei der Auswer-
tung berücksichtigt. Zur Beobachtung wurden verwendet: BRESSER 11x56 Fernglas. Für Foto- und Audiodoku-
mentation wurde verwendet: CANON PowerShot SX730HS. Darüber hinaus wurde der Baumbestand im Plange-
biet nach Vogelnestern aus vergangenen Nistperioden und auf mögliche Nisthöhlen abgesucht. Als Nachweis 
eines Brutreviers wurde die mindestens zweifache Feststellung revieranzeigenden Verhaltens gewertet. Als di-
rekte Brutnachweise wurden die Beobachtung besetzter Nester, fütternder Altvögel oder frisch ausgeflogener 
Jungvögel gewertet. Alle übrigen Vogelnachweise innerhalb des betrachteten Gebietes wurden der Kategorie 
Nahrungsgast zugeordnet. Darüber hinaus wurden alle weiteren relevanten Beobachtungen während der Bege-
hungen zur Erfassung von Fledermäusen, Amphibien, Reptilien und Insekten bei der Auswertung des Datenma-
terials berücksichtigt. 
Von März bis Juli 2023 erfolgten 16 Begehungen des Plangebietes zur Erfassung und Kartierung geschützter 
Arten. Dazu wurden das Gebiet und dessen näheres Umfeld systematisch abgelaufen und mittels Fernglas ab-
gesucht. Die Begehungen dienten auch der Erfassung möglicher Reptilien, Amphibien bzw. von Fledermäusen, 
Insekten und geschützten Pflanzenarten. Die Begehungen wurden fotografisch dokumentiert, wenn erforderlich 
wurden Audioaufnahmen zur Artfeststellung angefertigt. 
5 Begehungen erfolgten vor bzw. zum Sonnenaufgang, 3 Begehungen erfolgten zum Sonnenuntergang, um die 
dann insbesondere festzustellenden Revieranzeigen und Aktivitäten der Brutvögel feststellen zu können. 
Die Tagbegehungen bei warmer sonniger Witterung im Frühling und Sommer dienten schwerpunktmäßig der 
Erfassung thermophiler Reptilien, aber auch der Avifauna. 
 
A 2.1.3 Fehlerbetrachtung 
 

Die Methode der Revierkartierung ist eine häufig verwendete Methode zur Ermittlung der Siedlungsdichte von 
Brutvögeln. Es ist hierbei zu beachten, dass die festgestellten Reviere nicht unbedingt mit den tatsächlichen Brut-
revieren übereinstimmen müssen, da auch unverpaarte Männchen mit erfasst werden. In der Regel wird zweima-
liges Feststellen revieranzeigenden Verhaltens bereits als Brutnachweise geführt. 
Da das Plangebiet im Norden an Landschaftsraum mit dichtem Gehölzbestand grenzt und sich in dieser Richtung 
auch der Friedhof Kamp befindet, die das Plangebiet umgebenden Straßen und Wohn- und Gewerbesiedlungen 
zudem für Vögel keine Barrieren darstellen, wechseln Vögel gegebenenfalls regelmäßig zwischen dem Plange-
biet und dessen Umgebung. Das Plangebiet war in allen Teilen zugänglich, gut begehbar und (mit Fernglas) gut 
einsehbar. 
 
 
A 2.2  Erfassungsmethodik Reptilien (Zauneidechse - Lacerta agilis) 
 

A 2.2.1 Allgemeine Anforderungen, die der angewandten Erfassungsmethodik zu Grunde liegen 
 

Vorkommen: in offenen, besonnten Habitaten wie Ruderalflächen (sonnenexponierte Böschungen, Bahndämme, Aufschüt-
tungen) sowie Waldrändern, Heideflächen, Magerrasen und extensiv genutzten Grünlandflächen; kommt ebenfalls innerhalb 
von Siedlungsstrukturen vor, sofern ein grabfähiger Boden für die Eiablage, offene Sonnenplätze sowie ausreichende Rück-
zugsmöglichkeiten zur Thermoregulation und für die Überwinterung geeignete Strukturen vorhanden sind. 
 

Erfassung geeigneter Sommer- und Winterlebensräume (Fortpflanzungsstätten und Sonnen-/ Überwinterungsplätze) als 
Ganzjahreslebensraum; Absuchen natürlicher und künstlicher Verstecke und Sonnenplätze bei günstigen klimatischen Ver-
hältnissen am Vormittag (sonnig, ab 18 °C) 
Erfassung einschließlich einer möglichen Reproduktion mit mindestens 3 Begehungen ab April (1. Dekade) bis Mai (3. De-
kade) sowie mit mindestens 3 weiteren Begehungen zur Erfassung der Jungtiere ab September (1. Dekade) bis Oktober (1. 
Dekade) 
 
A 2.2.2 Angewandte Erfassungsmethodik Reptilien 
 

Wegen der sich ausbreitenden nitrophilen Großstaudenflur (Brennnessel, Goldrute) und des zunehmenden Ge-
hölzaufwuchses schwinden im Plangebietes geeignete Habitate für die Zauneidechse. 
Lediglich im Süden des Plangebietes im Bereich der ruderalen Pionier- und Halbtrockenrasen, fanden sich 2023 
halboffene Bodenflächen, die als Lebensraum der Zauneidechse geeignet wären. Mit ca.500m² ist diese Fläche 
jedoch recht klein und grenzt zudem im Südwesten – gegenüber den benachbarten Gärten - an eine Blechein-
friedung und im Südosten an die breit ausgebaute und stark befahrene Castrop-Rauxel-Allee. Damit wäre ein 
mögliches Habitat verinselt. 
Im Jahr 2015/16 war bereits im Zusammenhang mit dem damals erfolgten Bau einer temporären Baustraße ein 
Monitoring der Fläche in Bezug auf Amphibien und auf die Zauneidechse durchgeführt worden. Amphibien und 
Reptilien wurden damals nicht festgestellt, jedoch berichtete ein südlich benachbarter Anwohner von früheren 
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vereinzelten Sichtungen der Zauneidechse in sonnenexponierten und mit Versteckmöglichkeiten ausgestatteten 
Teilen seines Gartens. 
Im Rahmen der Tagbegehungen wurde 2023 gezielt und vorwiegend der Übergangsbereich von möglichen Son-
nenplätzen (befestigte oder vegetationsarme oder -freie Flächen) und Flächen mit möglicher Refugialfunktion 
(Holzhaufen) nach Zauneidechsen und Blindschleichen abgesucht. Die Absuche des Untersuchungsgebietes ge-
schah bei sonniger, warmer Witterung am 24.04.2023, 05.05.2023, 11.05.2023, 13.05.2023, 15.06.2023 und 
03.07.2023. Auch im Rahmen der übrigen Begehungen wurde Augenmerk auf Reptilien und ihre möglichen Ha-
bitate gelegt. 
 
 
A 2.3  Erfassungsmethodik Fledermäuse 
 

A 2.3.1 Allgemeine Anforderungen, die der angewandten Erfassungsmethodik zu Grunde liegen 
 

-  Fortpflanzungsstätten und Winterquartiere von Fledermäusen in Gebäuden und in Baumhöhlen können durch 
Umbau oder Abriss von Gebäuden und Eingriffe in Gehölze betroffen sein, Winterquartiere und Wochenstuben 
von Fledermäusen in Gebäuden und Kellern sind zu erfassen und zu kartieren;  

-  Erfassung aller europäischen Fledermausarten mit mind. 7 Begehungen verteilt über den gesamten Zeitraum 
zwischen April/Mai bis August/September bei geeignetem Wetter. Der Abstand zwischen zwei Begehungen 
muss immer mindestens eine Woche betragen. Mind. die Hälfte der Begehungen muss in den Nachtstunden 
erfolgen - max. 1 Stunde vor Sonnenuntergang � erfolgen. Die restlichen Begehungen sind für die Suche nach 
geeigneten Höhlen und Nischen sowie nach Kot- und Fraßspuren in / an Gebäuden und Bäumen zu nutzen. 

-  Vor Abriss- oder Baumaßnahmen an Gebäuden sind aktuell genutzte Winterquartiere und Wochenstuben zu 
erfassen und ggf. unter Einbeziehung der UNB Konfliktlösungen zu entwickeln. 

 
 
A 2.3.2 Angewandte Erfassungsmethodik Fledermäuse 
 

Zur Erfassung im Plangebiet jagender Fledermäuse in ihren Nahrungshabitaten wurden gemäß der Erfassungs-
protokolle im Plangebiet 3 Begehungen in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt. Die Begehungen began-
nen kurz vor Sonnenuntergang, um auch früh fliegende Arten zu erfassen, und fanden bei geeigneter Witterung 
und nur geringem Wind statt. Die Ansprache der jagenden Fledermäuse erfolgte durch Sichtbeobachtung des 
charakteristischen Flugverhaltens und der Silhouetten. 
Darüber hinaus wurden im Rahmen mehrerer Tagbegehungen die Bäume im Plangebiet im laublosen Zustand 
nach Höhlungen abgesucht, die geeignet wären, Fledermäusen eine Lebensstätte zu bieten. 
 
 
A 2.4  Erfassungsmethodik weiterer geschützter Arten 
 

Bei den unter A2.1 bis A2.3 dargelegten Beobachtungen erfolgten zugleich weitere artenschutzfachlich relevante 
Beobachtungen vermerkt. Dies betrifft insbesondere das Vorkommen von geschützten Insektenarten wie Hornis-
sen, Eremit, Heldbock oder von hügelbauenden Roten Waldameisen sowie das Vorkommen von geschützten 
Kleinsäugern wie Igeln und von Amphibien und von geschützten Pflanzenarten. Nach geschützten Pflanzenarten, 
die an trockene und halbtrockene nährstoffarme Standorte angepasst sind, wurden besonders die ruderalen Halb-
trockenrasen / sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen auf Sekundärstandort im Süden des Plangebietes 
abgesucht.  
Da sich ca.30m nördlich des Plangebiets ein temporäres Kleingewässer befindet, musste vom Vorhandensein 
von Amphibien ausgegangen werden, auch wenn es sich bei dem Untersuchungsraum um ein von Siedlungs-
raum und stark frequentierten Straßen umgebendes verinseltes Biotop handelt. 
Bereits im März wurden daher die geeigneten Biotope im Plangebiet und der Pfuhl nördlich des Plangebietes auf 
wandernde und versteckte Amphibien abgesucht. Steine und Holzstücke wurden dazu gewendet und auf das 
Vorhandensein von Amphibien abgesucht. Der Pfuhl führte größtenteils trübes bzw. fauliges Wasser, da er von 
den Bewohnern der angrenzenden Gärten als Gartenabfall-Ablage genutzt wird.  
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A 3 Erfassungen geschützter Arten  
 

A 3.1 Erfassungsprotokolle 2023  
 

Begehungen zur Bestands-, Habitat- und Arterfassung 
Im Zusammenhang mit der hier vorliegenden Bauleitplanung wurden die nachfolgend aufgeführten Erfassungen 
geschützter Arten im Bereich des Plangebietes durchgeführt. Zu Anforderungen und Methodik siehe unter A3. 
Rot   Morgenbegehung (Sonnenaufgang)  
Schwarz  Tagbegehung 
Grün   Tagbegehung zur Erfassung thermophiler Arten – insbes. Zauneidechse 
Blau   Abendbegehung (Sonnenuntergang) 
 

A 
Datum Uhrzeit Wetter /Umstände Beobachtungen 
09.03.
2023 

6.00-
7.30 

4°C regnerisch - Bestandserfassung  
- Absuche auf Altnester Freibrüter: keine Funde 
- Absuche auf Höhlungen / Nistplätze Höhlenbrüter: keine Funde 
- Absuche auf Indizien für FM – keine Funde 
- Amsel Sichtung Mitte W (Gartenweg Kamp) 
- Hausrotschwanz revieranzeigend Dachfirst Kamp westlich Plangebiet 
- 2x Nebelkrähen Sichtung Mitte (Nahrungssuche) 

 

B 
Datum Uhrzeit Wetter /Umstände Beobachtungen 
19.03.
2023 

6.00-
7.30 

6°C Regen - Amsel revieranzeigend aus Plangebiet Nord 
- Elster 2x an Gartenweg NW (Sichtung) 
- Absuche auf Amphibien (Frühjahrswanderung): keine Funde im Plangebiet, keine Funde 
  im/am nördlich benachbarten Pfuhl  
- Absuche Sand-Grasnelke überjährige Blütenstände: vereinzelte Funde am Südrand  
  Plangebiet 

 

C 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
30.03. 
2023 

19.00- 
20.30 

12°C mild Regen-
schauer 

- Amsel revieranzeigend aus West (Garten Kampstraße) 
- Hausrotschwanz revieranzeigend nordwestlich (Dachfirst Haus Kampstraße) 
- Absuche auf Amphibien: keine Funde im Plangebiet, keine Funde 
  im/am nördlich benachbarten Pfuhl 
- Absuche Fledermäuse: kein Nachweis  

 

D 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
12.04.
2023 

14.00- 
15.00 

16° heiter-wolkig 
windig 

- Kohlmeise revieranzeigend Garten benachbart SW 
- Grünspecht Sichtung – Nahrungssuche am Boden S 
- Elster Sichtung SW 
- Grünfink revieranzeigend nahe C-R-Allee NO 
- Zilpzalp revieranzeigend nordöstlich (in Espen) 
- 2 Blaumeisen auf Nahrungssuche Nordrand 
- Rotkehlchen Sichtung Nordrand – Mitte (nahe Pfuhl) 
- Bestandserfassung Höhlen: - im Plangebiet keine Funde, keine Nistkästen 
- Gartenabfall-Verkippung im Pfuhl nördlich Plangebiet 

 

Frische Gartenabfall-Verkippung im Kleingewässer nördlich des Plangebietes 
 

E 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
17.04. 
2023 

16.30-
17.00 

10°C bedeckt 
Sprühregen 

- Kohlmeise revieranzeigend SW benachbarte Gärten 
- Amsel Plangebiet Mitte – Sichtung 
- Absuche Amphibien bei feuchter Witterung:  
- In NW-Fläche im Plangebiet: keine Funde 
- Im/am Pfuhl nördlich Plangebiet: keine Funde  
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F 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
24.04. 
2023 

16.30-
17.30 

20°C wolkig-heiter - Grünfink revieranzeigend Nordost  
- Haussperlinge in Hecken am Gartenweg NW  
- Ringeltaube revieranzeigend Mitte auf Walnuss Mitte 
- Kohlmeise Garten nordwestlich Plangebiet nahe Bebauung Kampstraße  
  (dort Nistkasten?) Sichtung 
- Amsel revieranzeigend in aus Espengruppe nördlich Plangebiet 
- Absuche thermophile Reptilien: ohne Funde 
- Absuche geschützte Pflanzenarten im ruderalen Halbtrockenbiotop: dort dichter Auf-
wuchs Taubnessel, (Foto)  

 

  dichter Aufwuchs von Taubnessel in früherem Halbtrockenrasenbiotop 
 

G 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
02.05.
2023 

5.30-
6.00 

10°C klar SA - Amsel revieranzeigend  Mitte   
- Hausrotschwanz revieranzeigend westlich von Dach Kampstraße 
- Zilpzalp revieranzeigend nördlich (Ost) 
- Nachtigall revieranzeigend von N (östlich Pfuhl) 
- Mönchsgrasmücke revieranzeigend aus NO 
- Ringeltaube Mitte (Walnuss) – revieranzeigend 

 

H 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
05.05. 
2023 

13.00-
13.30 

18°C sonnig leicht 
diesig, Wind aus O 

- Absuche Zauneidechse: keine Funde 
- Zilpzalp revieranzeigend aus NO 
- Grünfink revieranzeigend aus NO 
- Mönchsgrasmücke revieranzeigend aus Mitte Plangebiet Nordrand und aus NO 
- Amsel revieranzeigend aus Garten Kampstraße 
- Haussperlinge (mehrere) Kontaktrufe Hecken an Gärten Kampstraße NW 
- Blaumeise 2x Gärten SW – Sichtung Nahrungssuche 
- 2 Kohlmeisen zwischen Pfuhl und Friedhof Sichtung  
- Rotkehlchen revieranzeigend Nordrand Plangebiet 
- Buntspecht Nahrungsgast Weide am Pfuhl 

 

I 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
11.05. 
2023 

11.00-
11.30 

25°C heiter-wolkig Absuche Zauneidechse: keine Funde 
- Grünfink revieranzeigend aus NO 
- Haussperlinge Sichtung jenseits Gartenweg 
- mehrere Stieglitze Mitte Offenland Nahrungsgäste 
- Eichelhäher Sichtung Mitte-Süd 

J 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 
13.05. 
2023 

12.00-
13.00 

25°C klar - Absuche Zauneidechse: keine Funde 
- Absuche Amphibien im Pfuhl: keine Funde 
- Grünfink revieranzeigend nordöstlich Plangebiet im Unterholz Espen 
- Gartengrasmücke revieranzeigend in Eschenahorn NO 
- Mönchsgrasmücke revieranzeigend nördlich Plangebiet (östlich Pfuhl) 
- Amsel Sichtung in Traubenkirsche M 
- Amsel Nahrungssuche in Gartenabfällen SW 
- Nachtigall revieranzeigend von östlich C.-Rauxel-Allee – nordöstlich Tankstelle  
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K 
Datum Uhrzeit Wetter /Umstände Beobachtungen 

22.05. 
2023 

21.00  
21.30 

20°C windstill, Mü-
cken SU 

Absuche Fledermäuse: vereinzelte Fledermäuse jagend über Offenflächen NW  
- Mönchsgrasmücke revieranzeigend in Traubenkirsche M Plangebiet und aus  
  Gehölzfläche nordöstlich Plangebiet 
- Nachtigall revieranzeigend von östlich C.-Rauxel-Allee – nordöstlich Tankstelle 

 

L 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 

04.06. 
2023 

21.30- 
22.00 

18°C SU - Nachtigall revieranzeigend nordöstlich Plangebiet  
- Absuche Fledermäuse: kein Nachweis 

 

M 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 

10.06.
2023 

5.00- 
5.30 

16°C - Amsel revieranzeigend südwestlich Plangebiet (Gärten Kampstraße) 
- Nachtigall revieranzeigend nordöstlich Plangebiet 

 
 

N 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 

15.06. 
2023 

15.00-
16.00 

20°C wolkig  - Absuche Zauneidechse in sonnenexponierten Trockenbiotopen: kein Fund 
- Sand-Grasnelke in Halbtrockenrasen in Entwicklung Bestand ca.150m² 10% 
  Dort auch Sedum acre in Entwicklung 
- Ringeltaube revieranzeigend Mitte Plangebiet Walnuss 

 

O 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 

27.06. 
2023 

5.00-
5.30 

14°C wolkig  - Amsel revieranzeigend Gärten Kampstraße NW 
- Ringeltaube Sichtung Mitte Plangebiet  

 

P 
Datum Uhrzeit Wetter / Umstände Beobachtungen 

03.07. 
2023 

12.00-
13.00 

20°C wolkig windig - Absuche Zauneidechse in sonnenexponierten Trockenbiotopen: kein Fund 
- Artkartierung im Biotop Halb-Trockenrasen: unter anderem Funde von Trockenrasenar-
ten: Armeria maritima ssp.elongata, Sedum acre, Dianthus deltoides 
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A.3.2 Kartierung der Ergebnisse der Begehungen zur Erfassung geschützter Arten 2023 
(weitere Auswertung siehe nachfolgend zu den einzelnen untersuchten Arten unter A5 ff.) 
 
Übersichtsplan Artkartierung 2023 - Fauna 
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Kartenausschnitt Plangebiet Mitte - Fauna 
Brutreviere: Rotkehlchen, Ringeltaube, Amsel, Mönchsgrasmücke (im Plangebiet Bebauungsplan) 
 

 
 
 
Kartenausschnitt Nordrand Plangebiet  - Fauna 
Brutreviere: Grünfink, Rotkehlchen (beide im Plangebiet)  
Mönchsgrasmücke Zilpzalp, Nachtigall (nördlich außerhalb des Plangebietes)  
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Kartierung geschützter Arten - Flora  
Im Ergebnis der Biotopkartierungen wurde im Süden des Plangebietes ein ruderales Halbtrockenrasen-Biotop 
festgestellt, in welchem geschützte Trockenrasen-Arten wachsen. Insbesondere die besonders geschützte Sand-
Grasnelke Armeria maritima ssp.elongata besiedelt auf einer Teilfläche des ruderalen Halbtrockenrasens eine 
ca. 180m² große Teilfläche. In genau dieser Teilfläche wurde in vereinzelten Exemplaren bzw. Tuffs auch die 
Heide-Nelke Dianthus deltoides und der Scharfe Mauerpfeffer Sedum acre festgestellt.  
 

 
(siehe hierzu unter A 8) 
 
A 4.  Avifauna 
 

A 4.1  Erfassungsergebnisse Avifauna 
 

A 4.1.1 Erfassungsergebnisse Höhlenbrüter  
 

Folgende Höhlenbrüter wurden als Nahrungsgäste im Plangebiet bzw. teils mit mehrfach revieranzeigendem Ver-
halten außerhalb des Plangebietes festgestellt: 
Blaumeise, Kohlmeise, Haussperling, Buntspecht, Grünspecht. Im Plangebiet wurden keine als Fortpflan-
zungsstätten geeigneten Höhlungen in Bäumen festgestellt. Die meisten Bäume im Plangebiet sind Sämlingsauf-
wuchs der letzten 20 Jahre – größtenteils Eschen-Ahorn, der nur vereinzelt 20cm Stammdurchmesser überschrei-
tet. Bauliche Anlagen, die als Fortpflanzungsstätte geeignete Höhlungen aufweisen, gibt es im Plangebiet nicht. 
Nistkästen für Höhlenbrüter sind vereinzelt in den an das Plangebiet grenzenden Gärten der Wohngrundstücke 
der Kampstraße zu finden. 
Mehrfach revieranzeigendes Verhalten zeigten: Kohlmeise, Blaumeise und Haussperling, so dass davon aus-
gegangen werden kann, dass ihre Niststätten sich in den Nistkästen in den benachbarten Siedlungsgärten an der 
Kampstraße befinden. 
 
 
A 4.1.2 Erfassungsergebnisse Offenbrüter 
 

Das Plangebiet wurde in laublosem Zustand im Frühjahr 2023 auf das Vorhandensein von Altnestern abgesucht. 
Altnester von Offenbrütern wurden im Frühjahr 2023 im Plangebiet nicht festgestellt. 
 
Mehrfach revieranzeigendes Verhalten zeigten im Untersuchungsgebiet folgende offenbrütende Arten: 
Amsel, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Ringeltaube, Grünfink. 
Mehrfach revieranzeigendes Verhalten deutet auf ein vorhandenes Brutrevier hin und gilt daher als Brutnachweis, 
auch wenn die entsprechenden Nester nicht aufgefunden wurden. Bei den genannten Arten kann von je mindes-
tens 1 Brutrevier im Plangebiet ausgegangen werden. 
Auf eine Aufsuche des jeweiligen Nistplatzes wurde zum Schutz der Tiere verzichtet. 
 
Darüber hinaus wurden durch Sichtung oder Audionachweis weitere offenbrütende Arten im Plangebiet festge-
stellt:  Eichelhäher, Elster, Nebelkrähe, Zilpzalp, Gartengrasmücke, Stieglitz. Für diese Arten wurden keine 
Fortpflanzungsstätten im Plangebiet festgestellt. Sie nutzen das Plangebiet als Nahrungsgäste. 
  

Biotop: 03229 sonstiger 
ruderaler Pionier- und 

Halbtrockenrasen (RSAA) Bestand: Armeria maritima 
ssp.elongata 

Deckungsgrad: 10% 
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A 4.1.3 Erfassungsergebnisse Bodenbrüter 
 

Im Plangebiet wurden im Rahmen der Begehungen 2023 keine Bodenbrüter oder deren Fortpflanzungsstätten 
festgestellt. Im Rahmen der Sukzession verbuschen die Biotope des Plangebietes zunehmend, so dass die Eig-
nung des Gebietes als Bruthabitat für Bodenbrüter abnimmt.  
Nach Auskunft von Anliegern wird das Plangebiet regelmäßig von Waschbären heimgesucht, das Gebiet ist zu-
dem vielfach von Katzenpfaden durchzogen. Der Prädatorendruck auf Bodenbrüter ist offensichtlich hoch. Das 
Vorhandensein von Fortpflanzungsstätten von Bodenbrütern im Bereich des Plangebietes ist deshalb auch zu-
künftig unwahrscheinlich. 
 
 
A 4.1.4 Erfassungsergebnisse Nischenbrüter 
 

Innerhalb des Plangebietes gibt es keine für Nischenbrüter geeigneten Niststrukturen. Mehrfach revieranzeigen-
des Verhalten zeigte der Hausrotschwanz von Singwarten an der benachbarten Bebauung Kampstraße. 
Folgende (gelegentlich) nischenbrütende Arten wurden im Plangebiet als Nahrungsgäste festgestellt: 
Haussperling (siehe Höhlenbrüter) und Amsel (siehe Offenbrüter). 
 
 
A 4.2 Zusammenfassung der Erfassungsergebnisse Avifauna ohne Fortpflanzungsstätte 
  im Plangebiet 
 
Folgende Vogelarten, die jedoch keine Fortpflanzungsstätte im Plangebiet haben, wurden bei den Erfassungen 
festgestellt: 
 

Art Verortung Datum Beobachtung
Kohlmeise Nachbargarten südwestlich Plangebiet  

Nachbargarten südwestlich Plangebiet  
Garten nordwestlich Plangebiet – zu Kampstraße 
Nördlich Plangebiet zwischen Pfuhl und Friedhof 

12.04.2023 T 
17.04.2023 T 
24.04.2023 T 
05.05.2023 T 

Revieranzeigend 
Revieranzeigend  
Nahrungsgast 
Nahrungsgast 

Blaumeise Nordrand Plangebiet  
Gärten SW 

12.04.2023 T 
05.05.2023 T 

Nahrungsgast 
Nahrungsgast 

Buntspecht Nördlich Plangebiet - Weide am Pfuhl 05.05.2023 T Nahrungsgast 
Grünspecht Nahe C-R-Allee Süd 12.04.2023 T Nahrungsgast 
Eichelhäher Mitte Plangebiet - Süd 11.05.2023 T Nahrungsgast 
Elster Gartenweg NW 

Gartenweg SW 
19.03.2023 M 
12.04.2023 T 

Nahrungsgast 
Nahrungsgast 

Hausrotschwanz Dachfirst Kampstraße 
Ebenda 
Ebenda 

09.03.2023 M 
30.03.2023 A 
02.05.2023 M 

Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

Haussperling Gartenweg Nordwest 
Ebenda 
Ebenda 

24.04.2023 T 
05.05.2023 T 
11.05.2023 T 

Sozialkontakt 
Sozialkontakt 
Sozialkontakt 

Nachtigall Nördlich Plangebiet – östlich Pfuhl 
Östlich C-R-Allee – nordöstlich Tankstelle 
Östlich C-R-Allee – nordöstlich Tankstelle 
Östlich C-R-Allee – nordöstlich Tankstelle 
Nordöstlich Plangebiet 

02.05.2023 M 
13.05.2023 T 
22.05.2023 A 
04.06.2023 A 
10.06.2023 M 

Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

Gartengrasmücke In Eschen-Ahorn NO Plangebiet 13.05.2023 T Revieranzeigend 
Nebelkrähe Mitte Plangebiet 09.03.2023 M Nahrungsgast 
Stieglitz Mitte Plangebiet Offenland 11.05.2023 T Nahrungsgäste 
Zilpzalp Nordöstlich Plangebiet in Espen 

Ebenda 
Ebenda 

12.04.2023 T 
02.05.2023 M 
05.05.2023 T 

Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

 
 
A 4.3 Zusammenfassung der Erfassungsergebnisse Avifauna mit Angabe der ökologischen Merkmale 

der nachgewiesenen Brutvogelarten und des Schutzes der Fortpflanzungsstätten für die im Plan-
gebiet brütenden Arten 

 
Folgende Vogelarten, die Fortpflanzungsstätten im Plangebiet haben, wurden bei den Erfassungen festgestellt: 
 

Art Verortung Datum Verhalten Anzahl der 
Brutreviere / 
Brutplätze im 
Plangebiet 

Amsel 
Turdus merula 

Gartenweg Westrand Plangebiet 
Plangebiet Nord Mitte 
Gartenweg Westrand Plangebiet 
Plangebiet Nord Mitte 
Nördlich Plangebietsrand Espen 
Plangebiet Mitte 
Gartenweg Westrand Plangebiet 
Plangebiet Mitte - Traubenkirsche 

09.03.2023 M 
19.03.2023 M 
30.03.2023 A 
17.04.2023 T 
24.04.2023 T 
02.05.2023 M 
05.05.2023 T 
13.05.2023 T 

Nahrungssuche 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Nahrungssuche 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

1 
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Art Verortung Datum Verhalten Anzahl der 
Brutreviere / 
Brutplätze im 
Plangebiet 

Gartenweg Westrand Plangebiet 
Gartenweg Westrand Plangebiet 
Plangebiet NW Gärten Kampstraße  

13.05.2023 T 
10.06.2023 M 
27.06.2023 M 

Nahrungssuche 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

Mönchsgrasmücke 
Sylvia atricapilla 

Plangebiet NO 
Plangebiet Mitte und NO 
Plangebiet NO 
Plangebiet Mitte 

02.05.2023 M 
05.05.2023 T 
13.05.2023 T 
22.05.2023 A 

Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

1 

Grünfink 
Carduelis chloris 

Plangebiet NO Nahe C-R-Allee 
Plangebiet NO 
Plangebiet NO 
Plangebiet NO 
Plangebiet NO 

12.04.2023 T 
24.04.2023 T 
05.05.2023 T 
11.05.2023 T 
13.05.2023 T 

Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

1 

Ringeltaube 
Columba palumbus 

Mitte Plangebiet auf Walnuss 
Mitte Plangebiet auf Walnuss 
Mitte Plangebiet auf Walnuss 

24.04.2023 T 
02.05.2023 M 
27.06.2023 M 

Revieranzeigend 
Revieranzeigend 
Revieranzeigend 

1 

Rotkehlchen 
Erithacus rubecula 

Nordrand Plangebiet – Mitte 
Nordrand Plangebiet – Mitte 

12.04.2023 T 
05.05.2023 T 

Nahrungssuche 
Revieranzeigend 

1 

 
Nachfolgende Angaben gemäß Vollzug des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, 4. Änderung der Übersicht: "Anga-
ben zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Brandenburg heimischen Vogelarten" vom 
2. November 2007 zuletzt geändert durch Erlass vom September 2018 Ministerium für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg 
 

Erläuterungen:  
 

als Fortpflanzungsstätte gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützt: 
(1) Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird - Nistplatz 
(2) i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern) Beeinträchtigung (Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt i.d.R. 

zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 
(2a) System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nester / Nistplätze. Beeinträchtigung (Beschädigung oder Zerstörung) eines 

oder mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 
(3) i.d.R. Brutkolonie; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Einzelnestern der Kolonie (<10%) außerhalb der Brut-

zeit führt i.d.R. zu keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 
 
X i.d.R. erneute Nutzung der Fortpflanzungsstätte in der nächsten Brutperiode 
 
Schutz der Fortpflanzungsstätte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erlischt:  
1 nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 
2 mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 
3 mit der Aufgabe des Reviers 
 
Brutzeit 
Fortpflanzungsperiode: A = 1., M = 2., E = 3. Monatsdekade (Dekaden = 1.-10., 11.-20. u. 21.-30./31. eines Monats) 
 
Artspezifische Angaben zu den Fortpflanzungsstätten und –zeiten und Häufigkeit: 
 

Art  Nest-
stand-
ort 

als Fortpflan-
zungsstätte 
nach § 44 
Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 
geschützt 

i.d.R. erneute 
Nutzung der 
Fortpflan-
zungsstätte in 
der nächsten 
Brutperiode 

Schutz der Fort-
pflanzungsstätte 
nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG 
erlischt 

Arten mit ge-
schützten   
Ruhestätten nach  
§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG  
(regelmäßig ge-
nutzte Rast-, 
Schlaf-, Mauser-
plätze  etc.) 

Brutzeit Vorkommen 
(Häufigkeit) 

Amsel 
Turdus  
merula 

N  
F 

(1) - 1 - A02 – E08 Sehr häufig 

Mönchsgras-
mücke 
Sylvia  
atricapilla 

F (1) - 1 - E03 – A09 Sehr häufig 

Grünfink 
Carduelis 
chloris 

F (1) - 1 - A4 – M09 Sehr häufig 

Ringeltaube 
Columba 
palumbus 

F 
N 

(1) - 1 - E02 – E11 Sehr häufig 

Rotkehlchen 
Erithacus 
rubecula 

B 
N 

(1) - 1 - E03 – A09 Sehr häufig 

 

Die im Plangebiet brütenden Singvogelarten sind besonders geschützt nach BNatSchG und Arten der Vogel-
schutzrichtlinie 2009/147 [VSR] Anhang:Art.1. 
Von den 5 Brutvogelarten, für die im Plangebiet Fortpflanzungsstätten festgestellt wurden, haben keine Arten 
einen Schutzstatus gemäß Roter Listen.  
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A 4.4 Bedeutung des Plangebietes (Untersuchungsgebiet) als Lebensraum der Avifauna 
 

Im UG wurden 18 Vogelarten festgestellt, von denen 5 im Plangebiet brüten. Aus diesen Gründen wird dem UG 
eine insgesamt mittlere Bedeutung als Lebensraum der Avifauna beigemessen. 
 
 
A 4.5 Artenschutzrechtliche Prüfung Avifauna 
 

A 4.5.1 Verletzung, Tötung von Tieren oder Ihrer Entwicklungsformen (§44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
Gemäß den Erfassungen zum Artenschutz 2023 sind von der Umsetzung der vorliegenden Planung diesjährige 
Brutreviere folgender offenbrütende Arten betroffen: 
1x Amsel, 1x Mönchsgrasmücke, 1x Rotkehlchen, 1x Ringeltaube, 1x Grünfink. 
Auch wenn die konkreten Niststandorte im Plangebiet nicht aufgesucht bzw. gefunden wurden, ist davon auszu-
gehen, dass Eingriffe in den Gehölzbestand während der Brutzeit der Vögel zur Tötung nicht flügger Jungvögel 
bzw. zur Zerstörung der Gelege (Entwicklungsformen) führen würden. Dadurch wäre ein artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgelöst. 
Das Plangebiet ist wegen des insgesamt umfangreichen Gehölzbestandes für Brutvögel ein Biotop mittlerer Wer-
tigkeit. In den Folgejahren könnten sich in den für die Umsetzung der Planung zu beseitigende Gehölzen Fort-
pflanzungsstätten von Vogelarten oder Rückzugsräume von Fledermäusen ansiedeln, die dem besonderen Ar-
tenschutz unterliegen.  
Insofern Eingriffe in den Gehölzbestand in der Brutzeit der Vögel stattfinden, könnte es daher auch in den Folge-
jahren zur Tötung nicht flügger Jungvögel bzw. zur Zerstörung der Gelege (Entwicklungsformen) kommen. 
Dadurch wäre ebenfalls artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausge-
löst. 
 
 
A 4.5.2 Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,  
 Überwinterungs- und Wanderungszeiten (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG) 
 
Eine Störung ist dann erheblich, wenn sich durch sie der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. Nach LANA (2009) ist dies der Fall, wenn sich „als Folge der Störung die Größe oder der Fort-
pflanzungserfolg der lokalen Population signifikant und nachhaltig verringert“ (LANA 2009). Bei landesweit selte-
nen Arten, die geringe Populationsgrößen aufweisen, wäre eine signifikante Verschlechterung bereits anzuneh-
men, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Reproduktionserfolg oder die Überlebenschancen einzelner Indivi-
duen beeinträchtigt oder gefährdet wäre. Hingegen führen kleinräumig wirksame Störungen einzelner Individuen 
bei häufigen und weit verbreiteten Arten im Regelfall nicht zu einem Verstoß gegen das Störungsverbot.  
 
Die im Plangebiet brütenden Arten sind nicht auf der Roten Liste des Landes Brandenburg aufgeführt. 
Da die lokalen Populationen der im Plangebiet brütenden Vogelarten nicht auf das Plangebiet begrenzt sind, sind 
bau-, anlage- oder betriebsbedingt auf Grund der vorliegenden Planung keine Störwirkungen abzusehen, die 
signifikant und nachhaltig zu einer Verringerung der Größe oder des Fortpflanzungserfolges der jeweiligen lokalen 
Population führen. 
Für die im Plangebiet festgestellten Vogelarten wird ein artenschutzrechtliches Verbot nach §44 Abs.1 Nr.2 
BNatSchG durch das geplante Vorhaben nicht ausgelöst, da ihre lokalen Populationen nicht an das Plangebiet 
gebunden sind. 
 
 
A 4.5.3 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
 (§44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 
 
Im Plangebiet wurden folgende Brutvogelarten festgestellt, für die der Schutz der Fortpflanzungsstätte gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode erlischt: 

- Amsel 
- Mönchsgrasmücke 
- Grünfink 
- Ringeltaube 
- Rotkehlchen 

Insofern Eingriffe in den Gehölzbestand in der Brutzeit der Vögel stattfinden, könnte es zur Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungsstätten geschützter Vogelarten kommen. Dadurch wäre ein artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgelöst. 
Sofern hiervon Arten betroffen sind, bei denen der Schutz der Fortpflanzungsstätte gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte erlischt, wird hierdurch außerhalb der Brutzeit kein Ver-
botstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgelöst. 
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A 4.6 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote  
  (Avifauna) 
 
Es werden folgende Hinweise zum Artenschutz (Avifauna, Fledermäuse) in den Bebauungsplan aufgenom-
men: 

IV. Hinweise zum Artenschutz 
 

Schutz von Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen bei geplanten Eingriffen 
in den Baumbestand 
 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände i. S. d. § 44 Abs. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu 
vermeiden, ist es gemäß §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG verboten, im Plangebiet Bäume, Gebüsche und andere Gehölze 
in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. 
 

Vor künftigen Eingriffen in den Baumbestand ist dieser durch eine sachkundige Person auf das Vorkommen von 
Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen der europarechtlich geschützten Ar-
ten untersuchen zu lassen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde (uNB) rechtzeitig vor Beginn mitzutei-
len. Mit der uNB sind dann gegebenenfalls notwendige Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen abzustimmen.  
Die Beseitigung/Beschädigung von nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
die zukünftig im Plangebiet festgestellt werden, ist nur genehmigungsfrei möglich, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin und dauer-
haft erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 

 
Beachtung der gesetzlichen Regelung zum Artenschutz im Zusammenhang mit der Beseitigung von Gehölzen 
und anderem Bewuchs (§ 39(5) BNatSchG) 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt hierzu im §39 Abs.5: 
 

§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen    
� 
 (5) Es ist verboten, 
1.   die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen sowie an Hecken und Hängen 

abzubrennen oder nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen so zu behandeln, dass die Tier- 
oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird, 

2.   Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, 
Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen, 

3.   Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; außerhalb dieser Zeiten dürfen 
Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden, 

4.   ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn dadurch der Naturhaushalt, 
insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird. 

 
Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für 
1.   behördlich angeordnete Maßnahmen, 
2.   Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden kön-

nen, wenn sie 
a)   behördlich durchgeführt werden, 
b)   behördlich zugelassen sind oder 
c)   der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 

3.   nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft, 
4.   zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt 

werden muss. 
 
Die vorstehend genannten Maßgaben sind geeignet, die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbote nach 
§ 44 Abs.1 und 3 BNatSchG im Plangebiet festgestellten Brutvogelarten zu vermeiden.  
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A.5 Erfassungsergebnisse Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter) 
 

Nach Erfassung der vorgefundenen Flächen mit Habitateignung (siehe unter A 3.2.2) wurde im Rahmen der Tag-
begehungen 2023 gezielt und vorwiegend der Übergangsbereich von möglichen Sonnenplätzen (vegetations-
arme Flächen) und Flächen mit möglicher Refugialfunktion (Wurzelbereich von aufgewachsenen Gehölzen) nach 
Zauneidechsen und Schlingnattern abgesucht. Die Absuche des Untersuchungsgebietes geschah an 6 Bege-
hungsterminen bei sonniger, warmer Witterung am 24.04.2023, 05.05.2023, 11.05.2023, 13.05.2023, 15.06.2023 
und 03.07.2023. Auch im Rahmen der übrigen Begehungen wurde Augenmerk auf Reptilien gelegt. 
Ein südlich benachbarter Anwohner hatte zudem darauf hingewiesen, dass in seinem (benachbart zum Plange-
biet gelegenen) Garten früher gelegentlich Eidechsen an sonnenexponierten Stellen nahe den Nebengelassen 
seines Gehöfts gesichtet wurden. Der angrenzende Bereich im Plangebiet (ruderales Halbtrocken-Biotop) war 
bereits als Schwerpunkt der Absuche auf thermophile Reptilien ausgemacht worden. 
 

Im Jahr 2023 wurden im Untersuchungsraum keine Reptilien gefunden. 
Da die möglichen Habitate mit grabfähigem Boden räumlich weit von Strukturen mit Versteckmöglichkeiten (z.B. 
im Bereich des Gehölzaufwuchses) entfernt sind, und im Plangebiet im Übrigen ein weitgehend dichter Bewuchs 
mit Hochstauden und Gehölzen vorhanden ist, weist das Plangebiet keine bzw. eine schwindende Eignung als 
Lebensraum für thermophile Reptilien, wie die Zauneidechse oder die Schlingnatter auf. 
 

Damit werden Verbotstatbestände des §44 BNatSchG bezüglich geschützter Reptilien nicht ausgelöst. 
 
 
A 6. Fledermäuse  
 

A 6.1 Erfassungsergebnisse zu Fledermäusen  
 

Im Laufe des Jahres 2023 erfolgten Begehungen zur Überprüfung des Plangebietes auf das Vorhandensein von 
Fledermäusen. Zur Erfassung im Plangebiet jagender Fledermäuse wurden gemäß den Erfassungsprotokollen 
im Plangebiet Begehungen am 30.03.2023, 22.05.2023, 04.06.2023 in den Abend- und Nachtstunden durchge-
führt. Die Begehungen begannen kurz vor Sonnenuntergang, um auch früh fliegende Arten zu erfassen, und 
fanden bei geeigneter Witterung und nur geringem Wind statt. Die Ansprache der jagenden Fledermäuse erfolgte 
durch Sichtbeobachtung des charakteristischen Flugverhaltens und der Silhouetten. 
Während der Begehungen wurde im Frühling /Frühsommer 2023 nur geringe Aktivität von Fledermäusen (nur am 
22.05.2023) festgestellt, obwohl das Plangebiet gut einsehbar war, das Wetter geeignet und in Referenzgebieten 
Fledermäuse flogen. Dabei hatten Fledermäuse ihre Quell- und Ausgangsräume für Nahrungsflüge, soweit er-
kennbar, in den benachbarten Siedlungsgebieten der Kampstraße. Die Nahrungsflüge erfolgten über den Offen-
flächen im Plangebiet entlang der Baumgruppen an der Geländekante. 
Darüber hinaus wurden die Bäume des Plangebietes bereits im laublosen Zustand nach Höhlungen abgesucht, 
die geeignet wären, Fledermäusen eine Lebensstätte zu bieten. Im Plangebiet wurden keine als Winterquartier 
geeigneten Räume festgestellt. Auch Indizien für die Besiedelung von Sommerquartieren von Fledermäusen in 
Spalten oder Hohlräumen der vorhandenen Bäume wurden nicht festgestellt. 
 
 
A 6.2 Artenschutzrechtliche Prüfung Fledermäuse 
 

Im Jahr 2023 wurden im Untersuchungsraum lediglich vereinzelt jagende Fledermäuse festgestellt. Es 
gibt keine Indizien für die Nutzung des Untersuchungsgebietes durch Fledermäuse (Winterquartiere / 
Sommerquartiere / Wochenstuben). Damit werden Verbotstatbestände des §44 BNatSchG bezüglich geschütz-
ter Fledermäuse nicht ausgelöst. 
 

In den Folgejahren könnten sich in Baumbestand im Plangebiet Rückzugsräume von Fledermäusen (Sommer-
quartiere) entwickeln, die dem besonderen Artenschutz unterliegen. 
Insofern Eingriffe in den Gehölzbestand in der Zeit der eventuellen zukünftigen Nutzung der Sommerquartiere 
von Fledermäusen im betroffenen Baumbestand erfolgen, könnte es zur Tötung von Tieren oder zur Zerstörung 
von Ruhestätten kommen. Dadurch wäre ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 
1 oder 3 BNatSchG ausgelöst. 
 
 
A 6.3 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote 
  (Fledermäuse) 
 

Vorsorglich werden folgende Hinweise zum Artenschutz in den Bebauungsplan aufgenommen: 
 

IV. Hinweise zum Artenschutz 
 

Schutz von Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen bei geplanten Eingriffen 
in den Baumbestand 
 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände i. S. d. § 44 Abs. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu 
vermeiden, ist es gemäß §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG verboten, im Plangebiet Bäume, Gebüsche und andere Gehölze 
in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. 
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Vor künftigen Eingriffen in den Baumbestand ist dieser durch eine sachkundige Person auf das Vorkommen von 
Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen der europarechtlich geschützten Ar-
ten untersuchen zu lassen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde (uNB) rechtzeitig vor Beginn mitzutei-
len. Mit der uNB sind dann gegebenenfalls notwendige Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen abzustimmen.  
Die Beseitigung/Beschädigung von nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
die zukünftig im Plangebiet festgestellt werden, ist nur genehmigungsfrei möglich, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin und dauer-
haft erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 

 
 
A 7 Ergebnisse der Erfassung weiterer geschützter Tierarten 
 

Im Rahmen der Begehungen des Plangebietes im Jahr 2023 wurden weitere besonders geschützte Tierarten 
nicht festgestellt. 
 
Amphibien 
Im Frühjahr 2023 wurde das Plangebiet auf wandernde Amphibien abgesucht. Dabei war der Hauptschwerpunkt 
der Absuche im Bereich der Geländesenke im Nordwesten des Plangebietes und im Umfeld des Pfuhls, der sich 
30m nördlich des Plangebietes befindet. Es wurden weder Amphibien noch Hinweise auf einen geeigneten Le-
bensraum für diese im Plangebiet festgestellt. Aufgrund der Deponierung von Gartenabfällen waren im Pfuhl 
anaeroben Verhältnisse eingetreten, so dass dieser faulig roch und trübe war.  
 
Im Plangebiet ist kein geeigneter alter Baumbestand mit geeigneten Höhlungen für Insekten wie den Heldbock 
oder Eremit vorhanden. Hügelbauende Rote Waldameisen wurden nicht festgestellt. 
 
Im Plangebiet wurden keine Exemplare besonders oder streng geschützter Schmetterlingsarten oder derer Wirts-
pflanzen festgestellt. 
 
 
A 8 Geschützte Pflanzenarten – Sand-Grasnelke 

 
A 8.1 Ergebnisse der Erfassung geschützter Pflanzenarten  
 
Zur Erfassung geschützter Pflanzenarten, die an trockene und halbtrockene nährstoffarme Standorte angepasst 
sind, wurde insbesondere der ruderale Halbtrockenrasen / sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen auf 
dem Sekundärstandort im Süden des Plangebietes abgesucht.  
 

Hierbei wurde auf einer Fläche von ca. 180 
m² ein Bestand von Armeria maritima ssp. 
elongata - Sand-Grasnelke und einzelne 
Exemplare von Dianthus deltoides - Heide-
Nelke festgestellt. (Bild links: Auszug Kartie-
rung - siehe auch unter A 3.2).  
Beide Arten sind besonders geschützt ge-
mäß BArtSchuV, Anl. 1. In der Roten Liste 
2018 sind beide Arten in der Vorwarnliste 
aufgeführt. 

 
Pflanzengesellschaft des ruderalen Halbtrockenrasens im Plangebiet 
 

 
Sand-Grasnelke, Mauerpfeffer 

 
Sandgrasnelke, Heide-Nelke 

 
Spitz-Wegerich, Schaf-Schwingel 

Armeria maritima 
ssp.elongata 
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Art Anteil im Teil-Biotop 

„Ruderale Halbtrockenrasen 
03229 sonstige ruderale Pionier- 
und Halbtrockenrasen (RSAA)“ 
 

Bbg Biotopschutz VO 
3.2 Trockenrasen 
Typische  
Trockenrasen-Arten 

Rote Liste 
V=Vor-
warnliste 
U=Unge-
schützt 

BArt-
SchuV, 
Anl. 1. 
Schutz 

Armeria maritima ssp. elongate, 
Sand-Grasnelke 

mehrere 100 Exemp-
lare auf einer Fläche 
von ca. 180m² 

10% X V besonders 
geschützt 

Lamium purpureum,  
Taubnessel 

Aspektbildend im Früh-
jahr (zieht danach ein) 

10% - U - 

Sedum acre,  
Mauerpfeffer 

vereinzelt -% X U - 

Festuca ovina agg. 
Schafschwingel 

wesentlich 80% - U - 

Dianthus deltoides 
Heide-Nelke 

vereinzelt -% X V besonders 
geschützt 

Silene vulgaris 
Taubenkropf-Leimkraut 

vereinzelt -% - U - 

Scabiosa columbaria 
Tauben-Scabiose 

vereinzelt -% - U - 

Senecio vulgaris  
Greiskraut 

vereinzelt -% - U - 

 
Die Sand-Grasnelke und die Heide-Nelke sind besonders geschützt gemäß BArtSchuV, Anl. 1. In der Roten 
Liste 2018 sind beide Arten in der Vorwarnliste aufgeführt. 
 
 
A 8.2 Artenschutzrechtliche Prüfung Sand-Grasnelke und Heide-Nelke 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören. Die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung der im Plangebiet vorgefundenen Armeria elongata - 
Sand-Grasnelke und Dianthus deltoides – Heide-Nelke durch bauvorbereitende Maßnahmen, im Zusammenhang 
mit der Baudurchführung oder durch die Nutzung des geplanten Wohngebietes würde einen Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG verursachen. 
 
 
A 8.3 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote  
 (Sand-Grasnelke und Heide-Nelke) 
 

Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist im vorliegenden Bebauungsplan am 
Standort der im Plangebiet vorgefundenen Sand-Grasnelken und Heide-Nelken von ca. 180m² Größe zuzüglich 
einer angrenzenden Entwicklungsfläche von 120m², insgesamt auf 304m² (38m x 8m) die Festsetzung einer Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geplant. 
 
Ausschnitt Planzeichnung Bebauungsplan mit geplanter Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zur Sicherung des Habitats der Sand-Grasnelke 
und der Heide-Nelke 
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Ergänzend hierzu ist folgende textliche Festsetzung geplant: 
 

6.3 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote (Sand-Grasnelke) 
(§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft ist eine Extensivwiese trockener Ausprägung zu erhalten. Hierfür sind auf der betreffenden Fläche fol-
gende Handlungen unzulässig: 

- Errichtung baulicher Anlagen und Versiegelungen jeglicher Art, 
- Aufschüttungen, Abgrabungen 
- Abstellen von Fahrzeugen oder Ablegen von Gegenständen oder Schüttgut  
- Aufbringen von Mutterboden, Dünger oder Pflanzenschutzmittel, 
- Ausbringen von Saatgut jeglicher Art 
- Bewässern 

Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft ist jährlich nach dem 31.Juli mindestens 1 Mal, maximal 2 Mal zu mähen. Gehölzaufwuchs ist innerhalb dieser 
Fläche zu beseitigen. 

 
Die Maßnahme ist geeignet, möglichen Verschlechterungen des bestehenden Habitats der Sand-Grasnelke in 
Folge der vorliegenden Planung im Plangebiet entgegen zu wirken und somit einen Verstoß gegen § 44 Abs. 1 
Nr. 4 BNatSchG zu vermeiden. Da sich die Fläche der Sand-Grasnelken und vereinzelten Heide-Nelken am äu-
ßersten Rand der geplanten Wohngebietsfläche befindet, steht einem Erhalt des Biotops, auch bei erfolgender 
wohnbaulicher Nutzung, nichts entgegen. Ein geplanter zentraler Kinderspielplatz befindet sich im Zentrum des 
geplanten Wohngebietes, sodass die Biotopfläche der Sand-Grasnelke und Heide-Nelke hierfür, insbesondere 
bei Errichtung von Mehrfamilienhäusern, nicht in Anspruch genommen werden muss. 
 
 
A 9 Zusammenfassung der im Rahmen der Umsetzung der Bauleitplanung durchzuführenden Maß-

nahmen zur Vermeidung bzw. der Kompensation von Verbotstatbeständen des §44 BNatSchG 
 
Sand-Grasnelke 
 

Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist im vorliegenden Bebauungsplan am 
Standort der im Plangebiet vorgefundenen Sand-Grasnelken von ca. 180m² Größe zuzüglich einer angrenzenden 
Entwicklungsfläche von 120m², insgesamt ca. 300m² die Festsetzung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geplant. 
 
Ergänzend hierzu ist folgende textliche Festsetzung geplant: 
 

6.3 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote (Sand-Grasnelke) 
(§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft ist eine Extensivwiese trockener Ausprägung zu erhalten. Hierfür sind auf der betreffenden Fläche fol-
gende Handlungen unzulässig: 

- Errichtung baulicher Anlagen und Versiegelungen jeglicher Art, 
- Aufschüttungen, Abgrabungen 
- Abstellen von Fahrzeugen oder Ablegen von Gegenständen oder Schüttgut  
- Aufbringen von Mutterboden, Dünger oder Pflanzenschutzmittel, 
- Ausbringen von Saatgut jeglicher Art  
- Bewässern 

Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft ist jährlich nach dem 31.Juli mindestens 1 Mal, maximal 2 Mal zu mähen. Gehölzaufwuchs ist innerhalb dieser 
Fläche zu beseitigen. 

 
 
Avifauna und Fledermäuse  
 

Im Plangebiet wurden bei den Erfassungen 2023 fünf Brutreviere siedlungstypischer Vogelarten festgestellt, bei 
den der Schutz der Fortpflanzungsstätte mit dem Ende der Brutsaison endet. Sommerquartiere von Fledermäu-
sen wurden nicht festgestellt, können in Zukunft jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
 

Vorsorgliche Hinweise zur Vermeidung von Verstößen gegen Verbote des (§44 Abs. 1 Nr.1 und 3 BNatSchG) 
 

IV. Hinweise zum Artenschutz 
 

Schutz von Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen bei geplanten Eingriffen 
in den Baumbestand 
 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände i. S. d. § 44 Abs. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu 
vermeiden, ist es gemäß §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG verboten, im Plangebiet Bäume, Gebüsche und andere Gehölze 
in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. 
 

Vor künftigen Eingriffen in den Baumbestand ist dieser durch eine sachkundige Person auf das Vorkommen von 
Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen der europarechtlich geschützten Ar-
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ten untersuchen zu lassen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde (uNB) rechtzeitig vor Beginn mitzutei-
len. Mit der uNB sind dann gegebenenfalls notwendige Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen abzustimmen.  
Die Beseitigung/Beschädigung von nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätten, 
die zukünftig im Plangebiet festgestellt werden, ist nur genehmigungsfrei möglich, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin und dauer-
haft erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 

 
 
Die vorstehend genannten Maßgaben sind geeignet, die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbote nach 
§ 44 Abs.1, 3 und 4 BNatSchG für die im Plangebiet festgestellten geschützten Arten der Fauna und Flora 
zu vermeiden.  
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Rechtliche Grundlagen, Quellen 
 

Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes 
 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) geändert worden ist 

 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),  
  die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 
 

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]) 
  zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5]) 
 

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni  
  2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist 
 
Weiterführende rechtliche Grundlagen 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 

(BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert 
worden ist 

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist 

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-schutzaus-
führungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG - vom 24.05.2004 (GVBI. Bbg. Nr.9 vom 24. 05. 2004, 
S. 215) 

- Landwirtschaftsanpassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), 
das zuletzt durch Artikel 136 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden 
ist 

- Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38), die zuletzt durch 
Artikel 105 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 132) geändert worden ist (1. BImschV) 

- Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1999 
(GVBl.I/99, [Nr. 17], S.386) zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 
8], S.17) 

- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm) Vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) Fundstelle: GMBl 1998 Nr. 
26, S. 503 geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)  

- Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
4.Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist 

- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) [1] In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012 
(GVBl.I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 
28]) 

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 
(GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl.I/18, 
[Nr. 37], S.3)  

- Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist 

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007(GVBI. l S. 235) 
- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) in der Fassung der Verordnung vom 

29.04.2019, (GVBl. II - 2019, Nr. 35), in Kraft getreten mit Wirkung vom 01.07.2019 
- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan II Windenergienutzung" (ReP-Wind) 

vom 5. März 2003 (ABI. S. 843) (Hinweis: Der Regionalvorstand der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel (RPG) 
hat in der Sitzung 1/2018 am 21. März 2018 die Festlegung getroffen, dass der Regionalplan Prignitz-Oberhavel – Sachlicher Teilplan 
Windenergienutzung von 2003 nicht weiter angewendet wird.) 

- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, - Sachlicher Teilplan „Rohstoffsicherung / Windenergienutzung" (ReP-RW) 
Satzungsbeschluss vom 24. November 2010 und Teilgenehmigung (ohne Windenergie und Vorbehaltsgebiet 
Nr. 65 „Velten“ vom 14.02.2012) (ABI. 2012 S. 1659) 

- Satzung über den Regionalplan Prignitz-Oberhavel, Sachlicher Teilplan "Freiraum und Windenergie" (ReP FW) 
vom 21. November 2018 (teilweise genehmigt mit Ausnahme Windenergie, noch nicht in Kraft) 

- Sachlicher Teilplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" vom 8. Oktober 2020 (mit Bekanntmachung der Geneh-
migung im Amtsblatt für Brandenburg- Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 in Kraft getreten)  

- Regionalplan Prignitz-Oberhavel, sachlicher Teilplan "Windenergienutzung" (ReP Wind), Entwurf vom 8. Juni 
2021 

- Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist 
- Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 18a des Gesetzes 

vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist) 
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- Seveso-III-Richtlinie - RICHTLINIE 2012/18/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RA-
TES vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 

- Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483), die 
zuletzt durch Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

- Erlass „Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur“ vom 2. Dezember 2019 
(ABl./20, [Nr. 9], S.203) 

-- Erklärung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung Brandenburg vom 10.01.1997 
zum Naturpark "Uckermärkische Seen" ( Amtlichen Anzeiger Nr. 17; Beilage zum Amtsblatt für Bran-
denburg Nr.17; vom 29.04.1997) 

- Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Fürstenberger Wald- und Seengebiet“ vom 28. Sep-
tember 1999 (GVBl.II/99, [Nr. 28], S.566) zuletzt geändert durch Artikel 24 der Verordnung vom 29. 
Januar 2014 (GVBl.II/14, [Nr. 05]) 

- Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr – Fassung Juli 2007 - (zuletzt geändert durch Be-
schluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) 

- Regel, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten der Abfallwirtschaft, Teil 1: Sammlung und 
Transport von Abfall, GUV-R 238-1 Januar 2007 (bisher GUV-R 2113), Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV), Berlin) 

 
 
Quellennachweis 
- Flächennutzungsplan der Stadt Zehdenick (Mai 2010) 
- Landschaftsplan der Stadt Zehdenick (Juni 2009) 
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept INSEK 2015, Zehdenick (Stand 30.09.2015) 
- Brandenburg-Viewer https://bb-viewer.geobasis-bb.de/  
- Fachinformationssystem Boden, (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, www.geo-brandenburg.de) 
- Angaben zu Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht: Kartendienst des Landesamtes für Umwelt, Gesund-

heit und Verbraucherschutz, Landesumweltamt Brandenburg. Kartengrundlage: Landesvermessung und Ge-
obasisinformation Brandenburg, GB-G I/99. 

- Angaben zu Schutzstatus und Häufigkeit von Vögeln in Deutschland 2008, DDA, BfN, LAGV:  
www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/monitoring/statusreport2008_ebook.pdf 

- MetadatenVerbund (MetaVer), dem gemeinsamen Metadatenportal der Länder Brandenburg, Freie Hansestadt 
Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen-Anhalt (https://me-
taver.de/hintergrundinformationen) 
- Internethandbuch Arten des Bundesamtes für Naturschutz, http://www.ffh-anhang4.bfn.de/  
- LUGV Brandenburg: Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 17.Jg. Heft 2,3 2008 Säugetierfauna 

des Landes Brandenburg - Teil 1: Fledermäuse. 
- Arbeitshilfe Artenschutz und Bebauungsplanung, erstellt im Auftrag des Ministeriums für Infrastruktur und 

Raumordnung des Landes Brandenburg - Referat 23 - von Rechtsanwalt Dr. Eckart Scharmer und Rechtsan-
walt Dr. Matthias Blessing, Stand: 13.01.2009 

- Geoportal der Stadt Zehdenick 
- Denkmalliste des Landes Brandenburg Landkreis Oberhavel Stand: 31.12.2021 
- DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 
- Vollzug des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, 4. Änderung der Übersicht: "Angaben zum Schutz der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der in Brandenburg heimischen Vogelarten" vom 2. November 2007 zuletzt geändert 
durch Erlass vom Januar 2011 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes 
Brandenburg, 02.10.2018 

- Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands – Klangattrappen“ Herausgeber: S.Stübing, 
H.H.Bergmann i.A. des DDA e.V. und der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 

- Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“; P.Südbeck et al.; Radolfzell 2005 
- Rote Liste der Brutvögel Fünfte gesamtdeutsche Fassung, veröffentlicht im August 2016 
- https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/10221.html  
- Geoportals Brandenburg (https://geoportal.brandenburg.de/geodaten/suche-nach-geodaten/w/map/doc/1114/,) 
- Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan »Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee« in der Stadt Zehde-nick 

(HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin, 15. 06.2023) 
- Baugrundvoruntersuchung Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, Castrop-Rauxel-Allee, „Wohnen an der Castrop-

Rauxel-Allee" (Alt Ruppin, den 07.09. 2022) 
- Nachtrag zu Auftr.-Nr. 80.22 BV Zehdenick, Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee, Festlegung des HGW 

(höchster Grundwasserstand) des Sachverständigenbüros Helmuth Arlt (Alt Ruppin vom 15.06.2023) 
- Auskunftsplattform Wasser des Landes Brandenburg (https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/hoch-

wasserschutz/hochwasserrisikomanagement/hochwasser-gefahren-und-risikokarten/ 21.06.2023) 
- Klimawand der Fa. RAU Lärmschutzwände Geosystem GBK GmbH (https://Klimawand.de) 
- Bodendenkmale (https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/3752, 27.06.2023) 
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Bebauungsplan „Wohnen an der Castrop-Rauxel-Allee“ 

Textliche Festsetzungen gemäß §9 BauGB i.V.m. BauNVO und BbgBO 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.  Art der baulichen Nutzung (§9 BauGB, §1a Abs.2 Nr.2 BauGB, BauNVO) 
 
Es wird festgesetzt: allgemeines Wohngebiet gemäß §4 BauNVO 
 
(1) Allgemein zulässig sind Nutzungen nach §4 Abs.2 BauNVO. Das sind: 

1. Wohngebäude, 
2. nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

 
Gemäß §1 Abs.5 BauNVO wird bestimmt, dass folgende Nutzungen nach §4 Abs.2 Nr.2 BauNVO nicht zuläs-
sig sind:  

- Anlagen für kirchliche und sportliche Zwecke 
-  die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften. 

 
(2) Gemäß §1 Abs.6 BauNVO wird bestimmt, dass die Ausnahme nach §4 Abs.3 BauGB nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes werden. Das sind: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltung, 
4. Gartenbaubetriebe  
5. Tankstellen 

 
(3) Gemäß §1a Abs.2 Nr.2 BauGB wird festgesetzt, dass innerhalb des allgemeinen Wohngebietes bis zu einer 
Tiefe von 52 m hinter der tatsächlichen Straßengrenze der Castrop-Rauxel-Allee Gebäude mit Wohnnutzungen 
so lange unzulässig sind, bis eine Lärmschutzwand gemäß Festsetzung I. 4. errichtet wurde. 
 
 
2.  Maß der baulichen Nutzung (§9 BauGB, BauNVO) 
 
2.1 Grundflächenzahl (§9Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 Abs.2 Nr.1 und § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO)  
 
(1) Für das gemäß Planzeichnung festgesetzte allgemeine Wohngebiet wird festgesetzt:  

Grundflächenzahl GRZ 0,3 
 
(2) Gemäß § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass durch die Grundflächen gemäß § 19 Abs.4 Satz 1 
BauNVO die festgesetzte GRZ um 100% bis zu GRZ 0,6 überschritten werden darf. 
 
 
3. Bauweise (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB, BauNVO) 
 
Es wird eine offene Bauweise gemäß §22 Abs.2 BauNVO festgesetzt. 
 
 
4. Festsetzung der Geländehöhe (§9 Abs. 3 BauGB) 
 
Im Plangebiet darf eine Geländehöhe von 44,0m über NHN im DHHN 2016 nicht unterschritten werden.  
 
 
5. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(§9 Abs.1 Nr.24 BauGB) 
 
5.1 Lärmschutzwand auf Fläche M1 
 
Zum Schutz vor dem Anlagenlärm der gegenüber liegenden Tankstelle sowie vor dem Verkehrslärm der Castrop-
Rauxel-Allee ist innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9 Abs.1 Nr.24 BauGB) M1 eine Lärmschutz-
wand mit einer Höhe von mindestens 6,5 m, gemessen über der vorhandenen Fahrbahnhöhe der anliegenden 
Castrop-Rauxel-Allee, zu errichten. Die Bezugshöhe ist die jeweils nächstgelegenen vorhandene Höhe der Fahr-
bahnoberkante der Castrop-Rauxel-Allee. Die vorhandenen Höhen sind im vermessenen Lage- und Höhenplan 
dargestellt, der Plangrundlage des Bebauungsplanes ist. 
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Die Lärmschutzwand ist als erdgefüllte Wand auszuführen und gemäß Festsetzung I.6.1 zu begrünen. 
Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf der Lärmschutzwand ist zulässig. 
 
 
5.2 Festsetzungen zur Grundrissausrichtung in den Flächen M2 
 
Zum Schutz vor Verkehrslärm muss innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9 Abs.1 Nr.24 BauGB) M2 
mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen 
mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern zu der lärmabgewandten Gebäudeseite orien-
tiert sein. 
 
Bei Wohnungen mit Fenstern, die innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9 Abs.1 Nr.24 BauGB) M2 
liegen und die nicht über mindestens ein Fenster zur verkehrslärmabgewandten Gebäudeseite verfügen, sind die 
lüftungstechnischen Anforderungen für die schutzwürdigen Räume durch den Einsatz von schallgedämmten Lüf-
tern in allen Bereichen mit Nacht-Beurteilungspegeln ≥ 50 dB(A) zu berücksichtigen oder es müssen im Hinblick 
auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden. 
 
 
5.3 Festsetzungen zum baulichen Schallschutz in den Flächen M2 
 
Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm müssen innerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Flächen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§9 Abs.1 Nr.24 
BauGB) M2 bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutz-
bedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude im nordöstlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ein bewerte-
tes Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß (R‘w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung gemäß DIN 4109-1:2018-
01 zu ermitteln ist: 
 
R’w, ges  = LA – KRaumart 
mit LA     = maßgeblicher Außenlärmpegel 
mit KRaumart    = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen.   
 
Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels LA erfolgt hierbei entsprechend Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 
4109-2:2018-01. 
 
Dabei sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume durch den Einsatz von schallge-
dämmten Lüftern in allen Bereichen mit nächtlichen Beurteilungspegeln >50 dB(A) zu berücksichtigen.  
 
Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im 
Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu 
beachten. 
 
Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) sind aus den ermittelten Beurteilungspegeln des 
Schallgutachtens von HOFFMANN-LEICHTER vom 15.06.2023 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungs-
unterlagen ist.  
Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im Schallgutachten zugrunde 
gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind. 
 
Hinweis:  Die Norm DIN 4109-1:2018-01 wird in der Stadtverwaltung Zehdenick - Bauamt -  
zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
 
6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(§9Abs. 1 Nr. 20.und 25 a) BauGB) 
 
6.1 Begrünung der Lärmschutzwand (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) 
 
Die Lärmschutzwand gemäß Festsetzung I. 5.1 ist mit standortgerechten Kletterpflanzen, mindestens 2 Stück je 
lfd. m, beidseits zu begrünen. Es sind mindestens 50% immergrüne Kletterpflanzen zu verwenden. Die Anpflan-
zung ist zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
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6.2 Anpflanzen von Bäumen auf Baugrundstücken (§9 Abs.1 Nr. 25.a) BauGB) 
 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche des allgemeinen Wohngebietes ist bei Herstellung von 
Stellplatzanlage mit mehr als 2 Stellplätzen je angefangene 5 Stellplätze 1 Laubbaum im Bereich der Stellplatz-
fläche zu pflanzen. 
Als Ersatzpflanzungen sind heimische standortgerechte Laubbäume (außer Obstbaum, Walnussbaum, Pappel, 
Weide) als Hochstamm mit Ballen, 3x verpflanzt mit einem Mindeststammumfang von 14-16cm zu pflanzen. 
Die festgesetzten Anpflanzungen haben spätestens innerhalb eines Jahres nach Innutzungnahme der betreffen-
den Stellplätze zu erfolgen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
Die Anzahl der zu pflanzenden Bäume ist auf die Anzahl der Ersatzpflanzungen für Eingriffe in den Baumbestand 
im vorliegenden Plangebiet anzurechnen. 
 
 
6.3 Maßnahmen zur Vermeidung drohender Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote  
 (Sand-Grasnelke) (§9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 
 
Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft ist eine Extensivwiese trockener Ausprägung zu erhalten. Hierfür sind auf der betreffenden 
Fläche folgende Handlungen unzulässig: 

- Errichtung baulicher Anlagen und Versiegelungen jeglicher Art, 
- Aufschüttungen, Abgrabungen 
- Abstellen von Fahrzeugen oder Ablegen von Gegenständen oder Schüttgut  
- Aufbringen von Mutterboden, Dünger oder Pflanzenschutzmittel, 
- Ausbringen von Saatgut jeglicher Art  
- Bewässern 

Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft ist jährlich nach dem 31.Juli mindestens 1 Mal, maximal 2 Mal zu mähen. Gehölzaufwuchs ist inner-
halb dieser Fläche zu beseitigen. 
 
 
II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§87 BbgBO) 
 
Erforderliche Stellplätze (§87 Abs.4 Nr.1 BbgBO) 
 
(1) Bei der Errichtung, Erweiterung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Ab-
gangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, müssen notwendige Stellplätze wie folgt auf dem jeweili-
gen Baugrundstück hergestellt werden: 
 
Zahlen für den Stellplatzbedarf 
 

Nr. Nutzungsarten Zahl der Stellplätze 
1  Wohngebäude   
1.1  Einfamilien- / Mehrfamilienhäuser 1 je Wohnung bis 100 m2 Wohnfläche 
  2 je Wohnung über 100 m2 Wohnfläche 
1.2 Altenwohnungen 1 je 5 Wohnungen 
1.3 Kinder- und Jugendwohnheime 1 je 15 Betten 
    
2. nicht störende Handwerksbetriebe,  

freie Berufe, Anlagen für kulturelle, sozi-
ale und gesundheitliche Zwecke 

  

2.1 Handwerksbetriebe   1 je 60 m2 Nutzfläche 
2.2 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 je 40 m2 Nutzfläche 
2.3 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 

(Schalter-, Abfertigungs-, Beratungsräume, 
Kanzleien oder Praxen) 

1 je 30 m2 Nutzfläche 

2.4 Altenpflegeheime 1 je 10 Betten 
2.5 Kindertagesstätten, Tagesmutter 1 je Gruppenraum bzw. je 5 zu betreuender Kin-

der 
 Veranstaltungsräume, Vortragsräume 1 je 8 Besucherplätze 
 Schulen (z. B. Musikschule, Sprachschule) 1 je 8 Schüler 
2.6 Unter Nr. 2.1 bis Nr. 2.5 nicht genannte Nut-

zungen 
1 genannte je 30 m2 Nutzfläche 

 
 
(2) Soweit der Stellplatzbedarf nach der Fläche zu bemessen ist, sind die Flächen nach DIN 277 zu ermitteln. Für 
die Berechnung der Wohnfläche gilt § 2 der VO zur Berechnung der Wohnfläche v.25.11.2003 (BGBl. I S. 2346). 
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III. Nachrichtliche Übernahme gemäß §9 Abs.6 BauGB 
 
Für das Plangebiet gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Zehdenick (Baumschutzsatzung) 
in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
IV. Hinweise zum Artenschutz 
 
Schutz von Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen bei geplanten Ein-
griffen in den Baumbestand 
 
Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände i. S. d. § 44 Abs. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
zu vermeiden, ist es gemäß §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatschG verboten, im Plangebiet Bäume, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu besei-
tigen. 
Vor künftigen Eingriffen in den Baumbestand ist dieser durch eine sachkundige Person auf das Vorkommen von 
Fortpflanzungsstätten und Rückzugsräumen von Brutvögeln und Fledermäusen der europarechtlich geschützten 
Arten untersuchen zu lassen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde (uNB) rechtzeitig vor Beginn mit-
zuteilen. Mit der uNB sind dann gegebenenfalls notwendige Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen abzustimmen.  
Die Beseitigung/Beschädigung von nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützten Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten, die zukünftig im Plangebiet festgestellt werden, ist nur genehmigungsfrei möglich, wenn die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin und dauerhaft erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 
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Anlage 
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